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Zusammenfassung für Entscheidungsträger

Ein neuer Lösungsansatz für das 
Weltklimaproblem
Die Wissenschaft ist sich heute weitgehend einig, 
dass eine Erderwärmung um mehr als 2 °C gefähr-
liche, irreversible und kaum beherrschbare Folgen 
für Natur und Gesellschaft hätte. Bereits 133 Staaten, 
darunter die 16 führenden Wirtschaftsmächte und 
die Europäische Union, haben die Bedeutung dieser 
Temperaturgrenze anerkannt. Viele dieser Staaten 
haben sich das Ziel, den Anstieg der globalen Mittel-
temperatur auf 2 °C oder weniger zu begrenzen, als 
Leitplanke für ihre klimapolitischen Anstrengungen 
gesetzt. 

Neueste Forschungsergebnisse zeigen, dass eine 
realistische Chance für die Begrenzung der Erder-
wärmung auf 2 °C nur dann gegeben ist, wenn die 
Summe der globalen CO2-Emissionen bis 2050 limi-
tiert wird (CO2-Globalbudget). Der WBGU rückt 
dieses Globalbudget ins Zentrum seiner Überlegun-
gen zur Gestaltung eines neuen Weltklimavertrags, 
der auf der 15. Vertragsstaatenkonferenz der Klima-
rahmenkonvention (UNFCCC) in Kopenhagen zur 
Verhandlung ansteht. Der WBGU-Budgetansatz lie-
fert in Verbindung mit fundamentalen Gerechtig-
keitsvorstellungen konkrete Zahlen für die jeweili-
gen Emissionsbegrenzungen, welche die Nationen 
der Erde auf sich nehmen müssen, um die Destabili-
sierung des Klimasystems noch zu verhindern.

Im Kioto-Protokoll wurden verpflichtende Emis-
sionsreduktionsziele nur für eine Minorität der Staa-
ten auf willkürliche Weise vereinbart. Die im Vorfeld 
der Konferenz von Kopenhagen bekannt geworde-
nen Vorschläge verschiedener Länder und Staaten-
bündnisse sind nicht wesentlich ambitionierter und 
dürften in der Summe eine Einhaltung der 2 °C-Leit-
planke kaum zulassen. Künftig müssen aber nicht nur 
die Industrieländer, sondern auch die Schwellen- und 
Entwicklungsländer ihren Treibhausgasausstoß deut-
lich begrenzen, wenn ein gefährlicher Klimawandel 
abgewendet werden soll. Zudem wird immer offen-
sichtlicher, dass das explizite Aushandeln individuel-
ler Reduktionsverpflichtungen für eine sehr große 
Zahl von Ländern den derzeitigen Verhandlungsmo-
dus innerhalb der UNFCCC überfordern dürfte.

Mit dem Budgetansatz des WBGU können nicht 
nur die Minderungsziele der Industrieländer bis 2020 
auf eine systematische Grundlage gestellt werden, 
sondern auch die zunehmenden Dekarbonisierungs-
anstrengungen, die von den Schwellen- und Entwick-
lungsländern erbracht werden müssen. Daraus kann 
ein gemeinsames Verständnis aller Vertragsstaa-
ten über den mittel- und langfristigen Handlungsbe-
darf zur Umsetzung der UNFCCC erwachsen. Der 
klimapolitische Lösungsvorschlag des WBGU hat 
noch weitere Vorzüge: Er schafft ein beachtliches 
Maß an intertemporaler und interregionaler Flexibi-
lität. Zum einen kann über nationale Treibhausgas-
budgets innerhalb des langen Zuweisungszeitraums 
weitgehend frei verfügt werden, auf der Grundlage 
weniger Regeln, die für die Einhaltung der natio-
nalen und globalen Dekarbonisierungsziele bis zur 
Mitte des 21. Jahrhunderts sorgen. Zum anderen soll 
ausdrücklich ein intensiver zwischenstaatlicher Han-
del mit Emissionszertifikaten zwischen allen Län-
dern zugelassen werden. Aus dieser Flexibilität und 
aus der Berücksichtung historischer Verantwortlich-
keiten ergeben sich auch verschiedene Möglichkei-
ten zur Finanzierung von Vermeidungs- und Anpas-
sungsmaßnahmen und zur Förderung des Technolo-
gietransfers zwischen Industrie- und Entwicklungs-
ländern. 

Der Budgetansatz des WBGU kann den Verhand-
lungen auf dem Klimagipfel in Kopenhagen neue 
Impulse und Orientierung verleihen. Das Sondergut-
achten des WBGU skizziert darüber hinaus auf der 
Grundlage des Budgetansatzes Rahmenbedingun-
gen für eine zukünftige klimaverträgliche Weltwirt-
schaft und beschreibt institutionelle Erfordernisse. 
Der WBGU macht zudem deutlich, dass der drin-
gend benötigte Durchbruch in der internationalen 
Klimapolitik ohne eine starke Führungsbereitschaft 
einiger Länder nicht gelingen kann.

Dringlichkeit des Handelns aus 
wissenschaftlicher Perspektive
Neue Erkenntnisse der Klimaforschung verdeut-
lichen, dass die physikalischen Spielräume für den 
Schutz der Erdatmosphäre sehr eng geworden sind. 
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der großen freigesetzten Mengen und der langen Ver-
weildauer in der Umwelt (bis zu Tausenden von Jah-
ren) im Zentrum aller Klimaschutzüberlegungen ste-
hen. Der WBGU-Budgetansatz setzt diese Einsicht 
konsequent um und konzentriert sich auf die domi-
nierenden fossilen CO2-Emissionen. Für die anderen 
klimarelevanten Gase und Sektoren werden sepa-
rate Maßnahmen vorgeschlagen.

Ausgangspunkt des WBGU-Budgetansatzes ist 
die nach Vorsorgeerwägungen erfolgende Festle-
gung der Gesamtmenge an CO2, die bis 2050 global 
noch ausgestoßen werden darf. Dieses globale Bud-
get an kumulativen CO2-Emissionen gilt es gerecht 
auf die Länder der Weltgemeinschaft zu verteilen. 
Den ethisch robustesten Schlüssel bietet eine gleiche 
Zuweisung pro Kopf, woraus sich über die Bevölke-
rungszahlen die jeweiligen nationalen Budgets an 
Emissionsrechten ergeben. Damit verfügt jeder Staat 
über ein präzise beziffertes „Atmosphärenkapital“, 
mit dem er bis 2050 flexibel wirtschaften und auf in-
ternationalen Märkten handeln kann. 

Verschiedene Ausgestaltungen des Budgetansat-
zes sind möglich. Insbesondere kann über wenige 
Parameter für die Mengenzuweisung politisch ver-
handelt werden. Diese sind der Zeitraum, die Wahr-
scheinlichkeit der Einhaltung der 2 °C-Leitplanke 
sowie die Bevölkerungszahl. Die vom WBGU favo-
risierte Umsetzungsoption berücksichtigt zwar die 
historische Verantwortung der Industrieländer, rich-
tet den Blick jedoch vor allem in die Zukunft: Das 
zwischen 2010 und 2050 mit der 2 °C-Leitplanke ver-
trägliche CO2-Gesamtbudget wird über den Pro-
Kopf-Schlüssel gleichmäßig auf die Staaten der Erde 
verteilt, wobei 2010 auch als demographisches Refe-
renzjahr dient (Abb. 1). Damit wird die Verantwor-
tung für die zukünftigen Emissionen den Menschen 
aller Weltregionen und Länder übertragen. In Aner-
kennung des Verursacherprinzips wird zusätzlich ein 
finanzieller Ausgleich zwischen Nord und Süd ange-
strebt, der sich an den nationalen Unterschieden der 
Pro-Kopf-Emissionen im Zeitraum zwischen 1990 
und 2010 orientiert. Diese Transferleistungen sollten 
in erster Linie der Finanzierung von Anpassungs-
maßnahmen sowie dem Stopp der Entwaldung in 
Entwicklungsländern dienen. 

Um der Gefahr von CO2-Misswirtschaft vorzubeu-
gen, sollten nach Auffassung des WBGU alle Staa-
ten explizite Dekarbonisierungsfahrpläne mit inter-
national überprüfbaren Zwischenzielen erstellen. 
Diese Fahrpläne müssten sich nicht nur an den zuge-
wiesenen CO2-Budgets, sondern auch an den tatsäch-
lich gegebenen nationalen Emissionsminderungspo-
tenzialen orientieren. Der Ausgleich zwischen den 
Emissionsverläufen der Länder gemäß ihrer Dekar-
bonisierungsfahrpläne und den Referenzprofilen 
gemäß der zugeteilten Kohlendioxidmengen erfolgt 

Ein globaler und nationaler „Kassensturz“ ist drin-
gend erforderlich.
• Einige Auswirkungen des Klimawandels schreiten 

deutlich schneller voran als bislang projiziert, vor 
allem der Meeresspiegelanstieg. 

• Aus der 2 °C-Leitplanke lässt sich das weltweit 
noch verfügbare Budget an CO2-Emissionen 
ableiten. Bis zur Jahrhundertmitte dürfen höchs-
tens noch etwa 750 Mrd. t CO2 in die Atmosphäre 
freigesetzt werden, wenn die Leitplanke mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 67 % eingehalten werden 
soll. Möchte man diese Wahrscheinlichkeit auf 
75 % erhöhen, müssen die kumulativen Emissio-
nen im nämlichen Zeitraum sogar unter 600 Mrd. t 
CO2 bleiben. Nach 2050 darf in jedem Fall welt-
weit nur noch eine kleine CO2-Menge ausgesto-
ßen werden. Die Ära der von fossilen Energie-
trägern angetriebenen Weltwirtschaft muss daher 
noch in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts zu 
Ende gehen.

• Zur Durchführung eines solch umfassenden 
Transformationsprozesses müssen markante Mei-
lensteine gesetzt werden: Insbesondere ist eine 
Trendumkehr („Peaking“) bei den globalen Emis-
sionen bis spätestens 2020 notwendig, da ansons-
ten im Folgezeitraum Emissionsminderungen in 
einer Geschwindigkeit erforderlich wären, die die 
technischen, ökonomischen und sozialen Kapa-
zitäten unserer Gesellschaften weit überfordern 
dürfte. 

Der aktuelle Forschungsstand macht deutlich, dass 
die Wende zur Nachhaltigkeit keinen Aufschub mehr 
duldet. Die WBGU-Analyse zeigt explizit, dass mehr 
als 100 Länder jetzt einen Transformationsprozess 
einleiten müssen, der ihre Emissionen zunächst rasch 
stabilisiert, dann signifikant reduziert und schließlich 
zur vollständigen Dekarbonisierung der relevan-
ten sozioökonomischen Prozesse bis zur Mitte des 
21. Jahrhunderts führt. Nur 65 arme Entwicklungs-
länder scheinen sich derzeit mit ihren Emissionspfa-
den noch im klimaverträglichen Bereich zu befinden. 
Dies verdeutlicht den außerordentlichen Zeitdruck, 
unter dem die laufenden Klimaverhandlungen stehen 
und unterstreicht die Breite des notwendigen globa-
len Transformationsprozesses in Richtung einer kli-
maverträglichen Weltwirtschaft. Noch stecken diese 
Verhandlungen in einer Sackgasse, denn kurzfristige 
nationale Interessen blockieren eine zeitnahe und 
wirksame weltweite Klimaschutzvereinbarung, die 
mit der 2 °C-Leitplanke vereinbar wäre.

Kompass für den neuen Weltklimavertrag: 
Der WBGU-Budgetansatz 
Zum anthropogenen Klimawandel tragen eine Reihe 
von Treibhausgasen und einige andere Faktoren bei. 
CO2 aus anthropogenen Quellen muss jedoch wegen 
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akteur eines Weltklimavertrages im Geiste des Bud-
getansatzes werden könnte. Indien kann aufgrund 
noch relativ niedriger Pro-Kopf-Emissionen trotz 
hohen Wirtschaftswachstums einen langsameren 
Transformationsprozess in Richtung einer klima-
verträglichen Wirtschaft entwickeln als z. B. China. 
China muss auf Grund seiner heute höheren Pro-
Kopf-Emissionen eine anspruchsvolle Dekarboni-
sierungsstrategie entwickeln und umsetzen. Es sollte 
im Interesse der Industrieländer liegen, China durch 
partnerschaftliche Zusammenarbeit zu unterstützen, 
damit China nicht zu einem Hauptnachfrager von 
Emissionszertifikaten wird.

Die Empfehlungen im Einzelnen
Der WBGU-Budgetansatz soll der internationalen 
Klimaschutzpolitik mittel- und langfristig als Kom-
pass und Orientierungsrahmen dienen. Der WBGU 
schlussfolgert aus seinen Analysen, dass sich die 
UNFCCC-Vertragsstaaten in Kopenhagen auf fol-
gende Richtungsentscheidungen einigen müssten: 
•	 Die 2 °C-Leitplanke wird völkerrechtlich verbind-

lich festgeschrieben. 
•	 Für Kohlendioxid, dem im Klimaschutz die lang-

fristig entscheidende Rolle zukommt, wird ein mit 
der 2 °C-Leitplanke kompatibles globales Emissi-
onsbudget aus fossilen Quellen bis zum Jahr 2050 
verbindlich vereinbart. 

•	 Folgende Meilensteine werden gesetzt: (1) Die 
Trendumkehr der weltweiten CO2-Emissionen 
im Zeitraum 2015–2020. (2) Die Rückführung der 
globalen Emissionen bis zur Jahrhundertmitte auf 
ein Niveau, das mit dem schmalen Emissionsbud-
get nach 2050 konsistent ist. 

•	 Das globale CO2-Budget wird auf Pro-Kopf-Basis 
gleichmäßig auf die Weltbevölkerung aufgeteilt, 
so dass sich für alle Länder nationale CO2-Bud-
gets berechnen lassen. Sie werden ebenfalls ver-
bindlich festgeschrieben und bilden den Orientie-
rungsrahmen dafür, wie schnell und stark die Län-
der ihre CO2-Emissionen reduzieren müssen. 

•	 Alle Länder verpflichten sich, international und 
objektiv überprüfbare Dekarbonisierungsfahr-
pläne vorzulegen, die über den geplanten nationa-
len Emissionspfad bis 2050 Auskunft geben. Diese 
Fahrpläne sollen sich neben den nationalen CO2-
Budgets auch an den nationalen Emissionsminde-
rungspotenzialen orientieren.

•	 Zusätzlich werden für die Länder mit gegenwär-
tig hohen Pro-Kopf-Emissionen Reduktionsver-
pflichtungen bis 2020 vereinbart, um eine Ver-
schleppung der Dekarbonisierungsanstrengungen 
zu verhindern. 

•	 Es werden flexible Mechanismen (internationa-
ler Emissionshandel und Joint Implementation) 
sowie angemessene zusätzliche Finanz- und Tech-

über einen zwischenstaatlichen Zertifikatehandel 
und andere flexible Mechanismen. 

Der vom WBGU entwickelte Ansatz knüpft an 
die gemeinsam von Bundeskanzlerin Merkel und 
dem indischen Ministerpräsidenten Singh formu-
lierte Klimagerechtigkeitsvision einer langfristigen 
Konvergenz der Pro-Kopf-Emissionsraten an. Für 
den Zeitraum 2010–2050 entspricht die vom WBGU 
vorgeschlagene Verteilung des CO2-Gesamtbudgets 
durchschnittlichen Emissionsrechten von etwa 2,7 t 
CO2 pro Kopf der Weltbevölkerung im Jahr 2010, die 
z. T. durch Anwendung der flexiblen Mechanismen 
zwischen den Staaten umverteilt werden können. 
Allerdings sollten alle Länder ihre Klimaschutzstra-
tegien tendenziell so anlegen, dass sich gegen Ende 
des Budgetzeitraums ihre realen Emis sionen bei 
etwa 1 t CO2 pro Kopf und Jahr annähern (Abb. 2).

Aufgrund der gegenwärtig eklatanten Differen-
zen zwischen den Pro-Kopf-Emissionen der Indus-
trie- und der Entwicklungsländer werden Emissions-
handel und andere flexible Mechanismen erhebli-
che Finanz- und Technologietransfers bewirken, die 
den Anbieterländern attraktive Möglichkeiten für 
Nachhaltigkeitsinvestitionen eröffnen sollten. Inso-
fern würde die Implementierung des WBGU-Bud-
getansatzes die klimaverträgliche und nachhaltige 
Entwicklung weltweit entscheidend fördern. Abbil-
dung 2 skizziert, welche Spielräume eine internatio-
nale Klimapartnerschaft unter Nutzung der vorge-
schlagenen Mechanismen schaffen würde, und wie 
die Emissionsprofile der großen Ländergruppen 
dann aussehen könnten. Der Budgetansatz bietet 
somit die Chance für einen weltweiten historischen 
Klimakompromiss.

Im Rahmen des Budgetansatzes müssen alle Län-
dergruppen große Zugeständnisse machen: Von den 
Industrieländern werden weitgehende Reduktions-
verpflichtungen sowie umfassende Technologie- und 
Finanztransfers erwartet. Die Schwellen- und Ent-
wicklungsländer müssen ihrerseits akzeptieren, dass 
eine nachholende wirtschaftliche Entwicklung auf 
der Basis fossiler Energieträger nicht mehr zukunfts-
fähig ist, so dass auch sie möglichst rasch den Über-
gang zu einer klimaverträglichen Gesellschaft ein-
leiten sollten. Allerdings wird ihnen der Weg dort-
hin über erhebliche Transferleistungen geebnet wer-
den, d. h. sie können einer fossilen Pfadabhängigkeit 
auf günstige Weise entkommen. Alle Länder profi-
tieren gemeinsam davon, dass sie einen nicht mehr 
beherrschbaren Klimawandel mit seinen desaströsen 
Folgen und Kosten vermeiden. 

Der WBGU verdeutlicht, wie der internationale 
Klimaschutz mit einer globalen Entwicklungspart-
nerschaft zwischen „Hochemissions-“ und „Niedrig-
emissionsländern“ verknüpft werden kann. Dabei 
wird auch sichtbar, dass Indien zu einem Schlüssel-
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einbarung nach dem Vorbild des Montreal-Proto-
kolls behandelt. (3) Die anderen im Kioto-Proto-
koll geregelten langlebigen Treibhausgase werden 
in die Budgetrechnung aufgenommen. (4) Für bis-
her nicht im Kioto-Protokoll geregelte kurzlebige 
klimawirksame Stoffe (darunter Rußpartikel und 
ozonbildende Gase) werden gesonderte Redukti-
onsverpflichtungen im Rahmen nationaler Luft-
reinhaltemaßnahmen vereinbart, um eine mög-
lichst schnelle Wirkung zu erzielen. 

Dieses Maßnahmenbündel impliziert klare und lang-
fristig ausgerichtete Weichenstellungen, Anreize und 
institutionelle Rahmenbedingungen für eine klima-
verträgliche Weltwirtschaft. Der internationale Wett-
bewerb um die innovativsten Dekarbonisierungs-
strategien könnte beginnen. 

Der vom WBGU durchgeführte klimawissen-
schaftliche und klimapolitische „Kassensturz“ zeigt, 
dass der Wettlauf gegen die Zeit gewonnen werden 
muss: Klimafreundliche Innovationen, Investitio-
nen und Institutionen in Wirtschaft und Gesellschaft, 
auf nationaler und internationaler Ebene müssen 

nologietransferleistungen der Industrieländer ver-
einbart. 

•	 Es wird beschlossen, eine Weltklimabank zu grün-
den, die für die Überprüfung der nationalen 
Dekarbonisierungsfahrpläne auf Plausibilität und 
Umsetzbarkeit sowie für die Operationalisierung 
der flexiblen Mechanismen und Transferleistun-
gen zuständig ist. 

•	 Über die separate Regulierung von CO2 aus nicht 
fossilen Quellen, der anderen relevanten Treibhaus-
gase und weiterer treibhauswirksamer Stoffe eröff-
nen sich Spielräume für eine schnelle Gesamtmin-
derung klimaschädlicher Emissionen. Dafür wer-
den folgende Vereinbarungen getroffen: (1) Zur 
Vermeidung von CO2-Emissionen aus Entwaldung 
sowie Landnutzungsänderungen und zum Schutz 
terrestrischer Kohlenstoffspeicher wird ein sepa-
rates völkerrechtliches Regime vereinbart, in dem 
rasch greifende Maßnahmen in Entwicklungslän-
dern absolute Priorität genießen. (2) Die bisher im 
Kioto-Protokoll geregelten fluorierten Treibhaus-
gase (Industriegase) werden in einer Sonderver-
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Abbildung 1
Beispiele für Pro-Kopf-Emissionsverläufe von CO2 aus fossilen Quellen für drei Ländergruppen nach dem Budgetansatz ohne 
Emissionshandel. Sie erlauben zwar eine Einhaltung der nationalen Budgets, würden aber z. T. in der Praxis nicht umsetzbar 
sein. Die Ländergruppen ordnen sich nach den jährlichen CO2-Emissionen pro Kopf aus fossilen Quellen, wobei die CO2-
Emissionen Schätzungen für das Jahr 2008 und die Bevölkerungszahlen Schätzungen für das Jahr 2010 sind. Rot: Ländergruppe 
1 (>5,4 t CO2 pro Kopf und Jahr), vor allem Industrieländer (z. B. EU, USA, Japan), aber auch ölexportierende Länder (z. B. 
Saudi-Arabien, Kuwait, Venezuela) und wenige Schwellenländer (z. B. Südafrika, Malaysia). Orange: Ländergruppe 2 (2,7–5,4 
t CO2 pro Kopf und Jahr), hier finden sich viele Schwellenländer (z. B. China, Mexiko, Thailand). Grün: Ländergruppe 3 (<2,7 
t CO2 pro Kopf und Jahr), vor allem Entwicklungsländer (z. B. Burkina Faso, Nicaragua, Vietnam), aber auch einige große 
Schwellenländer (z. B. Indien, Brasilien).
Quelle: WBGU
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beschleunigt vorangetrieben werden, um eine nicht 
mehr beherrschbare Erderwärmung noch abzu-
wenden. Der dafür notwendige Wandel der Weltge-
sellschaft muss sich vor allem durch die Entkopp-
lung des ökonomischen Wachstums von der fossilen 
Energienutzung vollziehen – auch in den Schwellen- 
und Entwicklungsländern. Diese anstehende Trans-
formation der modernen globalisierten Industriege-
sellschaft ist eine historisch beispiellose Herausfor-
derung – technologisch, ökonomisch und sozial. Nun 
ist couragiertes politisches Handeln gefordert – oder 
aber eine ehrliche Kapitulationserklärung ange-
sichts der Größe der Klimaherausforderung und der 
für den Klimaschutz seit dem Erdgipfel von Rio de 
Janeiro 1992 verlorenen Jahre.
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Abbildung 2
Beispiele für Pro-Kopf-Emissionsverläufe von CO2 aus fossilen Quellen für drei Ländergruppen nach dem Budgetansatz, die 
sich durch einen Emissionshandel ergeben könnten (durchgezogene Kurven). Dabei wurde angenommen, dass die Länder der 
Gruppe 1 ihr Budget um 75 % erhöhen, indem sie Emissionsrechte für 122 Mrd. t CO2 hinzukaufen. Die Länder in Gruppe 2 
kaufen Emissionsrechte im Umfang von insgesamt 41 Mrd. t CO2 hinzu. Als Verkäufer der insgesamt 163 Mrd. t CO2 treten 
die Länder der Gruppe 3 auf, deren Budget damit um etwa 43 % sinkt. Gegen Ende des Budgetzeitraums ergibt sich eine 
Annäherung der realen CO2-Emissionen bei etwa 1 t pro Kopf und Jahr (bezogen auf die Bevölkerung im Jahr 2010). Die 
gestrichelten Kurven zeigen die theoretischen Pro-Kopf-Emissionsverläufe von CO2 ohne Emissionshandel aus Abbildung 
1. Die Flächen zwischen den Kurven veranschaulichen die gehandelte Menge an Emissionszertifikaten. Da es sich um eine 
Darstellung pro Kopf handelt und die Ländergruppen unterschiedliche Bevölkerungsstärken haben, stimmen die Flächen 
zwischen den kaufenden Ländergruppen 1 und 2 in der Summe nicht mit der Fläche der verkaufenden Ländergruppe 3 überein. 
Quelle: WBGU





Die Staats- und Regierungschefs der G8-Staa-
ten sowie des Major Economies Forum on Energy 
and Climate (MEF), dem u. a. Indien, Brasilien und 
China angehören, haben im Juli 2009 im italienischen 
L’Aquila die Bedeutung der 2 °C-Leitplanke zur Ver-
meidung eines gefährlichen Klimawandels aner-
kannt. Der WBGU sieht darin einen außerordent-
lich wichtigen Zwischenschritt auf dem Weg zur völ-
kerrechtlichen Vereinbarung einer wohlbegründe-
ten Zielmarke für den Weltklimaschutz. Aufbauend 
auf diesem Konsens gilt es jetzt in Kopenhagen einen 
Anschlussvertrag an das im Jahr 2012 auslaufende 
Kioto-Protokoll auszuhandeln. Dieses neue interna-
tionale Abkommen sollte die relevanten Erkennt-
nisse der Wissenschaft in eine ebenso faire wie prak-
tikable globale Strategie zur Bekämpfung der Erder-
wärmung übersetzen. Bisher ist im gemischten Chor 
der am Verhandlungsprozess beteiligten Länder 
jedoch kein Leitmotiv erkennbar, das den Weg dort-
hin weisen könnte.

Noch immer steht der Norden gegen den Süden, 
stehen die Etablierten gegen die Aufstrebenden 
und die Lebenden gegen die noch nicht Geborenen. 
Die Regierungen scheinen immer noch auf die ver-
meintliche Erhaltung bzw. (Wieder-)Herstellung der 
natio nalen ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit und 
weniger auf die Bewahrung der natürlichen Lebens-
grundlagen als Voraussetzung jeglicher Form des 
Wirtschaftens fixiert. Diese Situation erinnert an die 
erst vor 20 Jahren überwundene Epoche des atoma-
ren Wettrüstens, als die scheinbar zwingende Logik 
der „gegenseitig garantierten Über-Vernichtung“ 
unsere Zivilisation mehrfach nahe an den Abgrund 
führte. Das Klimaproblem ist zweifellos anderer 
Natur, denn jedes Land ist zugleich Verursacher und 
Opfer des Klimawandels, wenngleich in sehr unter-
schiedlichem Maße. Die Gefahren für unsere Gesell-
schaften sind jedoch ähnlich überwältigend, und das 
heute vorherrschende gegenseitige Misstrauen ist 
ähnlich lähmend. 

Der spieltheoretische Begriff des „sozialen Dilem-
mas“ beschreibt diese Situation zutreffend, denn 
individuelle und kollektive Rationalität fallen aus-
einander. Im sozialen Dilemma gewichten die ein-

zelnen Akteure ihren individuellen Nutzen höher 
als den gemeinsamen Nutzen einer kooperativen 
Lösung – und schädigen damit im Endeffekt nicht 
nur alle anderen, sondern auch sich selbst. Die vor-
herrschende Neigung vieler Länder, eigene Klima-
schutzleistungen aus kurzsichtigen Wettbewerbser-
wägungen zu minimieren, könnte die Weltgemein-
schaft insgesamt für Jahrhunderte auf nicht nachhal-
tige Irrwege führen.

Es müssen vor allem zwei Voraussetzungen gege-
ben sein, um das klimapolitische Dilemma aufzu-
brechen: Zum einen ist ein faires, überzeugendes 
Gesamtkonzept gefordert, das für die große Mehr-
heit der Nationen akzeptabel ist. Zum anderen 
bedarf es der Eigeninitiative gewichtiger Pioniere, 
die im Vertrauen auf ihre Leistungsfähigkeit und auf 
das Zustandekommen einer konzertierten Aktion 
bereit sind, erhebliche Risiken zugunsten des Ver-
handlungsfortschritts einzugehen. Glücklicherweise 
ist das Klimaproblem so beschaffen, dass beide Vor-
aussetzungen erfüllt werden können.

Mit Blick auf die 2 °C-Leitplanke muss die ent-
scheidende klimapolitische Debatte um die rasche 
Begrenzung und langfristig vollständige Einstellung 
der Kohlendioxidemissionen geführt werden. Auch 
wenn gleiche Mengen anderer Treibhausgase (wie 
Methan oder Lachgas) ein deutlich größeres Erwär-
mungspotenzial besitzen, ist doch an thropogenes 
Kohlendioxid (CO2) wegen seiner schieren Menge 
und seiner enormen Langlebigkeit in der Atmo-
sphäre der entscheidende Faktor in allen Klima-
schutzüberlegungen. Aktuelle Forschungsergebnisse 
belegen, dass das Ausmaß des vom Menschen ver-
ursachten Klimawandels im Wesentlichen von den 
kumulierten CO2-Emissionen abhängt – also von der 
insgesamt ausgestoßenen Menge an Kohlendioxid 
aus anthropogenen Quellen. Dieser Tatbestand kann 
nicht nur für eine erhebliche Vereinfachung der kli-
mapolitischen Verhandlungssituation genutzt wer-
den, sondern gestattet auch die strategische Anwen-
dung fundamentaler ethischer und operativer Prin-
zipien.

Eine Reihe von Staaten oder Ländergruppen – 
nicht zuletzt Deutschland und die EU – haben glaub-

Einleitung 1
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haft gemacht, dass sie als Vorreiter des Klimaschut-
zes nicht nur eine besondere Verantwortung für die 
Weltgemeinschaft übernehmen wollen, sondern dass 
sie dafür auch aufgrund ihrer technologischen und 
ökonomischen Stärken gut aufgestellt sind. Vieles 
spricht dafür, dass die USA als überaus innovations-
fähiges Land demnächst ebenfalls in eine Klimapio-
nierrolle schlüpfen werden. Und der beim Umwelt-
schutz lange schlafende Riese China ist bereits 
erwacht. Das 2. Nobelpreisträgertreffen „Global 
Sustainability“, das im Mai 2009 in London statt-
fand, fordert gerade diese Länder auf, „Leadership“ 
beim Kampf gegen die Erderwärmung zu beweisen 
und formuliert einen klimapolitischen kategorischen 
Imperativ: „In this spirit of trust, every country must 
act on the firm assumption that all others will also 
act“ (St. James’s Palace Nobelpreisträgersymposium, 
2009).

Ausgehend von diesen grundsätzlichen Überle-
gungen und aufbauend auf seinen früheren wissen-
schaftlichen, strategischen und ethischen Analysen 
zur Thematik (WBGU, 1995, 1997, 1998, 1999, 2003a, 
b; 2008, 2009) entwirft der WBGU in diesem Sonder-
gutachten einen umfassenden Lösungsansatz für die 
internationale Klimapolitik. Dieser Ansatz knüpft 
nicht zuletzt an die von Bundeskanzlerin Merkel 
und dem indischen Ministerpräsidenten Singh for-
mulierte Vision an, dass eine langfristige Konvergenz 
der Pro-Kopf-Emissionsraten aller Menschen eine 
Richtschnur für völkerrechtliche Vereinbarungen 
zum Weltklimaschutz sein sollte (Bundesregierung, 
2007). Das Gesamtkonzept des WBGU lässt sich aus 
wenigen elementaren Prinzipien ableiten und fasst 
die wesentlichen politischen Entscheidungsoptio-
nen in einfachen Parametern zusammen. Es erzeugt 
Transparenz in einem Themenkomplex, der inzwi-
schen von nur noch wenigen Spezialisten verstanden 
wird. 

Der neue Ansatz des WBGU („Budgetansatz“) 
beinhaltet ein Verfahren zur Verteilung einer glo-
bal noch zulässigen CO2-Emissionsmenge auf ein-
zelne Länder. Der Ansatz versteht sich als Orientie-
rungsrahmen für die anstehenden Verhandlungen 
zum internationalen Klimaschutz und als Brücke für 
den Weg in eine klimaverträgliche Gesellschaft. Die 
Analyse des WBGU zeigt, dass sehr schnell sehr ehr-
geizige Emissionsminderungen vereinbart werden 
müssen, die auf eine weitgehende Entkopplung von 
globalem Wirtschaftswachstum und CO2-Ausstoß in 
den nächsten Dekaden hinauslaufen – also auf eine 
beschleunigte Transformation der allermeisten Staa-
ten in Richtung Nachhaltigkeit. Der WBGU-Budget-
ansatz bietet die Voraussetzung für einen histori-
schen Klimakompromiss, in dem er
– die Komplexität der Verhandlungen erheblich 

reduziert, 

– die Verpflichtungen der einzelnen Staaten sowie 
den Finanztransfer zwischen Industrie- und Ent-
wicklungsländern auf eine nachvollziehbare und 
transparente Grundlage stellt,

– über nationale Treibhausgasbudgets die Grundla-
gen für den künftigen internationalen Emissions-
handel sowie für geeignete Länderpartnerschaf-
ten (Technologie, Anpassung usw.) legt und 

– durch die nationale und globale Begrenzung der 
Treibhausgasemissionen die Weichen eindeutig 
und dauerhaft in Richtung klimaverträglichen 
Wirtschaftens stellt. 

Innerhalb dieses klimapolitischen Rahmens kann 
der Wettbewerb um die besten, schnellsten und güns-
tigsten Klimainnovationen beginnen. Das Zeitfens-
ter für die notwendigen Weichenstellungen ist jedoch 
eng. Die Dekarbonisierungsfahrpläne der einzelnen 
Nationen sollten entsprechend anspruchsvoll ausfal-
len, die notwendigen Reformen in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft umgehend beginnen. 

Das Durchschlagen des „gordischen Knotens der 
Klimapolitik“ muss gelingen, weil die Welt auf dem 
Pfad der Klimadestabilisierung bereits weit vorange-
schritten ist. Es gibt keine bequemere Wahrheit. 

1 Einleitung
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2.1
Klimawandel durch Treibhausgase

Im 19. Jahrhundert wurde durch die Arbeiten von 
Fourier, Tyndall und Arrhenius die Rolle der Treib-
hausgase für das Erdklima aufgeklärt. Inzwischen ist 
wissenschaftlich gesichert, dass eine Erhöhung der 
Menge an Kohlendioxid (CO2) und anderer Treib-
hausgase in der Atmosphäre nach den Gesetzen der 
Physik zu einer globalen Erwärmung führen muss 
(Kasten 2.1-1). Seit Ende der 1950er Jahre ist nach-
gewiesen, dass die CO2-Menge in der Luft durch die 
anthropogenen Emissionen tatsächlich ansteigt. Sie 
hat sich seit der vorindustriellen Zeit von 280 ppm 
(280 Millionstel Volumenanteile an der Lufthülle) 
auf 384 ppm erhöht (CDIAC, 2009) – das ist die 

bei weitem höchste Konzentration seit mindestens 
800.000 Jahren. 

Natürliche Ursachen können das Klima zusätz-
lich und signifikant beeinflussen, ändern aber nichts 
an der Treibhauswirkung der anthropogenen CO2-
Emissionen. In den vergangenen 50 Jahren haben 
natürliche Ursachen eine leicht kühlende Wirkung 
auf das Klima gehabt, vor allem, weil die Leuchtkraft 
der Sonne abgenommen und in den letzten Jahren 
ihren tiefsten Stand seit Beginn der Satellitenmes-
sungen in den 1970er Jahren erreicht hat (Lockwood 
und Fröhlich, 2007, 2008). 

Die globale Erwärmung seit 1880 beträgt 0,8 °C. 
Die weitere Erwärmung wird vor allem von den 
künftigen anthropogenen Emissionen abhängen, 
die sich näherungsweise aus Szenarien der globa-
len Gesellschaftsentwicklung abschätzen lassen. Bei 

Kasten 2.1-1

Strahlungsantrieb und Klimasensitivität

Die bestimmende Größe für die globale Mitteltemperatur 
ist die Wärmebilanz unseres Planeten und damit der Strah-
lungsantrieb, gemessen in Watt pro Quadratmeter Erdober-
fläche (W pro m2). Dies ist analog zur Temperatur in einem 
Haus, die von der Leistung der Heizung (in Watt) und den 
Wärmeverlusten nach draußen bestimmt wird.

Menschliche Aktivitäten haben den Strahlungsantrieb 
der Erde bislang um 1,6 W pro m2 erhöht. Dabei liefern der 
Anstieg der CO2-Konzentration einen Beitrag von +1,7 W 
pro m2, der Anstieg anderer Treibhausgase weitere +1,3 W 
pro m2 und abkühlende Effekte vor allem durch Luftver-
schmutzung mit Schwefelpartikeln –1,4 W pro m2. Neben 
den abkühlenden Partikeln befinden sich in der Atmo-
sphäre auch erwärmende Rußpartikel (Kasten 5.7-3). Alle 
Partikel zusammen tragen netto jedoch zu einer Abkühlung 
bei. Dieser Effekt maskiert also derzeit nahezu die Hälfte 
der „programmierten“ globalen Erwärmung durch Treib-
hausgase. Allerdings sind die kühlenden Stoffe kurzlebig, 
die Treibhausgase aber sehr langlebig.

Der Strahlungsantrieb kann mit einem einfachen 
Umrechnungsfaktor, der Klimasensitivität (ein Maß für 
die Empfindlichkeit des Klimas gegenüber Störungen) 
in eine globale Temperaturänderung umgerechnet wer-
den. Die Klimasensitivität kann aus den Rückkopplungen 
im Klimasystem errechnet werden (mit Hilfe von Klima-
modellen), oder sie kann aus Daten der Klimageschichte 

bestimmt werden. Die natürlichen Klimaänderungen der 
Erdgeschichte zeigen, wie empfindlich das System früher 
schon auf Störungen reagiert hat. Die beste Abschätzung 
der Klimasensitivität beträgt 0,8 °C pro W pro m2. Dies ent-
spricht einer Erwärmung um 3 °C bei einer Verdoppelung 
der atmosphärischen CO2-Konzentration, da letztere einen 
Strahlungsantrieb von 3,7 W pro m2 bedeutet. 

Der derzeitige Strahlungsantrieb von 1,6 W pro m2 führt 
demnach auf Dauer zu einer Erwärmung um 1,3 °C. Diese 
berechnete Erwärmung wird aber nicht unmittelbar spür-
bar, da die thermische Trägheit der Ozeane eine Verzöge-
rung um einige Jahrzehnte verursacht. Daher wird bislang 
nur eine Erwärmung um 0,8 °C beobachtet. Die natürlichen 
Klimaantriebe, wie z. B. Schwankungen der Sonnenaktivi-
tät, sind im Verlauf der letzten hundert Jahre zu klein, um 
bei dieser Betrachtung eine nennenswerte Rolle zu spielen. 
Die restlichen ca. 0,5 °C Erwärmung werden noch kommen, 
auch wenn der Strahlungsantrieb ab jetzt konstant gehalten 
würde.

Ohne die abkühlende Wirkung von Luftverschmut-
zung durch Partikel würde der Strahlungsantrieb der heute 
schon in der Luft befindlichen Treibhausgase von 3,0 W 
pro m2 sogar eine Erwärmung um 2,4 °C verursachen. Ohne 
diesen „Kühlschirm“ wäre also schon die heutige Treib-
hausgasmenge hoch genug, um die globale Erwärmung über 
die 2 °C-Leitplanke zu treiben. Daher müssten bei rascher 
Reduktion der Luftverschmutzung, die zum Gesundheits-
schutz erforderlich ist, die Treibhausgasemissionen eben-
falls schneller reduziert werden.
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Committee, 2008) und bis 2300 um 2,5–5,1 m 
(WBGU, 2006).

• Eine Zunahme von Wetterextremen, wie Hitzewel-
len, Dürren, Starkregen, Überflutungen und Tro-
penstürmen, wurde in vielen Regionen bereits 
beobachtet (IPCC, 2007a). Eine weitere Häufung 
dieser Wetterextreme infolge zusätzlicher Erwär-
mung ist, je nach Art des Extremereignisses, wahr-
scheinlich bzw. sehr wahrscheinlich.

• Bei einer globalen Erwärmung über 2 °C droht 
der beschleunigte Verlust von genetischer Vielfalt, 
Arten und Ökosystemen, da dann in vielen Weltge-
genden in sehr hohem Tempo klimatische Bedin-
gungen erreicht werden, wie es sie seit mehre-
ren Jahrmillionen nicht gegeben hat. Dies würde 
die Anpassungs- und Regenerationsfähigkeit der 
Natur so sehr überfordern, dass laut IPCC (2007b) 
der unwiederbringliche Verlust von 20–30 % der 
Tier- und Pflanzenarten droht. Auch Ökosysteme 
wie Mangrovenwälder, Korallenriffe und mögli-
cherweise der Amazonasregenwald würden irre-
versibel geschädigt oder zerstört. Mit dem Ver-
lust biologischer Vielfalt gingen auch Ökosystem-
ressourcen und -leistungen verloren. Beispiele 
sind der Schutz vor Sturmfluten und vor Küsten-
erosion sowie die Bereitstellung von sauberem 
Trinkwasser und genetischen Ressourcen (MA, 
2005), die nicht zuletzt auch für die gesellschaft-
liche Anpassung an den Klimawandel eine ent-
scheidende Bedeutung haben. 

• Die anthropogenen CO2-Emissionen führen 
heute bereits zu einer messbaren Versauerung der 
Ozea ne. Die Meere haben bisher rund ein Drit-
tel des anthropogenen CO2 aus der Luft aufge-
nommen, das im Meerwasser Kohlensäure bil-
det. Dadurch ist die Konzentration der Wasser-
stoffionen bereits um ca. 30 % gestiegen, was einer 
Absenkung des pH-Werts um etwa 0,11 Einhei-
ten gegenüber dem vorindustriellen Niveau ent-

hohen Emissionen beträgt die Bandbreite der Tem-
peraturerhöhung bis 2100 gegenüber dem vorin-
dustriellen Niveau 3–7 °C, bei niedrigen Emissionen 
2–3 °C (IPCC, 2007a). Nur durch einen ambitionier-
ten Klimaschutz können die Emissionen unter die-
sen Szenarienfächer gedrückt, also so weit gemindert 
werden, dass die Temperaturerhöhung die 2 °C-Leit-
planke nicht überschreitet.

2.2
Klimawirkungen auf die Natur

Selbst bei der mäßigen, bisher gemessenen globalen 
Erwärmung von 0,8 °C sind die Auswirkungen bereits 
in allen Teilen der Welt spürbar (Abb. 2.2-1a). So ist 
z. B. die Sommerausdehnung des arktischen Meerei-
ses seit den 1970er Jahren bereits um rund die Hälfte 
geschrumpft (Abb. 2.2-1c, 2.2-2; Stroeve et al., 2007). 
Da gleichzeitig die Eisdicke stark abnimmt, schwin-
det das Eisvolumen noch stärker (Kwok et al., 2009). 
Sollte die Erwärmung ungebremst fortschreiten und 
4 °C oder mehr erreichen, würde sich das System 
Erde mit all seinen ökologischen Ressourcen und 
Leistungen fundamental verändern. Denn solche glo-
balen Temperaturdifferenzen entsprächen etwa dem 
Temperaturunterschied zwischen dem Höhepunkt 
der letzten Eiszeit vor 20.000 Jahren und heute. Die 
Erderwärmung hat folgende konkrete Konsequen-
zen:
• Der Meeresspiegel steigt durch die Ausdehnung 

des Meerwassers und den Zufluss von Schmelz-
wasser in die Ozeane (Abb. 2.2-1b; Domingues et 
al., 2008), und zwar immer schneller, je wärmer 
es wird (Rahmstorf, 2007). Seit 1880 hat sich der 
globale Meeresspiegel um rund 20 cm erhöht. Bis 
2100 könnte er jedoch um 50–150 cm ansteigen 
(Rahms torf, 2007), bis 2200 um 1,5–3,5 m (Delta 

Abbildung 2.2-1
Zeitliche Entwicklung von Temperatur, Meeresspiegel und Ausdehnung des arktischen Meereises. 
a) Gezeigt sind drei verschiedene Emissionsszenarien (B1, A2 und A1FI); die farbigen Bereiche sind die dazu gehörigen 

klimatologischen Unsicherheitsspannen. Ohne erfolgreiche Klimaschutzmaßnahmen würde selbst beim optimistischsten 
Emissionsszenario (B1) die 2 °C-Leitplanke überschritten. Einsatzgrafik: Vergleich der beobachteten Temperaturen bis 
2008 (NASA, 2009) mit den Projektionen des 3. IPCC-Berichts (IPCC, 2001) (grauer Bereich und gestrichelte Linien). Die 
Messdaten zeigen Jahreswerte der globalen Temperatur (hier im Gegensatz zur Hauptgrafik relativ zu 1880–1920) sowie eine 
geglättete Klimatrendlinie.

 Quelle: modifiziert nach Rahmstorf et al., 2007
b) Neuere Projektionen des globalen Meeresspiegelanstiegs bis zum Jahr 2300 (relativ zu 1990). Die WBGU-Leitplanke von 

1 m über dem vorindustriellen Wert ist ebenfalls gezeigt (WBGU, 2006). Da zwischen dem Beginn der Industrialisierung 
und dem Jahr 1990 der Meeresspiegel um rund 15 cm gestiegen ist, ist die Linie hier bei weniger als 1 m eingezeichnet. 
Einsatzgrafik: (1) Messdaten („Daten“: Pegeldaten nach Church und White, 2006; Satellitendaten bis 2008 aktualisiert 
nach Cazenave et al., 2008). (2) Projektionen des 3. IPCC-Berichts (IPCC, 2001); Rahmstorf (2007), grauer Bereich 
und gestrichelte Linien); rote Balken nach Delta Committee (2008); hellblauer Balken nach WBGU (2006). Die 
unterschiedlichen Annahmen hinter diesen Projektionen sind in den angegebenen Quellen erläutert.

 Quelle: aktualisiert nach Rahmstorf et al., 2007
c) Meereisausdehnung in der Arktis im Sommerminimum (September), nach Beobachtungsdaten und den Projektionen des 

IPCC. 
 Quelle: modifiziert nach Stroeve et al., 2007
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ländische Eisschild zu nennen, dessen vollständi-
ges Abschmelzen zu einem globalen Meeresspie-
gelanstieg von 7 m führen würde. Das Abschmel-
zen könnte bereits ausgelöst werden, wenn eine 
Erderwärmung von mehr als 1,9 °C längere Zeit 
andauert (IPCC, 2007d).

2.3
Klimawirkungen auf die Gesellschaften

Der Klimawandel hat das Potenzial, große Gesell-
schafts- und Wirtschaftskrisen auszulösen. Arme 
Bevölkerungen sind besonders gefährdet, aber auch 
für reiche Nationen gibt es erhebliche Gefahren. 
Zunehmend wird in der Wissenschaft eine Tempe-
raturerhöhung von 2 °C über dem vorindustriellen 
Niveau als gerade noch beherrschbar angesehen. 
Jüngster Beleg für diesen Konsens ist das Schlussdo-
kument der wissenschaftlichen Klimakonferenz, die 
im März 2009 in Kopenhagen stattfand: „Mit einer 

spricht (WBGU, 2006). Eine ungebremste Fort-
setzung dieses Trends würde zu einer Meeres-
versauerung führen, die in den letzten Jahrmilli-
onen ohne Beispiel ist. Die Versauerung stört das 
Wachstum kalkbildender Organismen (z. B. Koral-
len, Muscheln, Schnecken und bestimmte Plank-
tongruppen), führt zum Verlust biologischer Viel-
falt, kann anoxische Todeszonen in den Ozeanen 
erzeugen (Hoffmann und Schellnhuber, 2009) 
und stellt insgesamt eine existenzielle Gefähr-
dung mariner Ökosysteme (z. B. Korallenriffe) dar 
(Hoegh-Guldberg et al., 2009). 

• Im Klimasystem gibt es eine Reihe sogenannter 
Kippelemente, deren Aktivierung zu ökologischen 
„Großunfällen“ führen kann (Abb. 2.2-3; Lenton 
et al., 2008). Zu den bedeutendsten Risiken gehö-
ren das abrupte Abreißen von Meeresströmungen, 
der Kollaps des Amazonasregenwaldes, unbere-
chenbare Veränderungen im Monsunsystem oder 
eine nicht mehr rückgängig zu machende Destabi-
lisierung großer Eismassen. Hier ist z. B. der grön-

Abbildung 2.2-2
Satellitenaufnahmen der 
arktischen Eisbedeckung 
a) September 1979; 
b) September 2007. 
Quelle: NASA/Goddard 
Space Flight Center 
Scientific Visualization 
Studio, 2009
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40 cm für über 100 Mio. Menschen die Sturmflut-
gefahren dramatisch erhöhen (IPCC, 2007b). Der 
Klimawandel war bereits im Jahr 2000 für rund 
150.000 Todesfälle verantwortlich (WHO, 2008); 
das Global Humanitarian Forum (2009) schätzt 
die entsprechende Zahl der jährlichen Todesfälle 
sogar auf über 300.000. 

• Durch die Zunahme von Dürren und Bodendegra-
dation sowie Verlusten von Inseln oder Küstenre-
gionen aufgrund des steigenden Meeresspiegels 
ist eine erhebliche Zunahme von Umweltmigra-
tion zu befürchten (Warner et al., 2009). 

• Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vieler Län-
der, besonders in der Land-, Forst- und Fische-
reiwirtschaft, ist vom Klimawandel direkt und 
indirekt negativ betroffen. Auch der durch die 
Erderwärmung beschleunigte Verlust biologi-
scher Vielfalt und der damit verbundenen Öko-
systemleistungen verursacht weltweit erhebliche 
wirtschaftliche Kosten und schafft neue Armut 
(Sukhdev, 2008). Zudem werden vor allem an 
den Küsten Städte und wichtige Infrastrukturen 
durch Meeresspiegelanstieg und Wetterex treme 
bedroht. Ein ungebremster Klimawandel führt 
somit zu einem erheblichen globalen Wohlfahrts-
verlust: Bei einem Temperaturanstieg um 4 °C 
könnte dieser Verlust im schlimmsten Fall bis zu 
20 % des globalen Bruttoinlandsprodukts betra-
gen (Stern, 2006).

• Der Klimawandel wird zunehmend zu einem 
Sicherheitsrisiko, weil er die Lebensgrundlagen 
vieler Menschen in nahezu allen Weltregionen 
unterminiert, die Wasser- und Nahrungsmittelres-

Temperaturerhöhung von mehr als 2 °C würden 
gegenwärtige Gesellschaften nur schwer zu Rande 
kommen; sie würde wahrscheinlich bis zum Ende 
des Jahrhunderts und darüber hinaus zu gravieren-
den gesellschaftlichen Verwerfungen und Störungen 
der natürlichen Umwelt führen.“ (Richardson et al., 
2009). 

Mit folgenden Wirkungen muss bei ungebrems-
tem Klimawandel gerechnet werden:
• Die Wasserversorgung – für Haushalte, Gesund-

heitssysteme, Landwirtschaft und Industrie (Kühl-
wasser, Wasserkraftwerke) – wird durch Wetter-
extreme, veränderte Niederschlagsmuster und 
den Rückgang der Gebirgsgletscher gefährdet. 
Beispielsweise hängt die Wasserversorgung der 
perua nischen Küstenregion inklusive der Millio-
nenstadt Lima zu 80 % vom Gletscherschmelzwas-
ser ab (WBGU, 2008). 

• Die Nahrungsmittelproduktion wird bei einer 
Erwärmung um 2–4 °C voraussichtlich weltweit 
sinken. Dies kann regionale Ernährungskrisen 
auslösen und die ökonomische Leistungsfähigkeit 
betroffener Staaten untergraben. In China droht 
schon bei einem Anstieg der globalen Temperatur 
um 2 °C ein Rückgang des Reisertrags im Regen-
feldbau um 5–12  % (IPCC, 2007b).

• Die Erwärmung verstärkt Gesundheitsrisiken 
durch die mögliche Ausbreitung von Infektions-
krankheiten (Malaria, Durchfall) und Kreislauf-
erkrankungen (Hitzewellen). Auch die Verlet-
zungsrisiken als Folge von Extremwetterereig-
nissen nehmen zu. Ohne Anpassungsmaßnahmen 
würde schon ein Anstieg des Meeresspiegels um 

Instabilität des
Grönlandeisschilds

Abschwächung des
Nordatlantikstroms

Monsun-
transformation

Kollaps des 
Amazonasregenwalds

Instabilität des west-
antarktischen Eisschilds

Abbildung 2.2-3
Kippelemente des Klimasystems: Auswahl. 
Quelle: WBGU, 2008



14 2 Begrenzung der Erderwärmung auf 2 °C

sourcen der Menschheit verknappt und über den 
Meeresspiegelanstieg die Bewohner von Küsten-
regionen gefährdet. Die Folgen eines ungebrems-
ten Klimawandels würden die Anpassungsfähig-
keit vieler Länder überfordern, zu politischer 
Destabilisierung beitragen, Migrationsschübe aus-
lösen und immer mehr Länder zu fragilen Staa-
ten machen (WBGU, 2008). Mit steigender Erwär-
mung können sich national wie international Ver-
teilungskonflikte um knappe Ressourcen sowie 
Konflikte über die Verantwortung und Haftung 
für weltweite Klimaschäden verschärfen. „Groß-
unfälle“ im Erdsystem (Kippelemente; Abb. 2.2-3) 
können Systemkrisen in Gesellschaften und Regi-
onen auslösen (WBGU, 2008). Im Ergebnis ent-
stehen neue und unkalkulierbare Spannungs- und 
Konfliktlinien in der Weltpolitik, welche die in-
ternationale Stabilität und Sicherheit gefährden 
(CNA Corporation, 2007; WBGU, 2008). 

2.4
Die 2 °C-Leitplanke

Der WBGU hat erstmals 1995 vorgeschlagen, die 
globale Erwärmung auf höchstens 2 °C gegenüber 
dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, um eine 
gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems 
zu verhindern (WBGU, 1995, 2006, 2008). Allerdings 
kann auch die Erwärmung um 2 °C nicht als „sicher“ 
gelten, sondern hat bereits gravierende Folgen, etwa 
einen Meeresspiegelanstieg, der wahrscheinlich dazu 
führt, dass einige Inselstaaten und dicht besiedelte 
Küstenregionen unbewohnbar werden (Kap. 2.2 und 
2.3). Die Bedeutung einer Begrenzung der Klimae-
rwärmung auf 2 °C oder weniger haben inzwischen 
133 Staaten anerkannt, die 80 % der Weltbevölke-
rung und 75 % der globalen Emissionen repräsen-
tieren, darunter die G8-Staaten und große Schwel-
lenländer wie Brasilien, Indien und China. Viele 
dieser Staaten haben die 2 °C-Leitplanke zum offi-
ziellen Ziel ihrer Klimapolitik erklärt. In der Wis-
senschaft findet diese Mess latte für den Klimaschutz 
inzwischen breite Unterstützung (Schellnhuber et al., 
2006; Richardson et al., 2009). Denn immer mehr Stu-
dien zeigen, dass eine Welt jenseits der 2 °C unsere im 
klimastabilen Holozän gewachsene Zivilisation vor 
beispiellose Herausforderungen stellen würde.
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lich daraus, wie viel CO2 insgesamt noch ausgesto-
ßen wird. Die kumulativen CO2-Emissionen bis 2050 
bestimmen weitgehend, inwieweit der planetarische 
Temperaturanstieg unterhalb von 2 °C zu halten ist. 
Um dies mit einer Wahrscheinlichkeit von 67 % zu 
erreichen, dürfen global bis zur Jahrhundertmitte 
nur noch 750 Mrd. t CO2 und danach nur noch eine 
kleine CO2-Menge ausgestoßen werden. Bei den der-
zeitigen Emissionsraten wird dieses Budget schon in 
ca. 25 Jahren ausgeschöpft sein – bei weiter wachsen-
den Emissionen sogar noch schneller.

Das Zurückfahren der Emissionen muss des-
halb so rasch wie möglich beginnen – jede Verzö-
gerung führt angesichts der begrenzten noch mögli-
chen CO2-Emissionsmenge zu später kaum noch zu 
bewältigenden Reduktionsanforderungen. Bei einer 
Trendwende (Überschreitung des Scheitelpunkts) bis 
2010 müssten die globalen Emissionen bis 2050 etwa 
50–80 % unter das Niveau von 1990 gesunken sein – 
mit weiteren Reduktionen bis hin zur Nullemission 
danach. Schon eine leicht verzögerte Trendwende im 
Jahr 2015 würde jährliche globale Emissionsminde-
rungen von bis zu 5 % (bezogen auf 2008) erfordern 
(Abb. 3.2-1). Die Welt müsste dann in jedem einzel-
nen Jahr die Reduktionsleistung erbringen, die im 
Kioto-Protokoll über zwei Jahrzehnte vorgesehen 
ist. Eine noch größere Verzögerung der Trendum-
kehr bis 2020 könnte kaum mehr vorstellbare globale 
Minderungsraten von bis zu 9 % pro Jahr erfordern, 
also technische und gesellschaftliche Anstrengungen, 
die etwa mit der Mobilisierung der Alliierten wäh-
rend des zweiten Weltkriegs vergleichbar sind. Unab-
hängig von den Details ergibt sich also in jedem Fall 
die Notwendigkeit, die bisher ungebremste Steige-
rung der CO2-Emissionen möglichst umgehend zu 
stoppen und danach unmittelbar zu global sinken-
den Emissionen überzugehen. Jeder weitere Zeitver-
lust dürfte die Kosten des Klimaschutzes stark nach 
oben treiben und die Einhaltung der 2 °C-Leitplanke 
insgesamt in Frage stellen.

Diese Analyse verdeutlicht, welche Herausfor-
derung die gegebene Konstellation – extremer Pro-
blemdruck bei sich rasch schließenden Handlungs-
fenstern – für demokratische Systeme bedeutet, in 

Im Gegensatz zur gegenwärtigen Weltwirtschafts-
krise wird die Klimawirkung unserer heutigen CO2-
Emissionen extrem lange andauern. Selbst wenn es 
gelingt, die fossilen CO2-Emissionen auf Null zu redu-
zieren, sinkt die CO2-Konzentration in der Atmo-
sphäre anschließend nur sehr langsam: Nach 1.000 
Jahren wird noch rund die Hälfte der CO2-Menge in 
der Luft sein, die dort in den ersten Jahren nach der 
Emission verblieben ist – also nicht unmittelbar von 
den Ozeanen oder der terrestrischen Biosphäre auf-
genommen wurde. Daher sinken die Temperaturen 
auch bei Nullemissionen über viele Jahrhunderte nur 
um wenige Zehntel Grad wieder ab (Solomon et al., 
2009).

Die Erwärmung lässt sich daher stoppen, indem 
der CO2-Ausstoß eingestellt wird. Wenn aber das CO2 
einmal die Lufthülle erreicht hat, lässt sich die Erwär-
mung mit heute verfügbaren Methoden nicht wieder 
umkehren. Auch wesentliche Folgen der Erwärmung 
sind irreversibel: Dazu gehören der Anstieg des Mee-
resspiegels – er wird selbst bei erfolgreich gebrems-
ter Erderwärmung noch Jahrhunderte weitergehen – 
und der Verlust von Arten und Ökosystemen. Wegen 
dieser Unumkehrbarkeit muss die Klimapolitik vor-
ausschauend handeln und ist zum Erfolg verdammt, 
denn eine zweite Chance wird es nicht geben!

Bei der Abschätzung, welche Emissionsreduk-
tionen für die Einhaltung der 2 °C-Leitplanke not-
wendig sind, müssen verschiedene Faktoren berück-
sichtigt werden: die emittierte Menge an CO2, aber 
auch andere Treibhausgase, die abkühlende Wirkung 
der Luftverschmutzung (vor allem durch Schwefel-
partikel), die erwärmende Wirkung von Rußparti-
keln, die Trägheit des Klimasystems sowie all jene 
Unsicherheiten, die eine Wahrscheinlichkeitsbe-
trachtung notwendig machen.

Aktuelle Studien zeigen jedoch, dass sich diese 
Komplexität deutlich reduzieren lässt (Meinshau-
sen et al., 2009; Allen et al., 2009): Durch die hohe 
Lebensdauer von CO2 in der Atmosphäre wird auf 
lange Sicht die Bedeutung dieser Substanz im Ver-
gleich zu kurzlebigen Treibhausgasen und Aerosolen 
immer dominanter. Aus diesem Grund ergibt sich 
die Erwärmung in diesem Jahrhundert hauptsäch-
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den. Sollten die Emissionen aber auf dem aktuellen 
Niveau verharren, wird die Menschheit wenn Paul 
erst Mitte zwanzig ist schon derart viel CO2 emittiert 
haben, dass die Erderwärmung nicht unterhalb von 
2 °C zu halten ist. Man sieht: Klimaschutz ist nichts, 
was man leichter Hand auf künftige Generationen 
verschieben kann. Wenn wir jetzt nicht aktiv wer-
den, müssen schon unsere unmittelbaren Nachkom-
men mit drastisch verengten Spielräumen für ihre 
Lebensgestaltung auskommen.

denen Entscheidungen in der Regel zeitaufwändig 
im Konsens getroffen werden müssen. Doch sollte 
es der internationalen Staatengemeinschaft in den 
nächsten 4–5 Jahren nicht gelingen, sich auf die erfor-
derlichen globalen Emissionsbegrenzungen bis 2020 
zu einigen und diese umzusetzen, hätte bereits die ab 
2013 amtierende Bundesregierung keinerlei klima-
politischen Handlungsspielraum mehr, weil dann nur 
noch über realitätsferne globale Minderungsraten zu 
verhandeln wäre. Bei den relevanten Entscheidungs-
trägern in Politik und Wirtschaft – ebenso wie in der 
breiten Öffentlichkeit – ist das Bewusstsein darü-
ber, wie wenig Zeit tatsächlich noch bleibt, um einen 
gefährlichen Klimawandel zu verhindern, nur in Aus-
nahmefällen vorhanden. Die immensen Risiken der 
Erderwärmung scheinen weit entfernt und abstrakt 
zu bleiben.

Wie nah uns die kritischen Etappen tatsächlich 
schon gerückt sind, illustriert der fiktive Lebenslauf 
eines Kindes, das im Jahr 2004 geboren wurde und im 
Jahr 2010 eingeschult wird: Noch bevor dieses Kind 
(nennen wir es Paul) auf eine weiterführende Schule 
wechseln wird (2014/16), müssen die Weichen in Rich-
tung einer „klimaverträglichen“ Gesellschaft gestellt 
sein. Seinen 45. Geburtstag sollte Paul im Jahr 2049 
in einer Welt mit 50–80 % geringeren Emissionen fei-
ern; das Wirtschaften muss also binnen einer einzi-
gen Generation von seiner heutigen fossilen Basis 
auf weitgehende Klimaneutralität transformiert wer-
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Abbildung 3.2-1
Beispiele für globale Emissionspfade für den Zeitraum 2010–2050, bei denen global 750 Mrd. t CO2 emittiert werden. Bei dieser 
Emissionsmenge kann die 2 °C-Leitplanke mit einer Wahrscheinlichkeit von 67 % eingehalten werden (Kap. 5). Dargestellt sind 
verschiedene Varianten eines globalen Emissionsverlaufs mit Maxima in den Jahren 2011 (grün), 2015 (blau) und 2020 (rot). 
Um diese Kurven einzuhalten, sind in den frühen 2030er Jahren jährliche Reduktionsraten von 3,7 % (grün), 5,3 % (blau) bzw. 
9,0 % (rot) notwendig (bezogen auf 2008).
Quelle: WBGU
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Die Ausgangslage für die internationale Klimapoli-
tik ist eigentlich nicht ungünstig: Endlich nehmen die 
drei handlungsmächtigsten Akteure China, die USA 
und die EU die Klimakrise ernst. Zudem haben erst-
mals alle 16 führenden Wirtschaftsmächte und die 
EU (G8- bzw. MEF-Mitglieder), die gemeinsam für 
etwa 80 % der globalen Treibhausgasemissionen ver-
antwortlich sind, im Juli 2009 in L’Aquila die Bedeu-
tung der Begrenzung der globalen Erwärmung auf 
2 °C anerkannt. 

Andererseits dokumentieren die gegenwärtigen 
Klimaverhandlungen über konkrete Minderungs-
ziele für Treibhausgase eine politische Gemengelage, 
in der kurzfristige nationale Interessen eine wirk-
same globale Vereinbarung zur Vermeidung gefähr-
licher Klimaänderungen blockieren könnten. Trotz 
des Konsenses in L’Aquila ist weiterhin ein schwa-
cher Kompromiss bei der Weltklimakonferenz in 
Kopenhagen zu befürchten, der gefährlichen Klima-
wandel nicht verhindern kann. Die momentan vor-
liegenden Vorschläge zur Emissionsreduktion wür-
den nach aktuellen Berechnungen mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit eine Erwärmung der 
Erdatmosphäre von deutlich mehr als 2 °C zur Folge 
haben (Rogelj et al., 2009). 

Bislang verharren die Staaten bei den Vorbereitun-
gen zur Weltklimakonferenz in den bekannten lang-
atmigen Verhandlungsmustern, in denen komplexe 
Interessen minutiös austariert werden. Die wichtig-
sten Emittenten schieben sich wechselseitig die Ver-
antwortung zu: China und andere Schwellenländer 
verweisen, unterstützt von den am wenigsten entwik-
kelten Ländern, auf die hohen Pro-Kopf-Emissionen 
der Industrieländer und deren emissionsbasiertem 
Wirtschaftswachstum seit der industriellen Revo-
lution. Die Industrieländer betonen dagegen, dass 
China inzwischen der größte Treibhausgasemittent 
ist und die Emissionen in den Entwicklungsregio-
nen, vor allem Asiens, künftig stark zunehmen wer-
den. Die EU schließlich unterstreicht die doppelt so 
hohen Pro-Kopf-Emissionen in den USA. Trotz des 
Konsenses in L’Aquila stecken die Verhandlungen 
noch in einer Sackgasse. 

Dieser „Gordische Knoten der Klimapolitik“, in 
erster Linie geknüpft von den USA, der EU, China 
und den G77-Ländern, kann spieltheoretisch als sozi-
ales Dilemma beschrieben werden: Individuelle, rati-
onal begründete Präferenzen führen kollektiv zu 
einem Ergebnis, das künftig alle Beteiligten schlech-
ter stellt und – im Falle des Klimawandels – sogar 
massiv und irreversibel schädigt. Wenn die eigennüt-
zige Spielweise der zentralen Akteure in den bevor-
stehenden Klimaverhandlungen nicht aufgebrochen 
wird, kann eine „gefährliche anthropogene Störung 
des Klimasystems“ (Art. 2 UNFCCC) nicht mehr 
verhindert werden.

Zusätzlich erschwert die Verhandlungen, dass 
eine Einigung auf ambitionierte und verbindliche 
Treib hausgasreduktionen zwischen den Industrie-
ländern und den bevölkerungsreichen und schnell 
wachsenden Schwellenländern für die Einhaltung 
der 2 °C-Grenze nicht ausreicht. Mittlerweile wach-
sen auch die Ökonomien vieler Entwicklungsländer 
sehr dynamisch, was mit einem steigenden Verbrauch 
fossiler Energieträger verbunden ist. Daher müssen 
überall auf der Welt die Weichen in Richtung klima-
verträgliches Wirtschaften gestellt werden. 

Etwa 60 Länder emittieren derzeit mehr als 5,4 t 
CO2 pro Kopf und Jahr und werden bis Mitte des 
Jahrhunderts eine weitgehende Dekarbonisierung 
erreichen müssen (Abb. 4.1-1; WRI-CAIT, 2009). Zu 
dieser Gruppe zählen neben den Industriestaaten 
sowie einigen arabischen Ländern auch Südafrika 
und Venezuela. Weitere Staaten wie Mexiko, Thai-
land und China haben bereits Pro-Kopf-Emissionen 
erreicht, die bei 3,7 t und mehr liegen und bis 2050 
erheblich reduziert werden müssen. Insbesondere 
China muss angesichts seines hohen Wirtschafts-
wachstums unverzüglich die weitgehende Dekarbo-
nisierung angehen. Auch Länder wie Chile, Algerien 
und Syrien sollten ihre jetzigen Pro-Kopf-Emissio-
nen von 2,7 t und mehr trotz Wirtschaftswachstum 
zunächst konstant halten und zukünftig senken, weil 
bei wachsender Weltbevölkerung die globalen CO2-
Emissionen bis 2050 um rund zwei Drittel (gegen-
über 1990) reduziert werden müssen. Dies entspricht 
durchschnittlichen jährlichen CO2-Emissionen von 



18 4 Der Gordische Knoten der Klimapolitik 

etwa 1 t pro Kopf zur Mitte des Jahrhunderts. Indien 
befindet sich derzeit noch in etwa auf diesem Niveau. 
Insgesamt emittieren rund 30 Staaten jährlich zwi-
schen 2,7 und 5,4 t CO2 pro Kopf.

Weitere 95 Staaten liegen derzeit unter 2,7 t CO2 
pro Kopf und Jahr. Etwa 65 Länder, die meisten von 
ihnen in Afrika südlich der Sahara, liegen heute noch 
unterhalb von 1 t CO2 pro Kopf und werden daher 
vorerst ihre Emissionen noch steigern können (Kap. 
5.3). 

Dieses Panorama verdeutlicht, dass auch in den 
meisten Entwicklungsländern die Fortsetzung fos-
sil getriebenen Wachstums keine Option mehr ist, 
wenn ein gefährlicher Klimawandel verhindert wer-
den soll. Wirtschaftliche und soziale Entwicklungen 
müssen weltweit von Treibhausgasemissionen abge-
koppelt werden.

Legt man nun das gegenwärtige Muster der inter-
nationalen Klimapolitik zugrunde, hieße dies, dass 
zukünftig 192 Vertragsstaaten für etwa 100 Staaten 

Kasten 4.1-1

Wie ein scheinbar ordentliches 
Verhandlungsergebnis in Kopenhagen die 
2 °C-Leitplanke durchbrechen könnte

Das folgende Szenario verdeutlicht beispielhaft, wie ein 
realpolitisch zufriedenstellendes Verhandlungsergebnis in 
Kopenhagen zum Durchbrechen der 2 °C-Leitplanke füh-
ren könnte. Denn es sind nicht allein die vereinbarten Min-
derungsziele, die den globalen Emissionsverlauf (und damit 
die Temperaturentwicklung) bestimmen. Regelungen, die 
sich auf den ersten Blick nur auf Detailfragen zu beziehen 
scheinen, können Minderungsziele entscheidend verwäs-
sern und den erforderlichen Klimaschutz verhindern.

Annahme: Die Mehrzahl der Industriestaaten verpflich-
tet sich zu Treibhausgasreduktionen von 30 % bis 2020 
gegenüber 1990; die USA verpflichten sich, ihre Emissionen 
bis 2020 auf das Niveau von 1990 zurückzuführen; China 
kündigt Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz 
von 5  % pro Jahr an und zeigt mit anderen Schwellenlän-
dern Bereitschaft zu freiwilligen Klimaschutzmaßnahmen; 
die Schwellenländer gehen keine quantitativen Verpflich-
tungen zur Emissionsbegrenzung ein, sagen aber zu, ihre 
Emissionen – unterstützt durch Finanz- und Technologie-
transferleistungen der Industrieländer – gegenüber einem 
Business-as-usual-Pfad zu senken. 

Um den Industrieländern Emissionsreduktionen zu 
erleichtern – so die weitere Annahme – werden in Folge 
verschiedene Detailregelungen getroffen, mit denen sie sich 
Maßnahmen als Minderungsleistungen anrechnen können, 
die nur zum Teil reale Emissionsreduktionen bewirken. 
Unterschiedliche Möglichkeiten sind denkbar: Zum Bei-
spiel könnten nicht verwendete Emissionsrechte aus der 
ersten Verpflichtungsrunde des Kioto-Protokolls auf die 
zukünftigen Verpflichtungen angerechnet werden. Diese 
belaufen sich auf mindestens 4 % der Referenzemissionen 
der Industrieländer (inkl. USA) im Jahr 1990 (EU-Kommis-
sion, 2009). Das bedeutet, dass bei einer solchen Anrech-
nung bereits eine reale heimische Emissionsminderung von 
26 % ausreicht, um ein Minderungsziel von 30 % gegenüber 
1990 zu realisieren, da 4 % Minderung bereits formal über 
die angerechneten Emissionsrechte erzielt werden. Ein 
weiteres Beispiel ist der Bereich der Landnutzung. Bis-
lang konnten Vertragsstaaten CO2-Senken aus dem Sektor 
Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirt-
schaft selektiv auf ihre Verpflichtungen anrechnen. Sollte 
diese oder eine ähnliche Regelung fortgeschrieben werden, 
könnten CO2-Senken bis zu 9 % der Referenzemissionen 
der Industrieländer (Annex-I-Länder) in 1990 ausmachen 
(EU-Kommission, 2009). 

In der Diskussion ist weiterhin die Anrechnung von 
Gutschriften im Rahmen eines Abkommens zur Minderung 

von Emissionen durch Entwaldung in Entwicklungsländern 
(Reducing Emissions from Deforestation and Degradation 
in Developing Countries, REDD). Würden die jährlichen 
Emissionen von derzeit 5,5 bis 8 Gt CO2 aus Entwaldung 
bis 2020 auf die Hälfte begrenzt, entspräche dies 15–22 % 
der Referenzemissionen der Industrieländer in 1990. Ähnli-
che Effekte hätte die Beibehaltung des Clean Development 
Mechanism (CDM). Würden alle Minderungszertifikate 
der laufenden und nach 2012 geplanten CDM-Projekte 
von Industrieländern erworben, entspräche dies mehr als 
6 % ihrer Referenzemissionen im Jahr 1990. Überdies ist 
nicht sicher, inwieweit alle CDM-Projekte überhaupt mit 
Emissionsminderungen in Entwicklungsländern verbunden 
sind. Vielfach ist kritisiert worden, dass Projekte ohnehin 
durchgeführt worden wären und somit nicht das Kriterium 
der „Zusätzlichkeit“ erfüllen (Schneider, 2007). 

Folgende Auswirkungen auf die globalen Emissionen 
wären dann plausibel: Schon eine teilweise Nutzung der 
geschilderten Anrechnungsmöglichkeiten könnte dazu füh-
ren, dass die Industriestaaten – außer den USA – ihre Emis-
sionen im Inland bei Einhaltung der vereinbarten Ziele real 
nur um 10–15 % gegenüber 1990 minderten, und die Emis-
sionen der USA 2020 immer noch 5–10 % über den Emis-
sionen von 1990 lägen. Die Schwellenländer könnten – wie 
gewünscht – mit Hilfe des vereinbarten Finanz- und Techno-
logietransfers seitens der Industrieländer und durch deren 
Möglichkeit, eigene Reduktionsverpflichtungen im Aus-
land zu erfüllen (nicht zuletzt im Rahmen von Offsetting-
Mechanismen wie dem CDM), ihre Emissionssteigerungen 
gegenüber dem Referenzpfad nachweislich verlangsamen. 
Dadurch würden die Emissionen Chinas bis 2020 um „nur 
noch“ 150–200 % statt der erwarteten mehr als 300 % (IEA, 
2008) gegenüber 1990 steigen, die der übrigen Schwellen- 
und Entwicklungsländer „nur noch“ um 50–100 % statt um 
70–200 %. 

Ergebnis des Szenarios ist, dass die globalen Treibhaus-
gasemissionen weiter steigen würden und im Jahr 2020 zwi-
schen 25 und 50 % über jenen von 1990 lägen! Da bei einer 
solchen Entwicklung viele im Sinne des Klimaschutzes 
erforderliche Transformationen in der globalen Wirtschafts- 
und Produktionsweise (insbesondere die Abkehr von der 
Nutzung fossiler Energieträger und ein entsprechender 
grundlegender Umbau der Energie- und Verkehrssysteme) 
verzögert oder gar verhindert würden, käme es unzweifel-
haft zu Lock-in-Effekten: Eine emissionsintensive Infra-
struktur (u. a. Kraftwerkparks auf Basis fossiler Energieträ-
ger) wäre auf Jahrzehnte festgeschrieben, so dass spätere 
radikale Emissionsminderungen, welche die Einhaltung der 
2 °C-Leitplanke noch ermöglichten, enorm schwierig wür-
den. In diesem keineswegs unrealistischen Politik-Szenario 
würde die Weltgesellschaft Kurs auf eine Erderwärmung 
von 3 °C bis zur Jahrhundertwende nehmen.
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individuelle Emissionsminderungsziele aushandeln 
müssten. Dieser Prozess führt in die Sackgasse eines 
„Klimabasars“, auf dem in langen Verhandlungsrun-
den um Stellen hinter dem Komma gefeilscht wird, 
während die globale Erwärmung aus dem Ruder 
läuft (Kasten 4.1-1). Der WBGU entwickelt vor die-
sem Hintergrund das Grundgerüst für eine globale 
Klimaschutzarchitektur und zeigt, wie die 2 °C-Leit-
planke eingehalten werden kann. Kernidee des vor-
geschlagenen globalen Klimakompromisses ist, dass 
sich die Staaten auf eine einfache und gerechte „Kli-
maformel“ einigen, auf deren Grundlage zukünftig 
alle Länder mit einem genau bestimmten nationalen 
Emissionsbudget ausgestattet werden können. 

Der WBGU-Ansatz reduziert die Komplexität der 
Klimaverhandlungen und weist damit einen Weg, um 
die Selbstfesselung der Staaten in Kopenhagen auf-
zulösen. Er verdeutlicht auch, wie Technologie- und 
Finanztransfers zwischen Ländern mit hohen und 
niedrigen CO2-Emissionen gestaltet werden können 
und schafft einen globalen Rahmen für den Über-
gang zur klimaverträglichen Weltwirtschaft. Das 
Konzept gibt außerdem wichtige Hinweise darauf, 
wie die Dekarbonisierung moderner Gesellschaften 
beschleunigt werden kann.

Damit der Durchbruch in Kopenhagen gelingt, 
sind nun mutige Vorreiter und Länder gefragt, die 

von sich aus die Initiative ergreifen. Sie sollten mit 
weltpolitischem Weitblick Verantwortungsbereit-
schaft gegenüber kommenden Generationen bewei-
sen. Barack Obama, Angela Merkel und andere 
europäische Regierungschefs, Wen Jiabao und Luiz 
Inácio Lula da Silva können durch mutige Entschei-
dungen die Welt auf einen kooperativen Klimapfad 
führen. Wenn sie hier versagen, wären die Folgen von 
historischer Tragweite.

Länder mit Pro-Kopf Emissionen von mehr als 5,4 t CO2

Länder mit Pro-Kopf Emissionen von weniger als 2,7 t CO2

Länder mit Pro-Kopf Emissionen von 2,7 t bis 5,4 t CO2

Annex-I-Länder

Abbildung 4.1-1
Pro-Kopf-Emissionen von CO2 im Jahr 2005 differenziert nach Emissionsniveau und Land (ohne Landnutzungsänderungen).
Quelle: WBGU unter Verwendung von Daten aus WRI-CAIT, 2009





Fahrpläne sollen sich neben den nationalen CO2-
Budgets auch an den nationalen Emissionsminde-
rungspotenzialen orientieren.

•	 Zusätzlich werden für die Länder mit gegenwär-
tig hohen Pro-Kopf-Emissionen Reduktionsver-
pflichtungen bis 2020 vereinbart, um eine Ver-
schleppung der Dekarbonisierungsanstrengungen 
zu verhindern. 

•	 Es werden flexible Mechanismen (internationa-
ler Emissionshandel und Joint Implementation) 
sowie angemessene zusätzliche Finanz- und Tech-
nologietransferleistungen der Industrieländer ver-
einbart. 

•	 Es wird beschlossen, eine Weltklimabank zu grün-
den, die für die Überprüfung der nationalen 
Dekarbonisierungsfahrpläne auf Plausibilität und 
Umsetzbarkeit sowie für die Operationalisierung 
der flexiblen Mechanismen und Transferleistun-
gen zuständig ist. 

•	 Über die separate Regulierung von CO2 aus nicht 
fossilen Quellen, der anderen relevanten Treibhaus-
gase und weiterer treibhauswirksamer Stoffe eröff-
nen sich Spielräume für eine schnelle Gesamtmin-
derung klimaschädlicher Emissionen. Dafür wer-
den folgende Vereinbarungen getroffen: (1) Zur 
Vermeidung von CO2-Emissionen aus Entwaldung 
sowie Landnutzungsänderungen und zum Schutz 
terrestrischer Kohlenstoffspeicher wird ein sepa-
rates völkerrechtliches Regime vereinbart, in dem 
rasch greifende Maßnahmen in Entwicklungslän-
dern absolute Priorität genießen. (2) Die bisher im 
Kioto-Protokoll geregelten fluorierten Treibhaus-
gase (Industriegase) werden in einer Sonderver-
einbarung nach dem Vorbild des Montreal-Proto-
kolls behandelt. (3) Die anderen im Kioto-Proto-
koll geregelten langlebigen Treibhausgase werden 
in die Budgetrechnung aufgenommen. (4) Für bis-
her nicht im Kioto-Protokoll geregelte kurzlebige 
klimawirksame Stoffe (darunter Rußpartikel und 
ozonbildende Gase) werden gesonderte Redukti-
onsverpflichtungen im Rahmen nationaler Luft-
reinhaltemaßnahmen vereinbart, um eine mög-
lichst schnelle Wirkung zu erzielen. 

Grundsätze, Spielräume und 
Meilensteine des WBGU-Budgetansatzes

5

Für die internationalen Verhandlungen zum Klima-
schutz schlägt der WBGU einen neuen Ansatz vor, 
der ausgehend von der ökologisch noch vertretba-
ren Gesamtmenge an globalen CO2-Emissionen bis 
2050 über elementare Gerechtigkeitsprinzipien nati-
onale Emissionsbudgets herleitet. Der WBGU-Bud-
getansatz kann die Verhandlungen auf der Vertrags-
staatenkonferenz der Klimarahmenkonvention in 
Kopenhagen im Dezember 2009 wesentlich erleich-
tern. Auf der Basis einer einfachen, transparenten 
und fairen „Klimaformel“ werden die Reduktions-
verpflichtungen einzelner Länder sowie notwendige 
Finanztransfers zwischen Industrie- und Entwick-
lungsländern auf eine nachvollziehbare Grundlage 
gestellt.

Damit der WBGU-Budgetansatz der internatio-
nalen Klimaschutzpolitik langfristig als Kompass 
und Orientierungsrahmen dienen kann, sollten sich 
die Länder in Kopenhagen auf folgende Richtungs-
entscheidungen einigen: 
•	 Die 2 °C-Leitplanke wird völkerrechtlich verbind-

lich festgeschrieben. 
•	 Für Kohlendioxid, dem im Klimaschutz die lang-

fristig entscheidende Rolle zukommt, wird ein mit 
der 2 °C-Leitplanke kompatibles globales Emissi-
onsbudget aus fossilen Quellen bis zum Jahr 2050 
verbindlich vereinbart. 

•	 Folgende Meilensteine werden gesetzt: (1) Die 
Trendumkehr der weltweiten CO2-Emissionen 
im Zeitraum 2015–2020. (2) Die Rückführung der 
globalen Emissionen bis zur Jahrhundertmitte auf 
ein Niveau, das mit dem schmalen Emissionsbud-
get nach 2050 konsistent ist. 

•	 Das globale CO2-Budget wird auf Pro-Kopf-Basis 
gleichmäßig auf die Weltbevölkerung aufgeteilt, 
so dass sich für alle Länder nationale CO2-Bud-
gets berechnen lassen. Sie werden ebenfalls ver-
bindlich festgeschrieben und bilden den Orientie-
rungsrahmen dafür, wie schnell und stark die Län-
der ihre CO2-Emissionen reduzieren müssen. 

•	 Alle Länder verpflichten sich, international und 
objektiv überprüfbare Dekarbonisierungsfahr-
pläne vorzulegen, die über den geplanten nationa-
len Emissionspfad bis 2050 Auskunft geben. Diese 
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aber eine Orientierung an den Pro-Kopf-Emissio-
nen bei der Verteilung nationaler Emissionsbudgets 
nahe. Der WBGU schlägt eine solche Verteilung vor 
und unterstützt damit die gemeinsame Einschätzung 
der deutschen Bundeskanzlerin Merkel und des indi-
schen Ministerpräsidenten Singh, dass die langfris-
tige Konvergenz der Pro-Kopf-Emissionsraten einer 
der wichtigsten Leitsätze für den internationalen Kli-
maschutz sein sollte (Bundesregierung, 2007). 

Die Verteilung eines globalen Emissionsbud-
gets anhand gleicher Pro-Kopf-Emissionen bedarf 
allerdings weiterer Differenzierung: Vor dem Hin-
tergrund der in Art. 3 Abs. 1 UNFCCC statuierten 
„gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwort-
lichkeiten“ der Staaten sind ergänzend das Leis-
tungsfähigkeits- und das Vermeidungsfähigkeitsprin-
zip zu berücksichtigen. Sie fordern, dass die von den 
Vertragsparteien zu treffenden Klimaschutzmaßnah-
men mit Blick auf ihre finanziellen, wirtschaftlichen 
und technischen Kapazitäten identifiziert und ver-
einbart werden (WBGU, 2003b). Die Berücksichti-
gung zusätzlicher Prinzipien steht im Einklang mit 
dem Gleichheitsprinzip, wonach wesentlich gleiche 
Sachverhalte grundsätzlich gleich behandelt werden 
sollen. Eine Ungleichbehandlung von grundsätzlich 
Gleichem ist aber dann möglich, wenn sie sachlich 
überzeugend gerechtfertigt werden kann. Als Recht-
fertigungsgründe einer Ungleichbehandlung wesent-
lich gleicher Sachverhalte kommen die Leistungs- 
und Vermeidungsfähigkeit sowie der einzelstaatliche 
Verursacherbeitrag in Betracht, so dass die Vertrags-
parteien trotz ihrer gemeinsamen Verantwortung 
unterschiedliche Klimaschutzlasten zu tragen haben. 

In Anerkennung der genannten Prinzipien und 
mit Blick auf die 2 °C-Leitplanke schlägt der WBGU 
vor, bei den weiteren Klimaverhandlungen nicht 
mehr einzelne Reduktionsanforderungen für ver-
schiedene Ländergruppen oder einzelne Länder frei 
zu verhandeln, sondern diese ausgehend von einem 
global zulässigen CO2-Emissionsbudget aufgrund 
der genannten Gerechtigkeitsprinzipien abzuleiten. 
Auf Grundlage der dargelegten ethischen Prinzipien 
kommt in erster Näherung die gleiche Pro-Kopf-Ver-
teilung von Emissionsrechten zum Tragen.

5.2
Der Budgetansatz des WBGU 

5.2.1   
Der Grundgedanke 

Der WBGU hat bereits 1995 in einer Stellungnahme 
zur Vertragsstaatenkonferenz der UNFCCC in Ber-
lin (COP 1) die Vorstellung entwickelt, eine Ober-

5.1
Ethische Grundlagen der internationalen 
Klimapolitik

Vorschläge für eine Verteilung von Emissionsrech-
ten haben besonders dann gute Chancen interna-
tional akzeptiert zu werden, wenn sie von möglichst 
vielen Beteiligten und Betroffenen als grundsätz-
lich gerecht empfunden werden. Der WBGU schlägt 
daher vor, sich an drei Prinzipien zu orientieren: dem 
Verursacher-, dem Vorsorge- und dem Gleichheits-
prinzip. 

Gemäß Verursacherprinzip ergibt sich für Indus-
trieländer aufgrund ihrer hohen kumulierten Emissi-
onen in der Vergangenheit die besondere Verpflich-
tung zu Treibhausgasreduktionen. Kommen die 
Industrieländer dieser Verantwortung nicht nach, 
wird kein globaler Klimavertrag zustande kommen. 

Im Rahmen des Nachhaltigkeitsgrundsatzes (Art. 
3 Abs. 4 Satz 1 UNFCCC, 1992) und auf der Grund-
lage der 2 °C-Leitplanke ist das Vorsorgeprinzip (Art. 
3 Abs. 3 UNFCCC, 1992) im Sinne rechtzeitigen 
Handelns zur Verhinderung irreversibler Schäden 
für gegenwärtige und zukünftige Generationen zu 
beachten. Das durch die 2 °C-Leitplanke begrenzte 
globale Emissionsbudget erfordert, dass nicht nur 
die Zukunft der Industrieländer, sondern auch jene 
der Schwellen- und Entwicklungsländer möglichst 
klimaverträglich gestaltet werden muss. Eine pri-
mär auf fossilen Energieträgern beruhende nachho-
lende Entwicklung in Afrika, Asien und Lateiname-
rika während des 21. Jahrhunderts würde die natür-
lichen Lebensgrundlagen der Menschheit aufs Spiel 
setzen.

Umgekehrt gibt es kein Naturrecht der Men-
schen in den Industrieländern auf Pro-Kopf-Emissi-
onen, welche die Emissionen der Menschen in den 
Entwicklungsländern um ein Vielfaches übersteigen. 
Das Gleichheitsprinzip, welches ein unterschiedslo-
ses Recht Einzelner auf Nutzung globaler Gemein-
schaftsgüter postuliert, wird von vielen Staaten aner-
kannt. Es ist bislang aber nicht rechtlich verankert. 
Die UN-Generalversammlung (Resolution 43/53, 
1989) und die Klimarahmenkonvention (Präambel 
UNFCCC, 1992) stellen fest, dass Änderungen des 
Erdklimas und ihre nachteiligen Auswirkungen eine 
gemeinsame Sorge der Menschheit sind („common 
concern of mankind“). 

Diese Sorge lässt gerechtigkeitstheoretisch keine 
Differenzierung nach einzelstaatlichen oder indi-
viduellen Interessen zu (Rawls, 1971). Sie erfordert 
eine Emissionsverteilung, die sich an einem welt-
weiten Staatengemeinschafts- und Menschheitsin-
teresse orientiert. Aus dem Gleichheitsprinzip kann 
zwar kein individuell durchsetzbares Recht auf glei-
che Pro-Kopf-Emissionen abgeleitet werden. Es legt 
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lenstein ist, dass bis 2050 eine weitgehende Dekar-
bonisierung erreicht sein muss. 

2. Nationale Dekarbonisierungsfahrpläne und Zwi-
schenziele: Alle Staaten müssten sich verpflich-
ten, nationale Strategien zur Bewirtschaftung 
ihrer jeweiligen Budgets („Dekarbonisierungs-
fahrpläne“) zu entwickeln und vorzulegen. Diese 
Fahrpläne sollten sich insbesondere an realisti-
schen Einschätzungen der nationalen Emissions-
minderungspotenziale als Funktion der Zeit orien-
tieren und durch eine unabhängige internationale 
Institution auf Plausibilität und Umsetzbarkeit 
überprüft werden. Damit würde die Gefahr einge-
grenzt werden, dass einzelne Regierungen die not-
wendigen Handlungsschritte in die ferne Zukunft 
und damit auf zukünftige Generationen verschie-
ben (Kap. 5.4). Die Stärkung nationaler Eigenver-
antwortung durch die ansonsten große Flexibili-
tät bei der Wahl der Transformationspfade und 
die Rechenschaftspflicht gegenüber der Weltge-
meinschaft werden so miteinander verknüpft. Die 
Dekarbonisierungsfahrpläne sollten Zwischen-
ziele für die nationalen Emissionen u. a. bis 2020 
enthalten, da zeitnahes Handeln notwendig ist, 
um die Weichen für den Umbau systemrelevanter 
Infrastrukturen (z. B. Strom- oder Verkehrsnetze) 
in Richtung Klimaverträglichkeit zu stellen (Kap. 
5.3). 

3. Interregionale Flexibilität: Der WBGU empfiehlt 
dringend die möglichst uneingeschränkte und 
effiziente weltweite Bewirtschaftung der natio-
nalen Budgets im Rahmen eines globalen CO2-
Emissionshandelssystems. Dies setzt voraus, dass 
die nationalen Budgets zu handelbaren Rechten 
erklärt werden. Der zwischenstaatliche Emissi-
onshandel lässt bi- und multilaterale Transaktio-
nen verschiedensten Charakters zu, ja ermutigt sie 
sogar. Der Handel ermöglicht zum Beispiel Indus-
trieländern, die ihre CO2-Budgets nahezu aufge-
braucht haben, Zertifikate zu kaufen; gleichzeitig 
schafft er Anreize für eigene Emissionsminderun-
gen. Der Emissionshandel generiert bedeutende 
Kapitalflüsse in die Entwicklungsländer und setzt 
auch dort Anreize für Emissionsbegrenzungen, 
da „überschüssige“ CO2-Budgets gehandelt und 
monetarisiert werden können. 

5.2.2  
Berechnung nationaler Emissionsbudgets 

Für den vorgeschlagenen Budgetansatz wird das 
innerhalb eines festgelegten Zeitraums global ver-
fügbare Gesamtbudget an fossilen CO2-Emissio-
nen ermittelt, das die Einhaltung der 2 °C-Leitplanke 
erlaubt. Diese Menge wird unter den einzelnen Staa-

grenze für die gerade noch akzeptable Erhöhung der 
globalen Mitteltemperatur zu benennen (2 °C-Leit-
planke; Kap. 2.4), und davon ausgehend mit Hilfe 
eines Inversansatzes, d. h. über eine Rückrechnung 
die weltweit notwendigen Emissionsreduktionen zu 
ermitteln (WBGU, 1995). Der Budgetansatz entwi-
ckelt diesen Ansatz konsequent weiter und macht 
ihn anschlussfähig an die aktuelle internationale Kli-
mapolitik.

Ausgehend von der wissenschaftlichen Erkennt-
nis, dass für die Begrenzung der Klimaerwärmung auf 
2 °C die insgesamt durch die Menschen in die Atmo-
sphäre eingetragene Menge an CO2 limitiert werden 
muss (Kap. 2 und 3), schlägt der WBGU vor, eine 
verbindliche Obergrenze für die bis 2050 (bzw. bis zu 
einem anderen sinnvollen Zeitpunkt) insgesamt zu 
emittierende Menge an CO2 aus fossilen Quellen zu 
vereinbaren. Diese Begrenzung ist eine notwendige 
Voraussetzung dafür, die 2 °C-Leitplanke mit einer 
bestimmten Wahrscheinlichkeit einzuhalten. Damit 
stünde der Menschheit eine festgelegte Emissions-
menge zur Verfügung, über deren Aufteilung verhan-
delt werden kann. Dieses Globalbudget kann anhand 
einer weltweit gleichen Zuteilung pro Kopf in nati-
onale Emissionsbudgets aufgegliedert werden (Kap. 
5.2.2). Nach 2050 stünde nur noch ein kleines globa-
les Restbudget zur Verfügung. 

Aufgrund der sozioökonomischen Gegebenhei-
ten kann die Nutzung des globalen Budgets jedoch 
zeitlich nicht völlig frei erfolgen, denn die 2 °C-Leit-
planke lässt sich nur einhalten, wenn realistische 
Dekarbonisierungsdynamiken zu Grunde gelegt 
werden (Kap. 3): Erstens erfordert der Umbau emis-
sionsintensiver Infrastrukturen und Produktionsbe-
dingungen sowie die Änderung von Konsummustern 
Zeit, so dass die globalen Emissionen nicht beliebig 
schnell sinken können. Zweitens ist ein möglichst 
früher Einstieg in die globale Dekarbonisierung 
erforderlich, da dessen Verschiebung in die Zukunft 
Emissionsminderungen mit nach heutigem Wissens-
stand unerreichbar hoher Geschwindigkeit erfordern 
würde. Drittens muss am Ende des Budgetzeitraums, 
etwa im Jahr 2050, global eine weitgehend emissions-
freie Wirtschaftsweise erreicht sein, da der geophy-
sikalische Spielraum in den darauf folgenden Jahr-
zehnten äußerst gering sein dürfte und die gerade 
noch verträgliche Anreicherung des Systems Erde 
mit CO2 für lange Zeit bestehen bleibt.

Der Budgetansatz muss also durch spezifische 
Regeln ausgestaltet werden. Dafür macht der WBGU 
folgende Vorschläge:
1. Globale Zwischenziele: Als wichtiger Meilenstein 

sollte festgelegt werden, dass der Scheitelpunkt 
der weltweiten CO2-Emissionskurve im Zeitraum 
2015–2020 erreicht sein muss. Ein weiterer Mei-
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• Das demografische Referenzjahr bestimmt über 
das für dieses Jahr geltende relative Bevölke-
rungsgewicht eines Landes den jeweiligen nati-
onalen Anteil am globalen Budget. Je später das 
Referenzjahr gewählt wird, umso vorteilhafter ist 
die Zuteilung für Länder mit rasch wachsender 
Bevölkerung, denn ihr relatives demografisches 
Gewicht nimmt beständig zu. Anstelle der Bevöl-
kerungszahl in einem einzigen Jahr könnte man 
auch die (mittlere) Bevölkerungsdynamik über 
einen größeren Zeitraum zu Grunde legen. Für 
ein festes Referenzjahr spricht, dass es in Ländern 
mit hohem Bevölkerungswachstum als Anreiz 
für demographischen Wandel wirken könnte, da 

ten aufgeteilt, wobei sich die Allokation an gleichen 
kumulierten Pro-Kopf-Emissionen über einen fest-
gelegen Zeitraum orientieren sollte. 

Die explizite Bestimmung der Nationalbudgets ist 
dann außerordentlich einfach, weil der Ansatz nur 
vier – klimapolitische, d. h. verhandelbare – Parame-
ter enthält: Neben dem Zeitraum für das Gesamtbud-
get mit Anfangs- und Endjahr muss die Wahrschein-
lichkeit festgelegt werden, mit der die 2 °C-Grenze 
gehalten werden soll und schließlich ein demografi-
sches Referenzjahr für die zu Grunde gelegte Bevöl-
kerungszahl. Der WBGU schlägt vor, als generel-
len Endpunkt für den Budgetzeitraum das Jahr 2050 
zu wählen, da bis dahin zweifellos der Großteil der 
erforderlichen Emissionsreduktionen erfolgt sein 
muss (Kap. 3). 

Die anderen drei Parameter bestimmen die Höhe 
des Gesamtbudgets bzw. dessen relative Aufteilung. 
Somit handelt es sich um Größen von herausragen-
der politischer Relevanz. 
• Das Anfangsjahr bestimmt, ab wann die welt-

weite faire Emissionsbewirtschaftung – also der 
vorgeschlagene Verteilungsschlüssel – gelten soll. 
Wird das Anfangsjahr in die Vergangenheit gelegt, 
umfasst das zu verteilende Budget auch bereits 
getätigte Emissionen. Dies hat zwangsläufig zur 
Folge, dass Ländern mit hohen historischen Pro-
Kopf-Emissionen künftig nur noch ein entspre-
chend schmaleres Budget zur Verfügung steht.

• Aufgrund der Komplexität des Klimasystems kann 
nicht exakt berechnet werden, welche zusätzliche 
Menge an CO2 die Erdatmosphäre noch aufneh-
men kann, ohne dass die 2 °C-Leitplanke durch-
brochen wird. Mit Hilfe von sogenannten Ensem-
ble-Rechnungen mit den weltweit besten Simu-
lationsmodellen und von fortgeschrittenen sta-
tistischen Verfahren können jedoch sehr wohl 
Wahrscheinlichkeiten dafür angegeben werden, 
dass eine bestimmte Gesamtemissionsmenge 
„unterkritisch“ bleibt, also mit der Begrenzung 
der Erderwärmung auf 2 °C kompatibel ist (Kap. 
3). Die Höhe des zu verteilenden globalen Bud-
gets ergibt somit direkt aus einer weltpolitischen 
Risikoabwägung: Je höher die Wahrscheinlichkeit 
für das Halten der 2 °C-Grenze gewählt wird, desto 
kleiner muss das im relevanten Zeitraum ver-
fügbare Budget ausfallen. An dieser Stelle sollte 
angemerkt werden, dass Wahrscheinlichkeiten für 
die Schadensabwendung im 50–90 %-Bereich, wie 
sie im Zusammenhang mit der Klimaproblema-
tik üblicherweise diskutiert werden, im Alltags-
zusammenhang (Verkehrssicherheit, Infektions-
gefahr usw.) völlig inakzeptabel wären. Für eine 
wirklich angemessene Vorsorgepolitik sind die 
globalen Umweltveränderungen jedoch schon zu 
weit fortgeschritten.

Kasten 5.2-1

Mathematische Beschreibung des 
Budgetansatzes

Die zentrale Größe ist das globale CO2-Emissionsbud-
get aus fossilen Quellen Cglob(p), welches innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums T1 bis T2 höchstens freigesetzt 
werden darf, damit die 2 °C-Leitplanke mit einer Wahr-
scheinlichkeit p eingehalten werden kann. Hat man p 
(aufgrund vorsorgepolitischer Erwägungen) festgelegt, 
dann lässt sich Cglob(p) im Rahmen gewisser Unsicher-
heiten aus Modellstudien bestimmen (Meinshausen et 
al., 2009). Der globale Emissionspfad Eglob(t) muss mit 
dieser Randbedingung verträglich sein, d. h. die folgende 
Gleichung erfüllen:

Natürlich wäre auch eine „Unternutzung“ der Res-
source Atmosphäre denkbar, aber man kann davon 
ausgehen, dass der globale Emissionsspielraum in der 
Realität voll ausgeschöpft werden wird. Zu beachten ist, 
dass Gleichung 1 allein die Fläche unter der Weltemis-
sionskurve fixiert, ansonsten aber alle Freiheiten für die 
zeitliche Gestaltung lässt.

Das nationale Emissionsbudget Cnat ist die Gesamt-
menge an CO2, die ein bestimmtes Land im Zeitraum T1 
bis T2 ausstoßen darf. Es berechnet sich als Teilmenge 
des globalen Emissionsbudgets Cglob(p) aus dem rela-
tiven Bevölkerungsgewicht des gegebenen Landes im 
demografischen Referenzjahr TM. Der Anteilsfaktor ist 
also der Quotient aus der nationalen Bevölkerungszahl 
Mnat(TM) zum Zeitpunkt TM und der gesamten Weltbe-
völkerung Mglob(TM) zum selben Zeitpunkt. 

Der Emissionspfad Enat(t) eines Landes muss damit 
so gestaltet werden, dass er das zugewiesene Budget 
beachtet:

Gleichung 2 stellt gewissermaßen die globale 
 „Kli ma formel“ im Rahmen der Budgetphilosophie dar. 

T2

T1

Eglob(t)dt = Cglob(p)

T2

T1

Enat(t)dt = Cnat = Cglob(p)
Mnat(TM )
Mglob(TM )

(1)

(2)
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schaftlich Erforderlichem und politisch sowie ökono-
misch Machbarem einzugehen. 

5.3.1  
Option I: „Historische Verantwortung“

Das Jahr 1990 lässt sich als Beginn des Budgetzeit-
raums rechtfertigen, um dem Verursacherprinzip 
und der historischen Verantwortung der Industrie-
länder Rechnung zu tragen, weil in diesem Jahr der 
erste IPCC-Bericht erschien. Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt waren alle Staaten über das Klimaprob-
lem sowie seine Ursachen und Wirkungen umfassend 
informiert. Tabelle 5.3-1 listet exemplarisch natio-
nale Emissionsbudgets auf, die sich bei einer gleich-
mäßigen Pro-Kopf-Aufteilung des globalen kumu-
lativen CO2-Budgets zwischen 1990 und 2050 erge-
ben. Es wird eine 75 %ige Wahrscheinlichkeit für das 
Halten der 2 °C-Leitplanke gewählt; daraus errech-
net sich mittels der einschlägigen klimawissenschaft-
lichen Betrachtungen ein Gesamtbudget von 1.100 
Mrd. t CO2 aus fossilen Quellen (Kasten 5.3-1). Als 
demografisches Referenzjahr wird ebenfalls 1990 
bestimmt. 

Für jedes Land wird also ein Emissionsbudget 
abgeleitet, das im Gesamtzeitraum von sechs Jahr-
zehnten zur Verfügung steht. Zieht man von die-
sem Budget jeweils die bereits zwischen 1990 und 
2009 erfolgten Emissionen ab, ergibt sich die Rest-
menge, die den Staaten bis 2050 tatsächlich noch zur 
Verfügung steht. Beispielsweise bekämen die USA, 
Deutschland und Russland in dieser Option negative 
Emissionsbudgets bis 2050 (Abb. 5.3-1), wären also 
bereits heute „kohlenstoffinsolvent“. Japan hätte 
die CO2-Emissionsrechte, die ihm für den gesamten 
Zeitraum 1990–2050 zustünden, schon heute nahezu 
aufgebraucht. Das würde diese Staaten dazu zwin-
gen, in erheblichem Maße Emissionsrechte von Län-

mit einem ungebremsten Bevölkerungswachs-
tum nach dem Referenzjahr die zugeteilten Bud-
gets nur geringere Pro-Kopf-Emissionen erlauben 
würden. 

Die mathematische Beschreibung des Budgetansat-
zes findet sich in Kasten 5.2-1. In Kapitel 5.3 illus-
triert der WBGU die Bedeutung und Wirkung der 
einzelnen Parameter und stellt zwei politische Opti-
onen zur Ausgestaltung des Ansatzes vor. In Kapi-
tel 5.4 wird dann gezeigt, wie dieser Lösungsvor-
schlag für den globalen Klimaschutz institutionell 
flankiert werden muss, um seine Vorteile (insbeson-
dere Flexibilität) optimal zu nutzen ohne das essen-
zielle Ziel – die Bewahrung zuträglicher Klimabedin-
gungen – zu gefährden. 

5.3
Zwei politische Optionen für die Ausgestaltung 
des Budgetansatzes 

Im Folgenden werden zwei mögliche Konkretisierun-
gen des WBGU-Budgetansatzes dargestellt, sowie 
ein Vorschlag zur Ableitung von Meilensteinen im 
Sinne mittelfristiger Emissionsminderungsziele 
erläutert. Der WBGU legt das Ende des Budget-
zeitraums (Kap. 5.2) in beiden Optionen auf das Jahr 
2050, da unser heutiges Verständnis der relevanten 
Systemdynamiken eine möglichst rasche Überwin-
dung des fossilen Zeitalters nahelegt. Das Vorsorge-
prinzip und die Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen verlangen ein Gesamtbudget, das die 
Begrenzung der globalen Erwärmung auf unter 2 °C 
mit möglichst hoher Wahrscheinlichkeit realisiert. 
Angesichts der erheblichen Risiken, die mit einer 
darüber hinausschießenden Erderwärmung verbun-
den sind (Kap. 2), sind die hier angesetzten Wahr-
scheinlichkeiten von 75 % und 67 % der Notwendig-
keit geschuldet, einen Kompromiss zwischen wissen-

Kasten 5.3-1

Herleitung des Gesamtbudgets für Option I

Nach Meinshausen et al. (2009) führt die Emission von 
1.000 Mrd. t CO2 aus anthropogenen (d. h. sowohl fossilen 
als auch landnutzungsbedingten) Quellen, im Zeitraum 
2000–2050 mit einer Wahrscheinlichkeit von 25  % dazu, 
die 2 °C-Leitplanke zu überschreiten. Unter der Annahme, 
dass zwischen 2000 und 2009 bereits ca. 350 Mrd. t CO2 aus 
anthropo genen Quellen emittiert wurden, und die CO2-
Emissionen aus der Landnutzung im Zeitraum 2010–2050 
auf ca. 50 Mrd. t CO2 beschränkt werden können, verbleibt 
ein Budget von 600 Mrd. t CO2 aus fossilen Quellen für den 
Zeitraum 2010–2050. Gegenwärtig liegen die Emissionen 
aus der Landnutzung bei mehr als 5 Mrd. t CO2 pro Jahr (Le 
Queré, 2008), Szenarien für die Zukunft zeigen eine große 

Spannbreite. Der WBGU geht hier von einem relativ opti-
mistischen Szenario aus, bei dem die gegenwärtig hohen 
Emissionen aus der fortschreitenden Entwaldung in Ent-
wicklungsländern schnell zurückgefahren werden können 
(Kap. 5.7). Gelänge dies nicht, stünde ein noch geringeres 
Budget für die CO2-Emissionen aus fossilen Quellen zur 
Verfügung. 

Zusammen mit den CO2-Emissionen aus fossilen Quel-
len im Zeitraum 1990–2009 von etwa 500 Mrd. t CO2 (Le 
Queré, 2008, und eigene Abschätzung) ergibt sich damit 
insgesamt ein globales Budget von 1.100 Mrd. t CO2 aus 
fossilen Quellen für den Zeitraum 1990–2050, das die Ein-
haltung der 2 °C-Leitplanke mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 75 % erlaubt. 

Nach 2050 darf nur noch ein kleiner Bruchteil (höchs-
tens etwa ein Fünftel) der Menge emittiert werden, die bis 
2050 noch zur Verfügung steht.
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Tabelle 5.3-1
Option I „Historische Verantwortung“: Zeitraum 1990–2050; 75  % Wahrscheinlichkeit, die 2 °C-Leitplanke einzuhalten; 1990 
als Referenzjahr für Bevölkerungsdaten. Berücksichtigt sind ausschließlich die CO2-Emissionen aus fossilen Quellen. Die 
CO2-Emissionen für das Jahr 2008 sind Schätzungen.
Quellen: WBGU unter Verwendung von Daten aus: Meinshausen et al., 2009; WRI-CAIT, 2009; U.S. Census Bureau, 2009

Anteil an 
Weltbevöl-
kerung im 
Jahr 1990
 [%]

Gesamt-
budget 
1990–2050
[Mrd. t CO2]

Bisherige 
Emissionen
1990–2009
[Mrd. t CO2]

Budget 2010–2050
[Mrd. t CO2]

Gesamter  Pro Jahr
Zeitraum

Emissionen 
im Jahr 2008 
(Schätzun-
gen)
[Mrd. t CO2]

Reich-
weite des 
Budgets bei 
jährlichen 
Emissionen 
wie 2008 
[Jahre]

 Deutschland 1,5 17 17 -0,90 -0,022 0,91 -1

 USA 4,7 52 108 -56 -1,4 6,1 -9

 China 22 239 75 164 4,0 6,2 26

 Brasilien 2,9 31 6,1 25 0,62 0,46 55

 Burkina Faso 0,16 1,7 0,0090 1,7 0,042 0,00062 2.810

 Japan 2,3 26 23 2,4 0,058 1,3 2

 Russland 2,8 31 31 -0,29 -0,0071 1,6 0

 Mexiko 1,6 18 6,9 11 0,26 0,46 23

 Indonesien 3,4 38 4,8 33 0,81 0,38 88

 Indien 16 175 19 156 3,8 1,5 103

 Malediven 0,0041 0,045 0,0098 0,035 0,00086 0,00071 50

 EU 8,9 98 81 18 0,43 4,5 4
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Abbildung 5.3-1
Summe der fossilen CO2-Emissionen von 1990–2009 (bisheriger Verbrauch) und noch zur Verfügung stehende CO2-Budgets 
bis 2050 entsprechend Option I „Historische Verantwortung“ (Tab. 5.3-1). Die USA, Deutschland und Russland haben bereits 
heute mehr emittiert, als ihnen nach diesem Ansatz für den Zeitraum 1990–2050 zustünde. 
Quelle: WBGU
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jährlichen Pro-Kopf-Emissionen von etwa 1 t CO2 
führen würde.

Abbildung 5.3-2 zeigt für ausgewählte Länder das 
mittlere Jahresbudget, das ihnen gemäß Option II 
zustünde, im Vergleich zu den Emissionen im Jahr 
2005.

Alle Zahlen beziehen sich auf die fossilen CO2-
Emissionen (also ohne Landnutzungsänderungen), 
doch könnten Entwaldung und andere Quellen lang-
lebiger Treibhausgase ebenfalls in den Budgetansatz 
einbezogen werden. Gerade in Bezug auf Landnut-
zungsänderungen hält der WBGU jedoch eine sepa-
rate Regelung für erfolgversprechender (Kap. 5.7). 
Grundsätzlich ist wichtig, dass sich aus den abgeleite-
ten nationalen Budgets eine Gesamtverantwortung 
der einzelnen Länder für den Klimaschutz ergibt – 
nicht alles muss oder kann dabei durch heimische 
Emissionsminderungen erreicht werden. Die vorge-
schlagene faire Allokation von Rechten sollte nicht 
zuletzt als Grundlage für eine effektive und effizi-
ente Teilung von Lasten aufgefasst werden. Diese 
kann auf vielfältige Weise gelingen: Neben den hei-
mischen Emissionsminderungen dürfte der Zertifi-
katehandel eine entscheidende Rolle spielen, aber 
auch andere flexible Mechanismen internationaler 
Klimakooperation sowie Finanz- und Technologie-
transfers, die dazu beitragen, überall in der Welt kli-
maverträgliche Entwicklungen zu beschleunigen. 

Die einzelnen Länder lassen sich grob nach der 
zeitlichen Reichweite ihres zugeteilten Budgets 
(ohne Emissionshandel) in drei Gruppen einteilen: 
• Ländergruppe 1: Länder, deren Budget bei derzei-

tiger Emissionsrate in weniger als 20 Jahren über-
zogen wäre. Diese Länder müssten daher im Falle 
einer linearen Minderung schon vor 2050 Null-
emissionen erreichen, um mit ihrem Budget aus-
zukommen. 

dern zu erwerben, die vermutlich auch künftig ihre 
zugewiesenen Budgets nicht voll ausschöpfen wer-
den. Dieser Handel mit Zertifikaten würde zweifel-
los zu bedeutenden finanziellen Transfers von Nord 
nach Süd führen. 

Diese Option entspricht dem Verursacherprin-
zip auch rückwirkend, da sie bereits getätigte Emis-
sionen der Industrieländer berücksichtigt. Politisch 
erscheint sie aber schwer durchsetzbar, da sie die 
Handlungsspielräume der Industrieländer extrem 
einengen würde. Um die sich derzeit entwickelnde 
Dynamik in der globalen Klimapolitik nicht auszu-
bremsen, empfiehlt der WBGU die im Folgenden 
dargestellte Option II, die von heute nach vorne 
blickt und sich damit an der Verantwortung aller 
Staaten für die zukünftigen Emissionen orientiert. 
Der historischen Verantwortung kann jedoch auch 
in diesem Szenario durch pauschale Kompensations-
leistungen (etwa im Anpassungsbereich) der Indus-
trie- an Schwellen- und Entwicklungsländer Rech-
nung getragen werden. 

5.3.2  
Option II: „Zukunftsverantwortung“

Mit Blick auf die derzeitigen Verhandlungsvor-
schläge ist vermutlich ein späterer Anfangszeitpunkt 
als 1990 sinnvoll. Der WBGU empfiehlt daher eine 
gleiche Pro-Kopf-Verteilung der zukünftig noch 
zulässigen CO2-Emissionen ab heute bzw. ab dem In-
Kraft-Treten eines neuen Klimaschutzvertrags. Um 
größere politische Spielräume zu schaffen, muss in 
dieser Option bewusst ein größeres Klimarisiko ver-
anschlagt werden, indem die Wahrscheinlichkeit für 
die Einhaltung der 2 °C-Linie nur noch auf zwei Drit-
tel (67 %) festgesetzt wird. Tabelle 5.3-2 zeigt exemp-
larisch resultierende nationale Emissionsbudgets, bei 
denen das unter dieser Voraussetzung global zuläs-
sige Budget von 750 Mrd. t CO2 aus fossilen Quellen 
zwischen 2010 und 2050 (Kasten 5.3-2) gleichmäßig 
auf die Weltbevölkerung verteilt wird. 

Als demografisches Referenzjahr bietet sich in 
diesem Fall das Anfangsjahr 2010 an. Nach dieser 
Option würde jedem Menschen (bezogen auf die 
Weltbevölkerung in 2010) ein Budget von knapp 110 
t an CO2-Emissionen für die kommenden 40 Jahre zur 
Verfügung gestellt, was durchschnittlichen jährlichen 
Pro-Kopf-Emissionen von etwa 2,7 t CO2 entspricht. 
Um jedoch anschlussfähig an die noch erlaubten glo-
balen Emissionen nach 2050 zu sein, müssen die mitt-
leren Pro-Kopf-Emissionen weltweit am Ende des 
Budgetzeitraums weit unter diesem Durchschnitts-
wert liegen: Bis 2050 sollten die globalen CO2-Emis-
sionen um rund zwei Drittel (gegenüber 1990) redu-
ziert sein, was bei wachsender Weltbevölkerung zu 

Kasten 5.3-2

Herleitung des Gesamtbudgets für Option II

Nach Meinshausen et al. (2009) führt die Emission von 
1.160 Mrd. t CO2 aus anthropogenen Quellen im Zeit-
raum 2000–2050 mit einer Wahrscheinlichkeit von 33 % 
dazu, die 2 °C-Leitplanke zu überschreiten. Wie in Kas-
ten 5.2-2 (Option I) wurde angenommen, dass zwischen 
2000 und 2009 bereits ca. 350 Gt CO2 aus anthropogenen 
Quellen emittiert werden. Die CO2-Emissionen aus der 
Landnutzung im Zeitraum 2010–2050 werden mit ca. 
60 Mrd. t CO2 angesetzt. Damit ergibt sich ein globales 
Budget von 750 Mrd. t CO2 aus fossilen Quellen für den 
Zeitraum 2010–2050, das die Einhaltung der 2 °C-Leit-
planke mit einer Wahrscheinlichkeit von 67 % erlaubt. 

Nach 2050 darf nur noch ein kleiner Bruchteil (höchs-
tens etwa ein Fünftel) der Menge emittiert werden, die 
bis 2050 noch zur Verfügung steht. 
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Tabelle 5.3-2
Option II „Zukunftsverantwortung“: Zeitraum 2010–2050; 67  % Wahrscheinlichkeit, die 2 °C-Leitplanke einzuhalten; 2010 als 
Referenzjahr für Bevölkerungsdaten. Berücksichtigt sind ausschließlich die CO2-Emissionen aus fossilen Quellen. Die CO2-
Emissionen sind Schätzungen für das Jahr 2008, die Bevölkerungszahlen Schätzungen für das Jahr 2010.
Quellen: WBGU unter Verwendung von Daten aus: Meinshausen et al., 2009; WRI-CAIT, 2009; U.S. Census Bureau, 2009
 

Anteil an 
Weltbevölkerung 
im Jahr 2010 
(Schätzung)
[%]

Budget 2010–2050
[Mrd. t CO2]

Gesamter  Pro Jahr
Zeitraum

Emissionen 
im Jahr 2008 
(Schätzung)
[Mrd. t CO2]

Reichweite 
des Budgets 
bei jährlichen 
Emissionen 
wie 2008 
[Jahre]

 Deutschland 1,2 9,0 0,22 0,91 10

 USA 4,6 35 0,85 6,1 6

 China 20 148 3,6 6,2 24

 Brasilien 2,8 21 0,52 0,46 46

 Burkina Faso 0,24 1,8 0,043 0,00062 2.892

 Japan 1,8 14 0,34 1,3 11

 Russland 2,0 15 0,37 1,6 9

 Mexiko 1,6 12 0,29 0,46 26

 Indonesien 3,4 25 0,62 0,38 67

 Indien 18 133 3,2 1,5 88

 Malediven 0,0058 0,043 0,0011 0,00071 61

 EU 7,2 54 1,3 4,5 12

 Welt 100 750 18 30 25
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Abbildung 5.3-2
Fossile CO2-Emissionen im Jahr 2008 (Schätzwerte) und zulässiges durchschnittliches Jahresbudget entsprechend der Option II 
„Zukunftsver antwortung“ für ausgewählte Länder (Tab. 5.3-2). 
Quelle: WBGU
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• Ländergruppe 2: Länder, deren Budget bei derzei-
tiger Emissionsrate für 20–40 Jahre reichen würde, 
d. h. bis maximal zum Ende des globalen Budget-
zeitraums im Jahr 2050. 

• Ländergruppe 3: Länder, deren Budget bei derzei-
tiger Emissionsrate für mehr als 40 Jahre reichen 
würde, d. h. über das Ende des globalen Budget-
zeitraums hinaus. 

Für alle entsprechenden Berechnungen wurden für 
die „aktuellen Emissionsraten“ jeweils Schätzwerte 
für das Jahr 2008 zugrunde gelegt.

Ländergruppe 1: „Umfassende 
Dekarbonisierung vor 2050“
Diese Gruppe umfasst bei dem oben genannten glo-
balen Budget von 750 Mrd. t CO2 rund 60 Staaten, 
nämlich alle jene mit gegenwärtig mehr als 5,4 t jähr-
lichen CO2-Emissionen pro Kopf. Neben den Indus-
trieländern (fast alle Annex-I-Staaten) finden sich 
auch eine Reihe arabischer Staaten sowie Venezu-
ela, Südafrika und Iran in dieser Kategorie. Die USA 
und Australien führen (abgesehen von einer Hand-
voll sehr kleiner Länder wie z. B. Katar oder Kuwait) 
diese Gruppe nach Pro-Kopf-Emissionen an. Für 
beide Nationen würde das Budget bei fortgeschrie-
benen Emissionen nur noch für knapp 6 Jahre rei-
chen. Unter Annahme einer linearen Reduktion ab 
2010 müssten sie also theoretisch bereits innerhalb 
von 11 Jahren Nullemissionen erreichen. Aufgrund 
ihrer außergewöhnlich hohen Pro-Kopf-Emissionen 
von 19 t CO2 pro Jahr sind für die USA und Austra-
lien radikale Klimaschutzanstrengungen in Zukunft 
eine unausweichliche Folge jedes global einigerma-
ßen gerechten Ansatzes. 

Die bis 2050 verfügbaren CO2-Budgets für 
Deutschland und die EU würden bei Aufrechterhal-
tung des heutigen Emissionsniveaus (D: 11 t CO2 pro 
Kopf und Jahr bzw. EU: 9 t CO2 pro Kopf und Jahr) 
nur 10 bzw. 12 Jahre reichen. Vor diesem Hintergrund 
wird klar, dass die Industrieländer eine schnelle und 
umfassende Dekarbonisierung ihrer Wirtschafts-
weise bis 2050 durchführen müssen – wenn sie über-
haupt glaubhaft für den weltweiten Klimaschutz ein-
treten wollen. Doch selbst drastische heimische Min-
derungsanstrengungen werden für sie nicht ausrei-
chen, um innerhalb ihrer Budgets zu bleiben. Sie sind 
daher auf umfangreiche Kooperationen mit Entwick-
lungsländern angewiesen, die noch Emissionsspiel-
räume besitzen und diese insbesondere in den inter-
nationalen Emissionshandel einbringen können.

Ländergruppe 2: „Emissionsstabilisierung 
und Übergang zur Dekarbonisierung“
Diese Gruppe umfasst rund 30 Staaten. Dies sind alle, 
die heute zwischen 2,7 und 5,4 t CO2 pro Kopf und 
Jahr in die Atmosphäre eintragen. Der bei weitem 

größte Emittent ist hier China mit 75 % des Gesamt-
ausstoßes der Gruppe. Mit 4,6 t CO2 pro Kopf und 
Jahr entsprechen Chinas derzeitige fossile CO2-
Emissionen (Schätzwerte für 2008) fast genau dem 
Weltdurchschnitt von 4,4 t CO2 pro Kopf und Jahr. 
Bei konstantem Emissionsniveau würde das Budget 
von China nur noch für 24 Jahre reichen; dies gilt in 
etwa auch für die Welt insgesamt. Damit wird deut-
lich, dass China nach der Logik des Budgetansatzes 
seine Emissionen schnell stabilisieren und anschlie-
ßend signifikant mindern muss. Würde der CO2-Aus-
stoß etwa bis 2020 noch anwachsen, dann müsste vor 
2050 eine Reduktion auf praktisch Null erfolgen, um 
im Budget zu bleiben. 

Andere Schwellenländer wie Mexiko, Argenti-
nien, Chile und Thailand befinden sich in einer ver-
gleichbaren Situation. Auch ihre jeweiligen Budgets 
würden bei gleichbleibenden Emissionen nur noch 
24–27 Jahre ausreichen.

Am „unteren“ Ende von Gruppe 2 befinden sich 
Staaten wie Kuba, Tunesien oder Syrien mit 2,7–
3,0 t CO2 pro Kopf und Jahr, deren Budgets bei kon-
stantem Emissionsniveau noch eine Reichweite von 
36–40 Jahre haben. Insofern könnten sie ihre Emis-
sionen nahezu konstant fortführen. Allerdings bleibt 
ihnen – wie allen anderen Staaten – nach 2050 nur 
noch ein kleines CO2-Budget für die zweite Jahrhun-
derthälfte. Da sprunghafte Emissionsminderungen 
grundsätzlich kaum möglich sein dürften, müssten 
auch diese Länder bis 2050 ihren CO2-Ausstoß stark 
reduziert haben, damit dieser dann im Bereich von 
etwa 1 t CO2 pro Kopf und Jahr läge. Ein typischer 
Pfad eines solchen Landes im Rahmen des Budget-
ansatzes wäre ein allmählich abflachendes Wachs-
tum der Emissionen bis zu einem Maximum im Jahr 
2025, wo dann das Niveau etwa ein Drittel höher lie-
gen könnte als heute. Danach folgte die Dekarboni-
sierung bis 2050, also rund ein Jahrzehnt später als 
in den Industriestaaten. Bei ehrgeiziger Dekarboni-
sierung und gleichzeitig intensiver Zusammenarbeit 
mit Industriestaaten könnten einige dieser Länder 
möglicherweise sogar Emissionsrechte verkaufen 
und damit zusätzliche Finanzmittel für die Transfor-
mation zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise mobi-
lisieren. Allerdings erscheint es eher plausibel, dass 
diese Ländergruppe insgesamt Emissionsrechte hin-
zukaufen muss (Abb. 5.3-5).

Ländergruppe 3: „Handelsmacht durch 
vermiedene Karbonisierung“
Diese Gruppe umfasst alle weiteren (rund 95) Staa-
ten, also jene mit Emissionen von weniger als 2,7 t 
CO2 pro Kopf und Jahr. Insgesamt tragen diese Staa-
ten nur 12 % zum aktuellen globalen CO2-Ausstoß 
bei, stellen aber 2010 mehr als 50 % der Weltbevöl-
kerung und verfügen damit über mehr als die Hälfte 
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des globalen Emissionsbudgets. Diese Länder haben 
im Rahmen von Option II z. T. noch erheblichen 
Spielraum für höhere Emissionen. Wegen der ten-
denziell notwendigen globalen Konvergenz in Rich-
tung 1 t CO2 pro Kopf und Jahr bis 2050 ist dies aber 
kein dauerhafter Freibrief. Ein typischer Pfad für 
diese Ländergruppe wäre daher eine Art „Buckelt-
rajektorie“ mit bis 2030 wachsenden und danach wie-
der fallenden Emissionen.

Am „oberen“ Ende der Gruppe 3 befinden sich 
Länder wie Brasilien, Ägypten und Peru, deren Bud-
get bei konstantem Emissionsniveau noch 46, 57 
bzw. 59 Jahre reichen würde. Diese Länder müssten 
schon bald damit beginnen, die Treibhausgasemissi-
onen von ihrem angesteuerten Wirtschaftswachstum 
abzukoppeln, um problemlos mit ihrer zugewiesenen 
CO2-Menge auszukommen. Am „unteren“ Ende die-
ser Gruppe befinden sich 45 Länder (vor allem aus 
Afrika südlich der Sahara, aber auch Afghanistan 
und Nepal), die derzeit pro Kopf und Jahr weniger 
als 0,5 t CO2 emittieren, so dass ihre Budgets bei kon-
stantem Ausstoß mehr als 250 Jahre reichen würden.

Größter Emittent und besonderer Fall in dieser 
Gruppe ist Indien, das im Folgenden etwas genauer 
betrachtet wird. Im Rahmen seiner Budgetzuwei-
sung gemäß Option II könnte das Land (heutige 
CO2-Emissionen bei 1,2 t CO2 pro Kopf und Jahr; 
Schätzwerte für 2008) theoretisch einem Business-
as-usual-Pfad folgen und seine Emissionen innerhalb 
des Budget zeitraums verdreifachen (Abb. 5.3-3). In 
diesem Fall wären allerdings die Emissionen im Jahr 
2050 kaum noch an das dann anbrechende post-fos-
sile Zeitalter anschlussfähig. Um diesen Anschluss 
zu gewährleisten, sollte Indien spätestens 2030 eine 
Trendumkehr beim CO2-Ausstoß erreicht haben. In 

Abbildung 5.3-3 skizziert die grüne Kurve beispiel-
haft eine Emissionsentwicklung, bei der Indien ein 
Drittel seines Budgets im Rahmen des internatio-
nalen Emissionshandels veräußert und mit Hilfe der 
so generierten Mittel u. a. einen Dekarbonisierungs-
fahrplan umsetzt, der die Emissionen bis 2050 wieder 
auf das heutige Niveau zurückführt.

Wie gerade das Beispiel Indien zeigt, müssen die 
Emissionszertifikate zum Ausgleich der Budgetüber-
schreitungen der Industriestaaten überwiegend von 
der dritten Ländergruppe kommen. Doch dieser Aus-
gleich sollte größtenteils über konkrete Klimaschutz-
vorhaben erfolgen, damit nicht die Staaten mit nied-
rigen Emissionsniveaus in einem unregulierten Emis-
sionshandel lediglich „heiße Luft“ verkaufen, was zu 
enormen Finanztransfers ohne Klimaschutzwirkung 
führen würde (Kap. 5.4). Ein sinnvoll ausgestalteter 
Emissionshandel würde starke Anreize für Klima-
partnerschaften zwischen Ländern mit hohen und 
niedrigen Emissionen schaffen. In diesen Partner-
schaften würden typischerweise Industrieländer – im 
eigenen Interesse – ärmere Staaten dabei unterstüt-
zen, ihr Emissionsmaximum so früh wie möglich zu 
erreichen und so niedrig wie möglich zu halten. Die 
Industriestaaten würden also die zugekauften Emis-
sionsrechte nutzen, um ihre eigenen, bereits ausge-
schöpften Budgets auszugleichen, während die Ent-
wicklungsländer die Transaktionen nutzen könnten, 
um Brücken in eine nachhaltige, klimaverträgliche 
Wirtschaftsweise zu bauen. Auf diese Weise macht 
der Budgetansatz Klimaschutz für alle Staaten ab 
sofort attraktiv, selbst wenn ihre Pro-Kopf-Emissio-
nen heute noch sehr niedrig liegen sollten.

Budget wird ausgeschöpft

Differenz: Emissionshandel

1/3 des Budgets wird verkauft
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Abbildung 5.3-3
Beispiele für Pro-Kopf-
Emissionsverläufe für 
Indien, die mit dem 
Budget vereinbar wären. 
Dargestellte CO2-
Emissionen pro Kopf 
sind bezogen auf die 
Bevölkerung von 2010 
und berücksichtigen kein 
Bevölkerungswachstum. 
Abgebildet sind ein 
theoretischer Pfad mit 
vollständiger Ausschöpfung 
des Budgets (rot), sowie 
ein Pfad, in dem Indien ein 
Drittel seines Budgets an 
andere Länder verkauft und 
daher selbst ein geringeres 
Budget nutzt (grün). Der 
rote Emissionspfad folgt 
bis 2030 einem projizierten 
Business-as-usual-Pfad 
(IEA, 2007).
Quelle: WBGU
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Kooperation zwischen den Ländergruppen
Abbildung 5.3-4 zeigt für ausgewählte Länder the-
oretische zeitliche Verläufe der Pro-Kopf-Emissio-
nen im Rahmen von Option II ohne Emissionshan-
del. Diese Kurven zeichnen für die USA ein drama-
tisches, für Deutschland ein trotz der bisherigen Kli-
maschutzerfolge bedenkliches Bild. Bemerkenswert 
ist, dass selbst China in diesem Szenario eine voll-
ständige Dekarbonisierung bis spätestens 2040 erzie-
len müsste. Dies zeigt, wie sehr das Klimaproblem 
die Staaten der Erde bereits zu einer Schicksalsge-
meinschaft verkettet hat. An dieser Stelle ist zu beto-
nen, dass die tatsächlichen Pro-Kopf-Emissionspro-
file der Länder durch die Anwendung flexibler Inst-
rumente sowie das Eingehen von bi- und multilatera-
len Partnerschaften erheblich von dem hier gezeigten 
Verlauf abweichen werden. Während die Hochemis-
sionsländer die Gelegenheit haben, ihre Emissions-
budgets durch Zukäufe auszuweiten, profitieren 
Länder, deren Emissionen unterhalb der hier gezeig-
ten Kurven verlaufen, vom Emissionsrechteverkauf.

Abbildung 5.3-5 zeigt theoretische Pro-Kopf-
Emissionsverläufe für die drei Ländergruppen ins-

gesamt. Dabei sind erstens beispielhafte Verläufe 
dargestellt, welche sich ohne Emissionshandel erge-
ben würden, und zweitens diejenigen, die resultier-
ten, wenn die Länder der Gruppen 1 und 2 ihre Bud-
gets durch Zukäufe von Emissionsrechten aus Län-
dern der Gruppe 3 aufstocken würden.

Sollte es gelingen, die Weichen in Richtung einer 
globalen klimaverträglichen Wirtschaftsweise im 
Rahmen des Budgetansatzes zu stellen, dann haben 
die nationalen Akteure folgendes Drehbuch zu 
beachten: Mehr als 100 Länder müssen möglichst 
sofort einen Transformationsprozess einleiten, der 
ihnen erlaubt, ihre Emissionen rasch zu stabilisieren 
und dann bis hin zur nahezu vollständigen Dekarbo-
nisierung zu reduzieren. Nur 65 Länder sind derzeit 
mit ihren Emissionen im klimaverträglichen Bereich 
von weniger als 1–1,5 t CO2 pro Kopf und Jahr. Die 
CO2-Budgets der Industrieländer sind außerordent-
lich eng begrenzt. Diese Länder sollen daher Stra-
tegien zum tiefgreifenden Umbau ihrer „fossilen“ 
Ökonomien kombinieren mit der Nutzung flexib-
ler Mechanismen (wie dem Technologietransfer zur 
Minderung von Treibhausgasemissionen in Entwick-
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Abbildung 5.3-4
Beispiele für theoretische Pro-Kopf-Emissionsverläufe ausgewählter Länder nach dem Budgetansatz ohne Emissionshandel. 
Berücksichtigt sind ausschließlich die CO2-Emissionen aus fossilen Quellen. Dabei wurde eine konstante Bevölkerung wie im 
Jahr 2010 zu Grunde gelegt. Ausgehend von den derzeitigen Emissionen (Schätzungen für 2008) wurden zeitliche Verläufe der 
Pro-Kopf-Emissionen berechnet, die eine Einhaltung der nationalen Budgets erlauben würden, aber für einige Länder (z. B. 
für die USA) in der Praxis unrealistisch wären. Dabei stehen jedem Land pro Kopf der Bevölkerung in 2010 für den Zeitraum 
2010–2050 insgesamt 110 t an CO2-Emissionen zu. Die tatsächlichen Pro-Kopf-Emissionen werden aber u. a. durch den An- und 
Verkauf von Emissionsrechten z. T. erheblich von diesem Verlauf abweichen. 
Quelle: WBGU
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lungsländern) und dem Zukauf von Emissionsrech-
ten. Viele Schwellenländer müssen ebenfalls große 
Anstrengungen in Richtung Dekarbonisierung unter-
nehmen, um mit ihren Budgets bis Mitte des Jahrhun-
derts auszukommen, ohne Emissionsrechte zukau-
fen zu müssen. Die meisten aufstrebenden Ökono-
mien werden daher kaum zu Anbietern von handel-
baren Zertifikaten werden. Entwicklungsländer mit 
nachhaltig niedrigen Emissionsniveaus sind die stra-
tegisch bedeutsamen Eigner – und Verkäufer – sol-
cher Verschmutzungsrechte. Für sie bietet der Bud-
getansatz die Chance, ihre zukünftige Entwicklung 
durch Technologie- und Finanztransfers zu beschleu-

nigen und von Anfang an auf eine klimaverträgliche 
Grundlage zu stellen.

Erstens wird vor dem Hintergrund dieser Konstel-
lation deutlich, dass eine historische Klimapartner-
schaft zwischen den Ländern der Gruppe 1 (also im 
wesentlichen den Industrieländern) und denen der 
Gruppe 3 (also im wesentlichen den heute armen 
Ländern) essenziell ist, um das Klimaproblem zu 
lösen. Die Formel lautet: Technologie- und Finanz-
transfers gegen „Budgetüberschüsse“. Aus den 
„Gebern“ und „Nehmern“ der klassischen Entwick-
lungszusammenarbeit werden so Partner mit wech-
selseitigen Interessen. Internationaler Klimaschutz 
muss also einhergehen mit einer globalen Entwick-
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Abbildung 5.3-5
Beispiele für Pro-Kopf-Emissionsverläufe von CO2 aus fossilen Quellen für drei Ländergruppen nach dem Budgetansatz. Die 
gestrichelten Kurven zeigen theoretische Pro-Kopf-Emissionsverläufe von CO2 ohne Emissionshandel. Sie erlauben zwar eine 
Einhaltung der nationalen Budgets, würden aber z. T. in der Praxis nicht umsetzbar sein. Die durchgezogenen Kurven zeigen 
Emissionsverläufe, die sich durch einen Emissionshandel ergeben könnten. Dabei wurde angenommen, dass die Länder der 
Gruppe 1 ihr Budget um 75 % erhöhen, indem sie Emissionsrechte für 122 Mrd. t CO2 hinzukaufen. Die Länder in Gruppe 
2 kaufen Emissionsrechte im Umfang von insgesamt 41 Mrd. t CO2 hinzu. Als Verkäufer der insgesamt 163 Mrd. t CO2 
treten die Länder der Gruppe 3 auf, deren Budget damit um etwa 43 % sinkt. Gegen Ende des Budgetzeitraums ergibt sich 
eine Annäherung der realen CO2-Emissionen bei etwa 1 t pro Kopf und Jahr (bezogen auf die Bevölkerung im Jahr 2010). 
Die Flächen zwischen den Kurven veranschaulichen die gehandelte Menge an Emissionszertifikaten. Da es sich um eine 
Darstellung pro Kopf handelt und die Ländergruppen unterschiedliche Bevölkerungsstärken haben, stimmen die Flächen 
zwischen den kaufenden Ländergruppen 1 und 2 in der Summe nicht mit der Fläche der verkaufenden Ländergruppe 3 überein.
Die Ländergruppen ordnen sich nach den jährlichen CO2-Emissionen pro Kopf aus fossilen Quellen, wobei die CO2-
Emissionen Schätzungen für das Jahr 2008 und die Bevölkerungszahlen Schätzungen für das Jahr 2010 sind. Rot: Ländergruppe 
1 (>5,4 t CO2 pro Kopf und Jahr), vor allem Industrieländer (z. B. EU, USA, Japan), aber auch ölexportierende Länder (z. B. 
Saudi-Arabien, Kuwait, Venezuela) und wenige Schwellenländer (z. B. Südafrika, Malaysia). Orange: Ländergruppe 2 (2,7–5,4 t 
CO2 pro Kopf und Jahr), hier finden sich viele Schwellenländer (z. B. China, Mexiko, Thailand). Grün: Ländergruppe 3 (<2,7 t 
CO2 pro Kopf und Jahr), vor allem Entwicklungsländer (z. B. Burkina Faso, Nicaragua, Vietnam), aber auch einige große 
Schwellenländer (z. B. Indien, Brasilien).
Quelle: WBGU
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lungspartnerschaft zwischen „Hochemissions-“ und 
„Niedrig emissionsländern“. Vielen Entwicklungs-
ländern wird der Weg in eine emissionsfreie Zukunft 
über Transferleistungen geebnet, denn der Aufbau 
ihrer nachhaltigen Energiesysteme wäre weitgehend 
über den Emissionshandel finanzierbar. Ihr doppel-
ter Vorteil ist, dass sie die Bürde einer fossilen Pfad-
abhängigkeit günstig vermeiden können, ohne dass 
ihnen Entwicklungschancen verloren gehen.

Ein genauerer Blick auf die potenziellen Anbie-
ter von Emissionsrechten ergibt folgendes Bild: 
Afrika südlich der Sahara ist die Region mit den 
meisten Staaten, die Überschüsse verkaufen können. 
Viele der Anbieter aus der Gruppe 3 sind allerdings 
kleine Ökonomien, die aus der Sicht der Nachfra-
ger nur sehr überschaubare Treibhausgasvolumina 
zum Kauf anbieten können. Die für die Länder der 
Gruppe 1 interessanteren potenziellen Anbieter mit 
großen Volumina an Emissionsrechten sind dagegen 
Indien (1,2 Mrd. Menschen; bei konstanten Emissio-
nen reichte das Budget noch 88 Jahre; Datenquellen 
siehe Tab. 5.3-2), Bangladesch (164 Mio. Menschen; 
384 Jahre), Pakistan (184 Mio. Menschen; 125 Jahre) 
und Äthiopien (84 Mio. Menschen; 1.251 Jahre). 
Diese Staaten, die heute kaum eine geostrategische 
Rolle spielen, können über die Klima problematik zu 
künftig gewichtigen Akteuren werden, mit denen die 
Industrieländer besonders kons truktive Beziehun-
gen unterhalten sollten.

Zweitens wird sichtbar, dass der Emissionshan-
del zwischen den Ländern der Gruppe 1 und 2 auf-
grund der minimalen bzw. mäßigen Budgets recht 
beschränkt sein dürfte. Dennoch werden die Indus-
trieländer großes Interesse an gleichberechtigten 
Technologiepartnerschaften zur Senkung der Treib-
hausgasintensität in den Volkswirtschaften der 
Schwellenländer (insbesondere China) haben, um zu 
verhindern, dass diese selbst zu bedeutsamen Nach-
fragern nach Emissionsrechten werden. Ein Wettbe-
werb zwischen den Ländern der Gruppe 1 und 2 um 
die begrenzten Emissionsrechte der Gruppe 3 hätte 
sicherlich entsprechende preistreibende Effekte zur 
Folge. Diese Einsicht könnte z. B. Klimaallianzen zwi-
schen China, der EU und den USA befördern. Trotz 
solch gemeinsamer Interessen wird jedoch in Zukunft 
vermutlich zwischen den Industrieländern und insbe-
sondere China ein scharfer Wettbewerb um die glo-
bale Technologieführerschaft in der Phase der welt-
weiten Dekarbonisierung stattfinden.

Drittens zeigt die Analyse des WBGU, dass die 
beiden wichtigsten Aufsteigerökonomien aus Asien, 
China und Indien, im Rahmen des Budgetansat-
zes mit sehr unterschiedlichen Herausforderungen 
konfrontiert sein werden. China wird aufgrund sei-
ner eindrucksvollen ökonomischen Wachstumsdy-
namik und seinem bereits relativ hohen Pro-Kopf-

Emissionsniveau unter großem Zeitdruck eine 
umfassende Dekarbonisierungstrategie durchset-
zen müssen (McKinsey, 2009c). Indien verfügt auf-
grund noch relativ niedriger Pro-Kopf-Emissionen 
über die Chance, trotz hoher ökonomischer Wachs-
tumspotenziale einen langsameren Transformations-
pfad in Richtung einer klimaverträglichen Ökono-
mie zu entwickeln, also unter erheblich geringerem 
Zeitdruck als China die Entkopplung von wirtschaft-
licher Entwicklung und Treibhausgasemissionen ein-
zuleiten. Je eher Indien diese Option zur Vermei-
dung einer bedingungslos nachholenden Karboni-
sierung erkennt, desto größer werden seine Chancen 
sein, zum künftig wichtigen Anbieter von Emissions-
rechten zu werden (Abb. 5.3-3). Das Land könnte 
sich also den Weg in die klimaverträgliche Zukunft 
durch Partnerschaft mit den Industrieländern erheb-
lich erleichtern, umgekehrt wäre die klimapoliti-
sche Kooperation mit Indien auch für den Norden 
von großem strategischem Interesse, um sich einen 
Zugang zur indischen „Emissionsrechteressource“ 
zu sichern. Fazit: Indien könnte zum Schlüsselakteur 
und großen Gewinner eines Weltklimavertrages im 
Geiste des Budgetansatzes werden. Dies illustriert, 
dass die Entkopplung wirtschaftlicher Entwicklungs-
chancen von der fossilen Energieerzeugung nicht nur 
für Industrieländer, sondern auch für Schwellen- und 
Entwicklungsländer eine Schicksalsfrage ist.

Kompensation der historischen 
Verantwortung
Da bei der hier skizzierten Option II „Zukunfts-
verantwortung“ die zwischen 1990 und 2010 bereits 
erfolgten Emissionen nicht für die Verteilung der 
künftigen Emissionsberechtigungen berücksichtigt 
werden, kommt die historische Verantwortung der 
Hochemissionsländer in den nationalen Budgets nicht 
zum Tragen. Dies könnte aus Sicht des WBGU auf 
andere Weise geschehen, wenn sich dafür politische 
Übereinkünfte erzielen ließen. Insbesondere würden 
sich kompensatorische Finanzleistungen (vor allem 
für Anpassungsmaßnahmen) anbieten, deren Höhe 
sich an den Unterschieden der Pro-Kopf-Emissionen 
in der Periode 1990–2009 orientiert (Kap. 5.5). 

Zwischenziele für CO2-Reduktionen bis 
2020
Neben den Gesamtbudgets bis 2050 sind auch über-
prüfbare Etappenziele für die Klimapolitik essen-
ziell, die somit in Kopenhagen ebenfalls vereinbart 
werden sollten. Ansonsten besteht für die Politik die 
Versuchung, Klimaschutzmaßnahmen „auf die lange 
Bank zu schieben“ und möglicherweise unpopuläre 
Maßnahmen nicht anzupacken, sondern für künftige 
Legislaturperioden zu versprechen. Zudem können 
die einzelnen Länder beim Klimaschutz nicht unab-
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hängig von einander agieren, da ihre Dekarbonisie-
rungspfade vielfach miteinander verkoppelt sind. 
Diese Verschränkung ergibt sich durch den Emissi-
onshandel, durch die Technologieentwicklung und 
durch die Notwendigkeit, in der globalen Summe 
eine Trendwende bei den CO2-Emissionen 2015–2020 
herbeizuführen, um eine glaubwürdige Chance zur 
Einhaltung der 2  °C-Leitplanke zu bewahren. Daher 
sind Vereinbarungen über Zwischenziele (also z. B.
für 2020) notwendig.

Für die USA ist es aufgrund der für den Klima-
schutz verlorenen Zeit während der letzten bei-
den Regierungsperioden unrealistisch, für 2020 ein 
Minderungsziel anzuvisieren, das der Problemhöhe 
annähernd angemessen wäre. Aus diesem Grund und 
angesichts des enormen Innovationspotenzials der 
USA wäre die Setzung eines „Sondermeilensteins“ 
für das Land in Kopenhagen bedenkenswert: Als 
Zielmarke für das Jahr 2030 könnte etwa die Redu-
zierung der nationalen Emissionen auf 4 t CO2 pro 
Kopf und Jahr vereinbart werden. 

Zwischenziele für Option II 
„Zukunftsverantwortung“
Auf Grundlage und nach Sichtung der gemäß 
Option II resultierenden nationalen CO2-Budgets 
schlägt der WBGU eine systematische Setzung von 
Meilensteinen in Form von Zwischenzielen für das 
Jahr 2020 vor. Aufgeschlüsselt nach Ländergruppen 
ergeben sich daraus entweder Minderungsziele oder 
Obergrenzen für die Budgetnutzung bis 2020. 

Aus dem hier vorgeschlagenen Ansatz lassen sich 
nicht nur die Budgets bis 2050, sondern ebenfalls sol-
che Zwischenziele transparent und gerecht ableiten. 
Der Budgetansatz ist daher – wenn er richtig genutzt 
wird – auch außerordentlich hilfreich für den spezifi-
schen Verhandlungsprozess vor und in Kopenhagen. 
Zur Herleitung der Zwischenziele werden die drei 
schon diskutierten Ländergruppen betrachtet. 

Ländergruppe 1: Diese Länder müssten – unter 
der Annahme einer linearen Emissionsminderung 
ab 2010 – schon vor 2050 das Nullniveau erreicht 
haben. Für diese Gruppe ergäbe sich das jeweilige 
2020-Etappenziel als Punkt auf einer geraden Linie, 
welche das heutige Emissionsniveau mit dem Null-
niveau im Jahre X bei Einhaltung des zugewiesenen 
Budgets verbindet. Deutschland müsste beispiels-
weise seine CO2-Emissionen in 20 Jahren auf Null 
reduziert haben. Das Etappenziel wäre daher minus 
50 % bis 2020, relativ zum heutigen Niveau. 

Für die Industrieländer insgesamt sind die Zah-
len sehr ähnlich, und das Ziel ist in diesem Fall auch 
gleichbedeutend mit einer Reduktion der Emissio-
nen um 50 % gegenüber 1990, da die Emissionen die-
ser Gruppe heute etwa auf dem Niveau von 1990 lie-
gen. Deshalb könnte für die Industrieländer insge-

samt beispielsweise der 2020-Meilenstein gesetzt 
werden, 35–40 % der Emissionen im eigenen Land 
zu mindern und den Rest durch Maßnahmen in oder 
durch Kooperation mit Entwicklungsländern zu 
erbringen. Die EU insgesamt müsste ihre CO2-Emis-
sionen innerhalb von 25 Jahren auf Null reduzieren 
– dies entspräche direkt einem Ziel von minus 40 % 
bis 2020. Die USA müssten theoretisch bereits inner-
halb von 11 Jahren Null emissionen erreichen – für sie 
lässt sich mit dieser Methode kein realistisches Min-
derungsziel für 2020 ableiten. Die Vereinigten Staa-
ten sollten sich daher ein möglichst ambitioniertes 
Ziel für Minderungen im Inland bis 2020 setzen, und 
den großen Rest ihrer Klimaschutzverpflichtungen 
zunehmend und spätestens im Jahr 2020 vollstän-
dig durch Zukäufe im Emissionshandel bzw. Minde-
rungsprojekte im Ausland erbringen. 

Ländergruppe 2: Für diese Staaten sollte die Regel 
gelten, dass sie bis 2020 maximal 44 % ihres Gesamt-
budgets emittieren dürfen. Diese Zahl ergibt sich 
automatisch für einen hypothetischen Staat, der 
linear bis 2050 um 100 % mindert: In den vier Jahr-
zehnten bis 2050 verbraucht er dann jeweils 44 %, 
31 %, 19 % und 6 % seines Budgets. Damit schließt 
die genannte Meilensteinsetzung nahtlos an die 
Ableitung der Zwischenziele der Staatengruppe 1 
an – erlaubt aber umso größere Flexibilität, je nied-
riger die Pro-Kopf-Emissionen in individuellen Land 
der Gruppe 2 sind. Umgekehrt erlaubt diese Regel 
einem Staat, der im Rahmen seines Budgets nur 10 % 
reduzieren muss, dass seine Emissionen anfangs noch 
stark wachsen dürfen. Für Tunesien mit 2,9 t CO2 pro 
Kopf und Jahr etwa wäre ein Emissionswachstum um 
135 % von 2010–2020 erlaubt, also zunächst noch das 
Verfolgen eines Business-as-usual-Pfads. Wegen des 
begrenzten Budgets bis 2050 gäbe es dennoch einen 
starken unmittelbaren Anreiz für den Klimaschutz. 
Für China, mit derzeit 4,6 t CO2 pro Kopf und Jahr 
im Mittelfeld dieser Gruppe, wären noch 10 % Emis-
sionsanstieg über den Zeitraum 2010–2020 erlaubt, 
was schon eine erhebliche Minderung gegenüber 
einem Business-as-usual-Szenario und damit große 
Klimaschutzanstrengungen bedeuten würde.

Ländergruppe 3: Diese Gruppe würde ohne 
kürzer fristige Meilensteine auskommen, müsste 
sich jedoch zur Vorlage überprüfbarer Dekarboni-
sierungsfahrpläne verpflichten. Diese würden dann 
auch die natürliche Grundlage dafür bilden, im Rah-
men des Emissionshandels von gemeinsamen Klima-
schutzprojekten mit Industrieländern zu profitieren.
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5.4
Institutionelle Umsetzung: Weltklimabank und 
Weiterentwicklung flexibler Instrumente

Im Rahmen des vom WBGU vorgeschlagenen Bud-
getansatzes ist darauf zu achten, dass einzelne Län-
der oder Ländergruppen die erforderlichen Emissi-
onsreduktionen nicht so weit in die Zukunft schie-
ben, dass das globale Budget 2050 schließlich doch 
überzogen und die 2 °C-Leitplanke durchbrochen 
würde. Insbesondere ist zu vermeiden, dass einzelne 
Staaten ihre CO2-Emissionsrechte in frühen Phasen 
der Budgetperiode verschwenderisch beanspruchen 
und deshalb später, auch aufgrund von technologi-
schen Pfadabhängigkeiten, „kohlenstoffinsolvent“ 
werden. Mit nationalen Dekarbonisierungsfahrplä-
nen könnte derartigen Fehlentwicklungen wirksam 
vorgebeugt werden. 

Diese Fahrpläne sollten sich nicht nur an den zuge-
wiesenen CO2-Budgets, sondern auch an den natio-
nalen Emissionsminderungspotenzialen orientieren, 
denn für die Einhaltung der 2 °C-Leitplanke wird es 
notwendig sein, alle global vorhandenen Redukti-
onsmöglichkeiten weitestgehend zu nutzen (McKin-
sey, 2009b). Die Dekarbonisierungsfahrpläne müss-
ten jedoch von einer internationalen, unabhängigen 
und zentralen Institution regelmäßig auf Plausibili-
tät und Umsetzbarkeit geprüft werden. Der WBGU 
schlägt hierfür die Einrichtung einer Weltklimabank 
vor.

Die Weltklimabank hätte weitere wichtige Aufga-
ben, wie die Überwachung der tatsächlichen Emissi-
onen der Länder bzw. Ländergruppen mittels Moni-
toring und geeigneter Sanktionsbefugnisse. Um Bud-
getüberziehungen systematisch vorzubeugen, wäre 
das Setzen von nationalen Meilensteinen für einen 
überschaubaren Zeitraum (etwa fünf oder zehn Jahre) 
hilfreich. Derartige Zwischenziele sollten generell in 
den Dekarbonisierungsfahrplänen der Länder aus-
gewiesen sein. Im Falle der Verfehlung der Meilen-
steine würde die Weltklimabank gemeinsam mit der 
jeweiligen nationalen Institution den Fahrplan inten-
siv überarbeiten und neue Ziele bzw. Korridore für 
die Emissionsminderung festlegen. 

Bei Anwendung des Budgetansatzes müssten ins-
besondere die Industrieländer entscheiden, inwie-
weit sie die erforderlichen Treibhausgasminderun-
gen im eigenen Land durchführen oder flexible 
Mechanismen (Emissionshandel, Joint Implementa-
tion) in Anspruch nehmen wollen, die eine kosten-
effiziente Erfüllung nationaler Reduktionsverpflich-
tungen ermöglichen. 

Für den zwischenstaatlichen Emissionshandel 
sollten die Länderbudgets in handelbare Zertifikate 
umgewandelt und transferierbar gemacht werden. 
Als Anbieter von Emissionsrechten kämen überwie-

gend Länder der Gruppe 3 in Frage, da selbst Staa-
ten aus Gruppe 2 über den gesamten Budgetzeit-
raum höchstens geringfügige Emissionsspielräume 
erwirtschaften dürften. Für die Anbieter von Emissi-
onsrechten ergeben sich durch den Emissionshandel 
neue Einkommenschancen. 

Für eine erfolgreiche Klimapolitik ist unerlässlich, 
dass diejenigen Länder der Gruppe 3, die ihr Emis-
sionsbudget selbst bei schneller wirtschaftlicher Ent-
wicklung nicht ausschöpfen, ihre Einnahmen aus dem 
Verkauf von Zertifikaten gezielt in emissionsarme 
Technologien investieren, statt auf fossilen Entwick-
lungspfaden zu verharren. Deshalb sollte ergänzend 
zu den nationalen Meilensteinen für die Dekarboni-
sierung auch eine zumindest partielle Zweckbindung 
der Einnahmen aus dem zwischenstaatlichen Emis-
sionshandel eingeführt werden. Dementsprechend 
müsste ein großer Teil dieser Mittel für die Förde-
rung emissionsarmer Technologien, insbesondere für 
die Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen, 
verwendet werden. 

Ein anderer flexibler Mechanismus ist das im 
Kioto-Protokoll eingeführte Instrument Joint Imple-
mentation (JI), mit dem sich reduktionspflichtige 
Staaten durch emissionsmindernde Maßnahmen in 
anderen Ländern, die ebenfalls Verpflichtungen zur 
Emissionsbegrenzung haben, heimische Emissions-
spielräume schaffen können. JI bietet im Rahmen 
des WBGU-Budgetansatzes Anreize für Industrie- 
und andere Hochemissionsländer, in klimaverträg-
liche Technologien in den Schwellen- und Entwick-
lungsländern, d.h. Ländern der Gruppen 2 und 3, zu 
investieren. JI ist für diejenigen Länder der Gruppe 2 
und 3, die keine Emissionsrechte veräußern können, 
ein interessanter Mechanismus zur Finanzierung 
ihrer Transformationsprozesse. Die Basis für diesen 
Mechanismus wäre im Vergleich zum Kioto-Proto-
koll erheblich verbreitert, da allen Staaten nationale 
Treibhausgasbudgets zugewiesen werden, wobei der 
Clean Development Mechanism (CDM) im Instru-
ment Joint Implementation aufgeht. 

Der Budgetansatz setzt überdies vielfältige 
Anreize für Nord-Süd-Partnerschaften. Diese Part-
nerschaften beruhen auf bilateralen Verträgen zur 
gegenseitigen Unterstützung bei der Umsetzung 
der Dekarbonisierungfahrpläne. Die Weltklimabank 
könnte in diesem Zusammenhang eine außerordent-
lich wichtige Rolle spielen, etwa bei der Identifizie-
rung und Vermittlung solcher Partnerschaftspro-
jekte.

Beide flexiblen Mechanismen sollten über die 
Weltklimabank abgewickelt werden, die als globale 
Budgetverwalterin die Transfers registrieren und 
nach strikten Kriterien prüfen müsste. Die Welt-
klimabank würde somit die nationalen Emissions-
budgets koordinieren und gleichzeitig über die Ein-
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haltung des Globalbudgets wachen, da die einzel-
nen Zuweisungen über die flexiblen Mechanismen 
miteinander verknüpft wären. Die Bank hätte nicht 
zuletzt darauf zu achten, dass der zeitliche Verlauf 
der nationalen und damit der globalen Emissionen 
die Einhaltung der 2 °C-Leitplanke ermöglicht. Ins-
besondere müsste gewährleistet sein, dass die glo-
balen CO2-Emissionen bereits 2015–2020 zu sinken 
beginnen (Kap. 3, 5.3) und zum Jahr 2050 hin nur 
noch sehr gering sind. Um sicherzustellen, dass das 
Maximum der globalen CO2-Emissionen tatsächlich 
vor 2020 erreicht wird, wäre es sinnvoll, die Nutzung 
der flexiblen Mechanismen durch Handelsperioden 
zu strukturieren.

Zusätzlich könnte die Weltklimabank mit der Kre-
ditvergabe für Vermeidungsmaßnahmen eine wich-
tige unterstützende Finanzierungsfunktion bei der 
Umsetzung der nationalen Dekarbonisierungsfahr-
pläne wahrnehmen. Möglicherweise sind – je nach 
Festlegung des Anfangsjahres der Budgetperiode – 
einige Staaten, insbesondere Länder der Gruppe 2, 
auf finanzielle Unterstützung angewiesen, da sie nur 
in begrenztem Umfang Einnahmen aus dem Emissi-
onshandel erzielen können. Darüber hinaus könnte 
die Weltklimabank auch einen Fonds zur Finan-
zierung von Maßnahmen zur Anpassung und zum 
Schutz der Wälder verwalten (Kap. 5.5). 

Der Weltklimabank wird die Erfüllung der 
genannten Aufgaben nur gelingen können, wenn sie 
mit entsprechend weit reichenden Befugnissen aus-
gestattet ist und auch über wirksame Sanktionsme-
chanismen verfügt, etwa im Falle absehbarer oder 
tatsächlicher Überschreitungen der zugewiese-
nen nationalen Emissionsbudgets. Die Sanktionsre-
geln sollten bereits am Beginn der Budgetperiode 
bekanntgemacht werden und so effektiv sein, dass sie 
starke Anreize zur Einhaltung der Budgets setzen. 

Die Vorteile einer Weltklimabank im Zusammen-
hang mit dem Budgetansatz können wie folgt zusam-
mengefasst werden: 
•	 Die zeitliche und regionale Flexibilität wird durch 

Monitoring, Regulierungen sowie Sanktionen der 
Weltklimabank ermöglicht, so dass das globale 
CO2-Budget nicht überschritten wird.

•	 Der Transfer nicht benötigter Emissionsrechte 
wird so koordiniert, dass sich erhebliche Einkom-
mens- und Entwicklungspotenziale für die Ver-
kaufsländer ergeben.

•	 Die Glaubwürdigkeit der einzelnen Länder bezüg-
lich ihrer Transformationsbereitschaft wird durch 
die Existenz geprüfter, verpflichtender Dekarbo-
nisierungsfahrpläne und nationaler Meilensteine 
sowie durch Monitoring und Sanktionen deutlich 
erhöht. 

5.5
Finanztransfers im Rahmen des Budgetansatzes

Zur Umsetzung der Dekarbonisierungsfahrpläne der 
Staaten sind Finanzmittel in hohem Umfang zu mobi-
lisieren. In den Ländern der Gruppe 1 wird erhebli-
ches Kapital für grundlegende Innovationen, Inves-
titionen in emissionsarme Technologien und den 
Aufbau zukunftsfähiger Infrastrukturen benötigt. 
Die Entwicklungs- und Schwellenländer der Grup-
pen 2 bzw. 3 brauchen ebenfalls bedeutende Finanz-
mittel für das Beschreiten klimaverträglicher Ent-
wicklungspfade durch Einsatz geeigneter Technolo-
gien, aber auch für die Vermeidung von Entwaldung 
(Reducing Emissions from Deforestation and Degra-
dation, REDD). Zudem sind weltweit umfangreiche 
Anpassungsmaßnahmen an die bereits unabwendba-
ren Klimaänderungen unterhalb der 2°C-Leitplanke 
und deren signifikanten Auswirkungen zu finanzie-
ren. 

In den folgenden Abschnitten werden Finanz-
transfers für Vermeidung, Anpassung und REDD, 
vor allem über den Zertifikatehandel und über ver-
pflichtende Zahlungen aufgrund der historischen 
Verantwortung für Emissionen, diskutiert. 

5.5.1  
Finanztransfers für die Vermeidung des 
Klimawandels: Emissionshandel 

Neueste Schätzungen der jährlichen globalen Ver-
meidungskosten im Sinne von zusätzlich notwendi-
gen Investitionen zur Vermeidung eines gefährlichen 
Klimawandels liegen bei mehreren hundert Mrd. 
US-$. So schätzt das Sekretariat der Klimarahmen-
konvention, dass im Jahr 2030 bis zu 350 Mrd. US-$ 
an zusätzlichen Investitionsmitteln notwendig sein 
werden, wovon etwa die Hälfte in Entwicklungslän-
dern benötigt wird (UNFCCC, 2008). Andere Schät-
zungen gehen ebenfalls von – jährlich ansteigenden 
– Beträgen in dieser Größenordnung zwischen 2010 
und 2030 aus (IEA, 2008; McKinsey, 2009b). 

Emissionshandel
Es ist anzunehmen, dass es den Ländern der 
Gruppe 1 selbst bei Identifizierung und Ausschöp-
fung aller kurzfristigen Emissionsminderungspoten-
ziale kaum gelingen wird, im Rahmen ihrer zugewie-
senen Budgets zu bleiben. Die Nachfrage der Indust-
rieländer nach zusätzlichen Emissionsrechten dürfte 
daher sehr hoch sein und sich in einem umfangrei-
chen Finanz- und Technologietransfer via Emissions-
handel (auch im Zuge zwischenstaatlicher Abkom-
men zum Austausch von Emissionszertifikaten) 
oder Joint Implementation niederschlagen. Die in 
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Abbildung 5.3-5 beispielhaft skizzierten Transakti-
onen, bei denen die Industrieländer zwischen 2010 
und 2050 Emissionsrechte in Höhe von 120 Mrd. t 
CO2 einkaufen würden, stellen ein durchaus plausi-
bles Gedankenexperiment dar. Unter der konserva-
tiven Annahme von Zertifikatspreisen zwischen 10 
und 30 E pro t CO2 entspräche dies einem Finanz-
transfer von 1.200–3.600 Mrd. E im gesamten Zeit-
raum, also durchschnittlichen Geldflüssen von 30–90 
Mrd. E pro Jahr. Somit könnte über den Emissions-
handel ein erheblicher Beitrag zu den erforderlichen 
Zukunftsinvestitionen in den Entwicklungs- und 
Schwellenländern geleistet werden. Die Weltklima-
bank sollte solche marktbasierten Prozesse so koor-
dinieren und begleiten, dass insbesondere auch weni-
ger entwickelte Länder teilhaben können. 

Privatwirtschaftliche Mittel
Mittels Emissionshandel ist nur ein Teil der erfor-
derlichen Vermeidungsfinanzierung zu generieren. 
Daher sollten diejenigen Staaten, die über den Emis-
sionshandel erhebliche Mittel erhalten, diese nutzen, 
um auch privatwirtschaftliche Mittel zu mobilisie-
ren (Leverage). Ein Verhältnis von 3:1 bis 4:1 für den 
Einsatz von privaten gegenüber staatlichen Mitteln 
erscheint angemessen und realistisch (Capoor und 
Ambrosi, 2008). Private Investoren, insbesondere in 
den Schwellen- und Entwicklungsländern, könnten 
durch zinsgünstige Kredite und Bürgschaften, weit-
gehend finanziert aus Einnahmen des Emissionshan-
dels, für den Transformationsprozess gewonnen wer-
den. Eine weitere Finanzierungsmöglichkeit stellt 
das System der „Matching Funds“ dar, bei denen der 
private Mitteleinsatz für Vermeidungsmaßnahmen 
um einen bestimmten Prozentsatz durch staatliche 
Mittel erhöht wird. 

Kredite und Zuschüsse
Sollten die Einnahmen aus dem Emissionshandel 
und anderen flexiblen Mechanismen für die Umset-
zung der Dekarbonisierungsfahrpläne bestimm-
ter Länder (vermutlich insbesondere der Gruppe 2, 
die nicht oder kaum vom Emissionshandel profitie-
ren werden) nicht ausreichen, sollte der Weltklima-
bank ein Fonds für Kredite und Zuschüsse zur Ver-
fügung stehen. Dieser Fall würde umso relevanter, je 
weniger die historische Verantwortung der Hoche-
missionsländer berücksichtigt wird, je weiter also das 
Anfangsjahr der Budgetperiode aus der Vergangen-
heit in die Zukunft verlegt würde (Kap. 5.2). Die Mit-
tel für diesen Fonds können auf verschiedene Weise 
aufgebracht werden.

Im Rahmen des Budgetansatzes bestünde die 
Möglichkeit, gemäß dem Verursacherprinzip Mittel 
aus Kompensationszahlungen für historische Emis-
sionen bereit zu stellen. Das Anfangsjahr der Bud-

getperiode (T1) bestimmt, inwieweit der CO2-Aus-
stoß in der Vergangenheit bei den nationalen Bud-
gets zu Buche schlägt. Dieses Anfangsjahr muss in 
einem politischen Kompromiss festgelegt werden. In 
Kapitel 5.3 diskutiert der WBGU zwei Optionen des 
Budgetansatzes, wobei Option II die vor 2010 getä-
tigten Emissionen nicht berücksichtigt. Einen Schlüs-
sel, mit dessen Hilfe sich entsprechende Kompensa-
tionszahlungen bestimmen ließen, könnte man sich 
wie folgt vorstellen: Die nicht in der Budgetrechnung 
berücksichtigten historischen Emissionen – beispiels-
weise der CO2-Ausstoß zwischen 1990 und 2009 in 
Option II (Kap. 5.3.2) – werden zunächst aufsum-
miert (Tab. 5-3.1). Anschließend wird diese Summe 
mit dem fiktiven Emissionsgesamtbetrag verglichen, 
den das Land im selben Zeitraum bei Annahme 
eines weltweit gleichen Pro-Kopf-Ausstoßes verur-
sacht hätte. Dieser ergibt sich durch Multiplikation 
der tatsächlichen globalen Emissionen im Zeitraum 
1990–2009 mit dem Anteil des Landes an der Welt-
bevölkerung (Tab. 5-3.1). Die Differenz zwischen 
dem fiktiven und dem tatsächlichen Ausstoß würde 
mit einem monetären Wert pro Tonne CO2 bewer-
tet. Dieser Preis muss politisch festgelegt werden und 
sollte sich nach den Grenzschadenskosten oder den 
Zertifikatspreisen für CO2-Emissionen richten. Die 
Einforderung solcher jährlicher Ausgleichszahlun-
gen der Verursacherländer wäre eine weitere wich-
tige Aufgabe für die Weltklimabank. Sie müsste im 
Zusammenhang mit der internationalen Generie-
rung von Finanzmitteln die Möglichkeit haben, die-
jenigen Länder wirksam zu sanktionieren, welche 
ihren Einzahlungsverpflichtungen nicht nachkom-
men. Denkbare Sanktionsmechanismen wären etwa 
solidarische Haftungsregeln für jeweils eine gewisse 
Gruppe von Ländern, der temporäre Ausschluss von 
der Teilnahme an den flexiblen Mechanismen oder 
auch explizite Strafzahlungen, wie sie beispielsweise 
in der EU zu finden sind.

Eine andere Möglichkeit, Mittel für diesen Fonds 
aufzubringen, besteht in der internationalen Veräuße-
rung (d. h. Verkauf oder Versteigerung) eines Anteils 
des globalen Emissionsbudgets durch die Weltklima-
bank. Eine Variante wäre, diesen Anteil, um den sich 
die global zu verteilende Emissionsmenge entspre-
chend verringerte, von vornherein einzubehalten. In 
einer anderen Variante könnte eine Teilmenge aus 
dem Budget der mit Emissionsrechten besonders gut 
ausgestatteten Länder der Gruppe 3 (etwa das Emis-
sionsvolumen, das selbst bei hohem „fossilen“ Wirt-
schaftswachstum nicht ausgeschöpft werden könnte) 
entnommen und über die Weltklimabank neu ver-
teilt werden. Die Weltklimabank müsste jedoch in 
allen Fällen angemessene Tranchen in regelmäßi-
gen Abständen veräußern, um einen gleichmäßigen 
Einnahmestrom zu generieren. Käufer dieser Emis-
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Der WBGU schlägt vor, zur Finanzierung von 
Anpassungsmaßnahmen einen völkerrechtlich ver-
bindlichen Mechanismus zu schaffen. Neue und 
bereits existierende Mittel für Anpassungen soll-
ten in dem bereits bestehenden Kioto-Anpassungs-
fonds gebündelt werden, um die Transparenz der 
Mittelflüsse und damit die Effizienz der Mittelver-
wendung zu gewährleisten. Die Finanzierung die-
ses Fonds könnte im Rahmen des Budgetansatzes 
auf eine wesentlich tragfähigere Grundlage gestellt 
werden: Die Mittelzuflüsse sollten nämlich ers-
tens über verbindliche Zahlungen erfolgen, deren 
Gesamthöhe sich zweitens an den Anpassungser-
fordernissen orientieren müsste. Ohne den zweiten 
Punkt hier weiter zu vertiefen, merkt der WBGU 
dazu an, dass eine unabhängige, internationale wis-
senschaftliche Kommission mit Unterstützung der 
Weltklimabank den globalen und nationalen Finanz-
bedarf für Anpassungsmaßnahmen und Klimascha-
densausgleich in regelmäßigen Abständen ermitteln 
könnte. Diese Kommission sollte bei ihren Schätzun-
gen an die umfangreichen Vorarbeiten im Rahmen 
der UNFCCC (z. B. Nairobi Work Programme, Nati-
onal Adaptation Programmes of Action) anknüp-
fen. Insbesondere sollte sich die Kommission bei der 
Ermittlung der Anpassungserfordernisse an denjeni-
gen Klimawirkungen orientieren, die sich auch dann 
ergeben, wenn die 2°C-Leitplanke eingehalten wird. 
Abgeschätzt werden sollten sowohl die Investitions-
kosten für eine optimale Anpassungsstrategie plus 
die Kosten der auch durch beste Anpassungsmaß-
nahmen nicht zu vermeidenden Schäden durch den 
Klimawandel.

Die in diesem Zusammenhang resultierenden 
Einzahlungsverpflichtungen der einzelnen Länder 
ergäben sich dann aus der historischen Verantwor-
tung der Staaten für den CO2-Ausstoß. In Option II 
(Kap. 5.3.2) ist das der Zeitraum zwischen 1990 und 
2010, wobei auch hier der oben beschriebene Ein-
zahlungsschlüssel angewendet werden könnte. Alle 
Länder, deren Emissionen im betrachteten Zeit-
raum über ihrem „fairen“ Betrag lägen, hätten einen 
entsprechenden finanziellen Beitrag zu leisten. Die 
Gesamthöhe der Einzahlungen entspräche in diesem 
Fall aber der festgelegten Bedarfshöhe, wobei jedes 
Land einen Beitrag proportional zur Differenz zwi-
schen seinem tatsächlichen und dem fiktiven Emissi-
onsvolumen zahlen müsste. 

Diese Beiträge könnten innerhalb der Länder 
aus den Einnahmen einer nationalen CO2-Steuer 
oder aus der Versteigerung nationaler Emissions-
rechte generiert werden. Die Weltklimabank müsste 
im Zusammenhang mit der internationalen Aufbrin-
gung der Finanzmittel die Möglichkeit haben, die-
jenigen Länder zu sanktionieren, die ihren Einzah-
lungsverpflichtungen nicht nachkämen. 

sionszertifikate würden Länder der Gruppe 1 und 2 
sein. Bei beiden Vorgehensweisen ergäben sich aller-
dings gewisse Gerechtigkeitsprobleme, da die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit der betroffenen Län-
der sehr unterschiedlich sein dürfte. Folglich wären 
ärmere Länder beim Zukauf benachteiligt. Gleich-
zeitig könnten sich Länder der Gruppe 3 benachtei-
ligt fühlen, da sie nicht völlig frei über die ihnen zuge-
teilten Emissionsrechte verfügen würden.

Eine dritte Möglichkeit zur Generierung entspre-
chender Mittel läge in einer Abgabe auf die Nutzung 
der flexiblen Mechanismen. Eine solche Abgabe 
wird bereits in der ersten Verpflichtungsperiode 
des Kioto-Protokolls auf den Clean Development 
Mechanism (CDM) erhoben, indem 2% der erwirt-
schafteten Emissionsminderungszertifikate zurück-
behalten werden und dem Kioto-Anpassungsfonds 
zugute kommen. Im Rahmen des Budgetansatzes 
könnte dieses Modell auf den Emissionshandel und 
auf JI übertragen und die Einnahmen für den oben 
genannten Fonds der Weltklimabank genutzt wer-
den. Dies könnte sich allerdings hemmend auf die – 
entsprechend dem Budgetansatz stark zu erweitern-
den – flexiblen Mechanismen auswirken.

Darüber hinaus schlägt der WBGU eine Abgabe 
auf den internationalen Schiffs- und Flugverkehr vor. 
Diese Abgaben würden sich problemlos zur Spei-
sung des Fonds der Weltklimabank einsetzen lassen. 
Die mit internationalem Schiffs- und Flugverkehr 
verbundenen Treibhausgasemissionen unterliegen 
bisher keiner Begrenzung und ihre Zuordnung zu 
einzelnen Staaten ist problematisch. Beispielsweise 
könnten beim Flugverkehr Entgelte in Form einer 
Ticketabgabe erhoben werden (WBGU, 2002). 

5.5.2  
Finanztransfers für Anpassung und Schutz der 
Wälder: Fonds mit Einzahlungsverpflichtung 

Anpassung an den Klimawandel
Für Anpassungsmaßnahmen wird in verschiedenen 
Schätzungen ein über die Jahre ansteigender Inves-
titionsbedarf in Höhe von mehreren 10 Mrd. US-$ 
jährlich angesetzt. Da insbesondere Entwicklungs-
länder von den Folgen des Klimawandels besonders 
schwer betroffen sein werden, besteht in diesen Län-
dern der größte Anpassungsbedarf. Das Sekretariat 
der Klimarahmenkonvention erwartet um 2030 jähr-
liche Anpassungskosten von etwa 28–67 Mrd. US-$ in 
Entwicklungsländern (UNFCCC, 2007, 2008). Nach 
dem Stern-Review müssen in den entsprechenden 
Regionen heute schon Anpassungskosten in Höhe 
von 4–37 Mrd. US-$ pro Jahr veranschlagt werden 
(Stern, 2006). 
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Die oben genannten Abgaben auf den internatio-
nalen Schiffs- und Flugverkehr ließen sich auch für 
den Anpassungsfond einsetzen.

Schutz der Wälder
In ähnlicher Weise wie der oben skizzierte Anpas-
sungsfonds sollte ein eigenständiger, völkerrecht-
lich verbindlicher Fonds zur finanziellen Entschädi-
gung unterlassener Entwaldung in Entwicklungslän-
dern (REDD) eingerichtet werden (Kap. 5.7). Die 
verpflichtenden Einzahlungen könnten wiederum 
nach dem oben skizzierten Schlüssel erfolgen. Dieser 
Fonds soll erstens die Minderung der Entwaldungs-
raten über vereinbarte Zielmarken hinaus honorie-
ren sowie zweitens die Einrichtung von Schutzgebie-
ten zur dauerhaften Bewahrung natürlicher Kohlen-
stoffspeicher unterstützen (Kasten 5.7-1). 

Der WBGU rät aus mehreren Gründen davon 
ab, die CO2-Emissionen aus dem Landnutzungsbe-
reich in den Budgetansatz – und damit auch nicht in 
den CO2-Emissionshandel – einzubeziehen (Kasten 
5.7-1). Entwicklungsländer könnten aber die gemäß 
Budgetansatz über den Emissionshandel erziel-
ten Einnahmen auch für die Minderung ihrer Ent-
waldungsraten einsetzen, sofern dies im Rahmen 
der Zweckbindung verankert wird. Darüber hinaus 
ist jedoch eine eigenständige Finanzierung für die-
sen Bereich notwendig. Denn erstens gibt es keinen 
direkten Zusammenhang zwischen den Einnahmen 
über den Emissionshandel und den Kosten des Wald-
schutzes, und zweitens müssten die Gelder frühzeitig 
und verlässlich fließen, damit die Entwaldung mög-
lichst umgehend reduziert werden kann. 

5.6
Zehn Gründe für den Budgetansatz

Folgende Gründe sprechen für die Anwendung des 
WBGU-Budgetansatzes in der internationalen Kli-
mapolitik: 
1. Globale Verantwortung, Gerechtigkeit und Vor-

sorge: Die Verbindung der 2  °C-Leitplanke mit 
einem korrespondierenden globalen CO2-Emis-
sionsbudget sowie daraus abgeleiteten nationa-
len Emissionsbudgets stellen die internationale 
Klimadebatte auf eine transparente und ratio-
nale Grundlage. Der Ansatz basiert außerdem 
auf einfachen, plausiblen Gerechtigkeitsprinzi-
pien. Die Entscheidungsträger von Kopenhagen 
können daher die Ergebnisse des Gipfels auch 
national gut vertreten.

2. Radikale Vereinfachung der Klimaverhandlun-
gen: Der Budgetansatz verringert durch den ein-
fachen Verteilungsschlüssel für die Berechnung 
nationaler Emissionsbudgets die Komplexität 

der Klimaverhandlungen. Entscheidungsträger 
müssen sich nur einmal auf die wenigen Parame-
ter der Klimaformel einigen, anstatt Reduktions-
verpflichtungen für jeden Staat einzeln aushan-
deln zu müssen. 

3. Grundlagen eines historischen Klimakompromis-
ses: Der Budgetansatz ermöglicht einen fairen 
globalen Interessensausgleich, weil die Staaten 
aller Ländergruppen Zukunftsverantwortung 
übernehmen und Zugeständnisse machen müs-
sen. Den Industrieländern verlangen das Gleich-
heits- und das Verursacherprinzip hohe Redukti-
onsverpflichtungen sowie umfangreiche Techno-
logie- und Finanztransfers an Entwicklungslän-
der ab. Die Schwellen- und Entwicklungsländer 
müssen akzeptieren, dass wirtschaftliche Ent-
wicklung auf Basis fossiler Energieträger nicht 
mehr möglich ist und sie ihre Volkswirtschaften 
mittel- und langfristig und mit Unterstützung der 
Industrieländer ebenfalls dekarbonisieren müs-
sen. Ihr Vorteil ist, dass sie die Nachteile einer 
fossilen Pfadabhängigkeit kostengünstig vermei-
den können.

4. Transparenz über Emissionsbudgets: Der Bud-
get ansatz schafft weltweit eine hohe Transpa-
renz über die noch zur Verfügung stehenden 
CO2-Emissionsbudgets (global wie national). 
Dabei wird deutlich, dass viele Länder umge-
hend Emissionsminderungsstrategien entwi-
ckeln müssen und mit welcher Geschwindigkeit 
gehandelt werden muss. Außerdem wird offen-
sichtlich, dass wirtschaftliche Entwicklung unter 
Nutzung fossiler Energie keine Zukunft mehr 
hat. Für Unternehmen entstehen Stabilität, 
Erwartungssicherheit und ein klares Anreizsys-
tem für Zukunftsinvestitionen.

5. Verknüpfung nationalstaatlicher Handlungsspiel-
räume mit internationaler Rechenschaftspflicht: 
Der Budgetansatz verstärkt die Legitimität und 
Notwendigkeit von Klimapolitik, weil auf der 
Grundlage nationaler Budgets plausible, nach-
haltige und international überprüfbare Dekar-
bonisierungsfahrpläne entwickelt werden müs-
sen. Nationale Verantwortung, Flexibilität für 
angepasste Lösungen „vor Ort“ und internatio-
nale Rechenschaftspflicht werden miteinander 
verknüpft.

6. Anreize für langfristiges Handeln: Durch die Ver-
pflichtung zu nationalen Dekarbonisierungsfahr-
plänen und die Budgettransparenz wird Lang-
fristigkeit in den Handlungskalkülen der politi-
schen und wirtschaftlichen Akteure verankert. 

7. Knappheitssignale erhöhen Effizienz: Die glo-
balen und nationalen CO2-Emissionsbudgets 
schaffen Knappheiten, die Anreize für klimaver-
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ausgase (Industriegase) könnten nach dem Muster 
des Montreal-Protokolls behandelt werden, um eine 
beschleunigte Minderung zu erreichen (Kasten 5.7-
2). Die anderen im Kioto-Protokoll berücksichtigten 
langlebigen Treibhausgase ließen sich im Prinzip in 
den Budgetansatz einbeziehen. 

trägliches Wirtschaften geben, und zur Schaffung 
zukunftsfähiger Beschäftigung beitragen. 

8. Klimaschutz stärkt Wettbewerbsfähigkeit: Im 
Budgetansatz wird jeder Erfolg bei der Emissi-
onsreduktion und die Steigerung der Energie-
effizienz, egal in welchem Land, gleichermaßen 
honoriert. Minderungen von CO2-Emissionen 
verwandeln sich in Kapital. So wird in Industrie-, 
Schwellen- und Entwicklungsländern ein Anreiz 
zur Emissionsreduktion geschaffen. Klimaschutz 
wird zu einem zentralen Faktor zur Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit.

9. Neue Chancen für internationale Kooperation: 
Industrieländer mit geringen oder aufgebrauch-
ten Emissionsbudgets wären an Klimatechno-
logiepartnerschaften mit Entwicklungsländern 
interessiert, deren Minderungspotenziale nicht 
ausgeschöpft werden. Die „Kohlenstoffdefizit-
länder“ verfügen über Finanzressourcen, Tech-
nologie und Wissen, das in den wenig entwickel-
ten „Kohlenstoffüberschussländern“ dringend 
gebraucht wird. Aus den komplementären Inte-
ressen einzelner Staaten ergeben sich Anreize 
für bi- und multilaterale sowie regionale Klima- 
und Dekarbonisierungspartnerschaften, die Ent-
wicklungsländer durch Technologie und Finanz-
transfers „auf Augenhöhe“ unterstützen. 

10. Klare Rahmenbedingungen für eine klimaverträg-
liche Weltwirtschaft: Die mengenmäßige Begren-
zung des globalen wie der nationalen CO2-Emis-
sionsbudgets setzt klare Anreize für den Über-
gang in ein klimaverträgliches Zeitalter. Es ent-
steht ein globaler Referenzrahmen für den 
Emissionshandel, für Technologie- und Finanz-
transfers sowie für Dekarbonisierungspartner-
schaften. Der Budgetansatz weist damit über die 
Klimaverhandlungen in Kopenhagen hinaus und 
skizziert die zukünftige Entwicklung einer kli-
maverträglichen Weltökonomie.

5.7
Optionen für beschleunigten Klimaschutz und 
Erweiterungen des Budgetansatzes 

Mit dem Budgetansatz des WBGU, wie er oben vor-
gestellt wurde, werden die CO2-Emissionen aus fossi-
len Quellen erfasst und bewirtschaftet, also etwa 60 % 
des gesamten Treibhausgasausstoßes berücksichtigt. 
Die durch weitere Aktivitäten (Landnutzung, Land-
nutzungsänderungen und Forstwirtschaft – im Engli-
schen unter dem Akronym LULUCF zusammenge-
fasst) freigesetzten CO2-Mengen sollten nicht in den 
Budgetansatz aufgenommen, sondern durch geson-
derte Regelungen erfasst werden (Kasten 5.7-1). Die 
im Kioto-Protokoll geregelten fluorierten Treibh-

Kasten 5.7-1

Minderung von CO2-Emissionen aus 
Entwaldung und Landnutzungsänderungen

Die Emissionen aus Landnutzung und Landnutzungs-
änderungen sollten getrennt von den Emissionen aus 
fossilen Energieträgern und somit nicht innerhalb des 
Budgetansatzes behandelt werden. Denn die mit der ter-
restrischen Biosphäre verbundene CO2-Dynamik unter-
scheidet sich in vielen grundlegenden Aspekten – etwa 
Messbarkeit, Reversibilität, langfristige Kontrollierbar-
keit, zwischenjährliche Schwankungen – erheblich von 
den CO2-Flüssen in Verbindung mit der industriellen 
Nutzung von Kohle, Erdöl oder Erdgas (WBGU, 2008). 
Die Möglichkeit zur wechselseitigen Verrechnung der 
Emissionen aus beiden Sektoren sollte deshalb aus wis-
senschaftlicher Sicht stark eingeschränkt werden. 

Der WBGU rät somit dazu, eine umfassende, sepa-
rate Vereinbarung zum Erhalt der Kohlenstoffvorräte 
terres t rischer Ökosysteme zu verhandeln, welche die 
bisherigen Regelungen zu Landnutzung, Landnutzungs-
änderungen und Forstwirtschaft ersetzt (WBGU, 2003b). 
Eine solche Vereinbarung könnte sehr schnell wirksam 
werden und weltweit zu beträchtlichen Reduktionen 
von CO2-Emissionen führen. 

In dieser Übereinkunft sollten sich alle Länder dazu 
verpflichten, ihre Kohlenstoffspeicher wirksam zu schüt-
zen. Höchste Priorität müsste die rasche Reduktion der 
Emissionen aus Entwaldung und Waldschädigung in 
Entwicklungsländern (REDD) haben. Diese machen 
global derzeit etwa 17 % der Emissionen langlebiger 
Treibhausgase aus (IPCC, 2007c). Ein REDD-Abkom-
men innerhalb der Klimarahmenkonvention sollte nach 
Auffassung des WBGU sowohl rasche reale Emissions-
minderungen bewirken als auch Anreize schaffen, die 
natürlichen Kohlenstoffspeicher (z. B. tropische Primär-
wälder) dauerhaft vor Entwaldung und Degradation zu 
schützen. 

Als Strategie bietet sich eine Kombination aus 
nationalen Reduktionszielen und der Ausweisung von 
Schutzgebieten an. Beispielsweise könnten sich die teil-
nehmenden Entwicklungsländer dazu verpflichten, ihre 
künftigen nationalen Emissionen aus Landnutzungsän-
derungen um bestimmte absolute oder relative Werte zu 
senken. Sofern dann Emissionen über das vereinbarte 
Maß hinaus reduziert würden, sollten Finanztransfers 
über einen Fonds (Kap. 5.4) geleistet werden. Damit 
würde ein hoher Anreiz geschaffen, die gegenwärtig 
beträchtlichen LULUCF-Emissionen beschleunigt 
zu senken; zugleich würde eine Mitverantwortung der 
Entwicklungsländer für den Klimaschutz eingefordert. 
Zusätzlich sollten teilnehmende Entwicklungsländer 
finanzielle Unterstützung erhalten, wenn sie ausgewie-
sen relevante Gebiete unter Naturschutz stellten. Das 
Abkommen muss daher internationale Finanztransfers 
in ausreichender Höhe mobilisieren (Kap. 5.5).
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Darüber hinaus gibt es einige kurzlebige klima-
wirksame Stoffe wie bodennahes Ozon und Ruß-
partikel, die im Kioto-Protokoll überhaupt nicht gere-
gelt wurden. Auf der Weltklimakonferenz in Kopen-
hagen sollten sich die Staaten unbedingt dazu ver-
pflichten, die bodennahe Konzentration von Ozon 
und den Ausstoß von Ruß im Rahmen nationaler 
Regelungen drastisch zu senken (Kasten 5.7-3). 

Wie der WBGU gezeigt hat, ist der Minderungs-
bedarf bei den fossilen CO2-Emissionen dramatisch, 
wenn die 2  °C-Leitplanke mit einer noch vertretba-
ren Wahrscheinlichkeit eingehalten werden soll. Ins-
besondere die erforderliche Geschwindigkeit, mit 
der die entsprechenden Reduktionsmaßnahmen 
greifen müssen, gibt Anlass zur Sorge. Diese Situa-
tion könnte jedoch durch die erfolgreiche – und nach 
heutigem Wissensstand ausgesprochen kostengüns-
tige – Vermeidung der erwähnten kurzlebigen, strah-
lungsbilanzrelevanten Stoffe entschärft werden. 

Kasten 5.7-2

Fluorierte Treibhausgase

Das Kioto-Protokoll regelt neben den Treibhausgasen 
Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Lachgas (N2O) 
auch fluorierte Treibhausgase, nämlich Schwefelhexa-
fluorid (SF6), teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe 
(H-FKW) und perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW). 
Angesichts der Erfolge des Montreal-Protokolls und 
seiner Mechanismen beim Schutz der stratosphärischen 
Ozonschicht sollte erwogen werden, die Treibhausgase 
FKW und H-FKW anders zu behandeln als CO2, CH4 
und N2O. Eine gesonderte Regelung dieser Gase unter 
der Klimarahmenkonvention (UNFCCC), inspiriert 
durch die relevanten Bestimmungen im Rahmen des 
Montreal-Protokolls, könnte zu einer einfacheren und 
deutlich schnelleren Minderung dieser klimaschädlichen 
Substanzen führen. Ein solcher eng begrenzter Ansatz 
ist möglich und attraktiv, weil für fluorierte Treibhaus-
gase mit hohem Erwärmungspotenzial – ähnlich wie 
für die Gase, die zu einem Abbau der stratosphärischen 
Ozonschicht führen – bereits Ersatzstoffe bzw. -tech-
nologien auf dem Weltmarkt verfügbar sind (Molina et 
al., 2009). Daher kann eine Kombination aus schnellen 
Emissionsreduktionen in den Industrieländern, die mit 
überschaubaren Kosten verbunden wären, und Über-
gangsfristen für Entwicklungsländer, die durch einen 
multilateralen Fonds bei der notwendigen Umstellung 
unterstützt werden müssten, die UNFCCC-Architektur 
sichtlich vereinfachen und zugleich eine schnelle Min-
derung der Industriegase bewirken. Letzteres ist umso 
wichtiger, als gerade durch das Montreal-Protokoll ein 
starker Anstieg der H-FKW-Emissionen ausgelöst wer-
den könnte (Velders et al., 2009): H-FKW werden bei-
spielsweise häufig als Substitute für solche Gase einge-
setzt, deren Produktion wegen des Montreal-Protokolls 
bereits ausgelaufen ist oder zukünftig ausläuft.

Kasten 5.7-3

Kurzlebige klimawirksame Stoffe

Kurzlebige, aber durchaus klimarelevante Bestandteile 
der Lufthülle sind insbesondere Rußpartikel („Black 
Carbon“) – mit einer atmosphärischen Verweildauer 
von wenigen Tagen – und bodennahes Ozon, das in der 
Atmosphäre aus Vorläufersubstanzen wie Stickoxiden 
(NOX), Kohlenmonoxid (CO) und Kohlenwasserstoffen 
gebildet wird und eine Lebensdauer von wenigen Mona-
ten hat. Diese Bestandteile wurden bisher klimapolitisch 
nicht berücksichtigt. Nach IPCC (2007a) tragen jedoch 
atmosphärische Rußpartikel gegenwärtig mit etwa 0,2 
W pro m2 (Kap. 2) direkt zur Erderwärmung bei, der auf 
Schneeflächen abgelagerte Ruß mit zusätzlichen 0,1 W 
pro m2 Strahlungsantrieb. Neuere Schätzungen ergeben 
sogar einen Beitrag von bis zu 0,8 W pro m2 (Wallack 
et al., 2009), was 20–50  % des Erwärmungseffekts von 
CO2 ausmachen könnte. Regional, vor allem in Glet-
scher- und Eisgebieten, kann der Beitrag von Ruß zur 
Erwärmung sogar größer als der von CO2 sein. Boden-
nahes Ozon trägt mit 0,35 W pro m2, d. h. etwa 20  % des 
Erwärmungseffekts von CO2, bei.

Aufgrund der kurzen Lebensdauer dieser Kompo-
nenten ist ihre atmosphärische Konzentration (und 
somit auch ihr Beitrag zur Erderwärmung) nicht wie bei 
den langlebigen Treibhausgasen durch die historischen 
Emissionen, sondern nahezu ausschließlich durch ihre 
Freisetzung in der jüngsten Vergangenheit bestimmt. 
Politische Reduktionsmaßnahmen könnten also wesent-
lich schneller Wirkung zeigen, da sie nicht nur den 
Zuwachs begrenzen, sondern die Konzentration selbst 
rasch senken würden. Damit könnte der anthropogene 
Treibhauseffekt einmalig um einen signifikanten Betrag 
abgeschwächt werden. Wallack und Ramanathan (2009) 
schätzen, dass eine Reduktion des troposphärischen 
Ozons um 70  % und der Rußpartikel um 50  % die glo-
bale Erwärmung nahezu instantan um 0,5 °C verringern 
könnte. Dies könnte etwa den kumulativen Effekt von 
30 Jahren CO2-Emissionen auf heutigem Niveau kom-
pensieren. 

Das Gesamtbild ist allerdings wesentlich komplexer: 
Viele Aerosole mit insgesamt kühlender Wirkung auf 
die Erdatmosphäre (z. B. Sulfattröpfchen) haben diesel-
ben Quellen wie Rußpartikel. Wenn also beispielsweise 
eine bessere Filterung des aus Kraftwerksemissionen 
stammenden Rußes zugleich die Sulfataerosole entfernt, 
wird dadurch ein Teil der gewünschten klimastabilisie-
renden Wirkung wieder aufgehoben. 

Außerdem kann der relative Abkühlungseffekt 
durch die atmosphärische Reduktion der Rußpartikel 
nur einmal erzielt werden. Insofern lässt sich der all-
gemeine Erwärmungstrend nur stoppen, falls auch die 
CO2-Emissionen und der Ausstoß anderer sich in der 
Atmosphäre anreichernden Treibhausgase erheblich 
gemindert werden. Daher sollte das künftige Weltkli-
maabkommen eine gesonderte Verpflichtung zur nati-
onalen Reduktion der angesprochenen kurzlebigen 
klimawirksamen Substanzen umfassen. Dies wäre eine 
sinnvolle und wichtige Ergänzung zum Budget ansatz für 
die CO2-Emissionen, darf aber keinesfalls als Alterna-
tive angesehen werden. 





Zeit, um sich durchzusetzen. Die Entscheidung über 
den Einsatz von Kraftwerkstechnologien hat daher 
strategischen Charakter, denn sie stellt systemische 
Weichen für zukünftige Emissionspfade, so dass die 
Bedeutung von Technologie-, Wissens- und Politik-
transfers in diesem Zusammenhang besonders groß 
ist (Kasten 6.1-2, 6.1-3 und 6.1-5). Simulationsrech-
nungen mit Hilfe integrierter Analysemodelle („Inte-
grated Assessment Models“), in denen Wirtschafts- 
und Klimasystem dynamisch miteinander gekoppelt 
werden, zeigen, dass bereits im Jahre 2010 weltweit 
nicht mehr als 25 % der entsprechenden Investitio-
nen in konventionelle fossile Kraftwerksanlagen flie-
ßen sollten, wenn ein gefährlicher Klimawandel ver-
hindert werden soll. Dieser Anteil müsste bis 2020 
sogar unter 20 % fallen, so dass über 80 % der Inves-
titionen auf neue, praktisch emissionsfreie Kraft-
werke entfielen (IIASA, 2009). Für diesen Umbau 
des Kraftwerkbestands zu klimaverträglichen Struk-
turen gibt es im Wesentlichen drei Optionen: Ers-
tens die Nutzung fossiler Energieträger mit CO2-
Abscheidung und -speicherung (Carbon Dioxide 
Capture and Storage, CCS), zweitens die Kernener-
gie und drittens den massiven Ausbau erneuerbarer 
Energien (Wind, Sonne, Wasserkraft, Biomasse, Geo-
thermie usw.). 

CCS-Verfahren
Die CCS-Technologien befinden sich weltweit noch 
in einem frühen Entwicklungsstadium. Ihr Einsatz 
in großem Maßstab wird nicht vor 2015 bzw. 2020 
erwartet. In einigen Ländern bestehen erhebliche 
Widerstände gegen diese Technologie, nicht zuletzt 
weil das tatsächliche Potenzial für die langfristige 
Speicherung von CO2 in unterirdischen Lagern noch 
sehr ungewiss ist. Der IPCC schätzt das globale Spei-
cherpotenzial in Öl- und Gasfeldern sowie Kohle-
flözen auf 700–11.000 Mrd. t CO2. Für unterirdische 
Wasserleitschichten (Aquifere) hat das UN-Gre-
mium ein zusätzliches Speicherpotenzial von 1.000–
10.000 Mrd. t CO2 ermittelt (IPCC, 2005). Als siche-
res Speicherpotenzial hat der WBGU in früheren 
Gutachten global etwa 1.100 Mrd. t CO2 ermittelt 
(WBGU, 2003a). Im Meeresgutachten des WBGU 
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Der vom WBGU entwickelte Budgetansatz bie-
tet nicht nur einen Ausweg aus dem beschriebenen 
Verhandlungsdilemma (Kap. 1 und 4), er weist auch 
Wege zur klimaverträglichen Weltgesellschaft. Ob 
die erforderliche „Große Transformation“ (Pola-
nyi, 1944; Nobel Cause Symposium, 2007) in dem 
engen verbleibenden Zeitfenster gelingen kann, 
hängt neben der Kooperationsfähigkeit der relevan-
ten Akteure (insbesondere USA, China, EU und 
Indien) von der technologischen Innovationsfähig-
keit und der politischen Reformfähigkeit unserer 
Gesellschaften ab. Dem Transformationsdruck ste-
hen auf allen Ebenen kognitive Blockaden und insti-
tutionelle Pfadabhängigkeiten, mangelnde Langfrist-
orientierung und Verlustaversion individueller und 
kollektiver Entscheidungsträger sowie die Blocka-
demacht von Interessengruppen entgegen. Wie diese 
Barrieren überwunden und bestehende Transforma-
tionspotenziale ausgeschöpft werden können, wird 
im Folgenden skizziert.

6.1
Beschleunigung des technologischen Wandels

Um die mit Blick auf die 2 °C-Leitplanke erforder-
lichen Reduktionen der Treibhausgasemissionen zu 
realisieren, ist ein technologischer Sprung historisch 
ungekannten Ausmaßes notwendig. Der Stromerzeu-
gung, die gegenwärtig mit rund 40 % zu den globalen 
energiebedingten Treibhausgasemissionen beiträgt, 
kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. Der welt-
weite Elektrizitätsbedarf wird sich bis 2030 voraus-
sichtlich verdoppeln (gegenüber 2000). Dieser Trend 
ist nicht nur auf die rasch wachsende Nachfrage in 
Schwellenländern zurückzuführen (IEA, 2008). Die 
Einführung der Elektromobilität im großen Stil, die 
weitere Verbreitung elektrischer Wärmepumpen und 
Klimaanlagen, aber auch die rasch wachsende Nut-
zung von Informations- und Kommunikationstech-
nologien werden den Strombedarf weltweit erhö-
hen. 

Wegen der langen Laufzeiten von Kraftwerken, 
typischerweise 40–60 Jahre, brauchen Innovationen 
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Kernenergie
Keinen geostrategischen Ausweg aus dem Klimadi-
lemma sieht der WBGU im Ausbau der Kernener-
gie, die heute mit gut 400 Reaktoren mit einer durch-
schnittlichen Leistung von 0,85 GW etwa 16 % der 
globalen Stromerzeugung bewältigt. Bei einer erwar-
teten Steigerung des weltweiten Strombedarfs um 
300 % bis zur Mitte des Jahrhunderts (IAEA, 2008) 
und einem signifikant größeren Anteil der Kernkraft 
am Stromerzeugungsportfolio (z. B. 30 %) müsste die 
Strommenge aus Kernreaktoren immerhin um den 
Faktor 6 gesteigert werden. Dies würde bis 2050 den 
zusätzlichen Bau von ca. 1.000 großen Reaktoren (mit 
je 1,6 GW Leistung) erforderlich machen. Die dafür 
benötigte Brennstoffmenge ließe sich wahrschein-
lich nur über die Einführung der Brütertechnolo-
gie und damit einer Plutoniumkreislaufwirtschaft im 
Großmaßstab bereitstellen. Abgesehen von den dar-
aus resultierenden Proliferations-, Terrorismus- und 
anderen Sicherheitsproblemen gibt es bis heute kein 
einziges erfolgreiches und akzeptiertes Projekt zur 
Endlagerung nuklearer Brennstoffe. 

wurde hergeleitet, dass die Rückhaltezeit in den 
CO2-Speichern mindestens 10.000 Jahre betragen 
sollte (WBGU, 2006). Der WBGU hat zudem emp-
fohlen, die CCS-Technologien zwar weiterzuentwi-
ckeln, ihre Anwendung jedoch zeitlich und mengen-
mäßig zu begrenzen, um die Risiken von unkontrol-
lierten Rückflüssen des Kohlendioxids in die Atmo-
sphäre zu reduzieren (WBGU, 2006). Mit fossilen 
Energieträgern betriebene CCS-fähige Kraftwerke 
werden daher selbst aus globaler Perspektive besten-
falls als eine mittelfristige Übergangslösung gesehen, 
die außerdem noch zeigen muss, dass sie sich im öko-
nomischen Wettbewerb mit anderen klimaverträg-
lichen Technologien behaupten kann. CCS-Verfah-
ren könnten allerdings in späteren Klimaschutzsta-
dien wichtig werden, falls es notwendig werden sollte, 
der Atmosphäre aktiv CO2 zu entziehen („negative 
CO2-Emissionen“), etwa durch die Sequestrierung 
der CO2-Emissionen aus der Nutzung von Biomasse 
(WBGU, 2009). Diese Strategie würde allerdings erst 
dann richtig greifen, wenn das industrielle Energie-
system bereits weitgehend dekarbonisiert wäre.

Kasten 6.1-1

Umbau der Energiesysteme – eine Chance für 
den Arbeitsmarkt

Der Umbau der globalen Energiesysteme hin zu einer 
ratio nelleren Nutzung sowie zu erneuerbaren Energie-
trägern verbessert auch die allgemeinen Beschäftigungs-
chancen. In vielen Fällen führen entsprechende Inves-
titionen netto, d. h. bei Berücksichtigung aller durch die 
Investitionen ausgelösten Anpassungsreaktionen, zu einem 
gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungszuwachs. Eine übli-
cherweise zu erwartende Anpassungsreaktion ist, dass bei 
verstärkter Förderung erneuerbarer Energien Arbeits-
plätze in der fossilen Energieproduktion verloren gehen 
(Substitutionseffekt). Ebenso kann der heute noch relativ 
hohe Marktpreis für einige erneuerbare Energieangebote 
vorübergehend zu geringeren verfügbaren Einkommen der 
Haushalte führen (Einkommenseffekt), was sich negativ 
auf die Konsumnachfrage und damit auf die Beschäftigung 
auswirkt. Beiden Effekten stehen jedoch die zusätzlichen 
Arbeitsplätze in der nachhaltigen Energieerzeugung und 
den energieeffizienz bezogenen Sektoren gegenüber. Eine 
insgesamt positive Beschäftigungsentwicklung lässt sich 
nicht zuletzt damit erklären, dass die Bereitstellung erneu-
erbarer Energien und die Durchführung von Effizienzmaß-
nahmen häufig recht arbeitsintensiv sind. Darüber hinaus 
sind am Ausbau erneuerbarer Energien viele Arbeitsplätze 
in Zulieferbetrieben gekoppelt. Zugleich ergeben sich 
Kosteneinsparungen durch geringeren Energieeinsatz und 
sinkende Importe von teuren Energieträgern aus dem Aus-
land, die im Inland reinvestiert werden können (BMU, 2006; 
Jochem et al., 2008).

Genaue Vorhersagen des zu erwartenden Beschäf-
tigungszuwachses sind bisher nicht möglich. Jochem et 
al. (2008) kommen für den deutschen Arbeitsmarkt zu 

der Einschätzung, dass beispielsweise die Umsetzung des 
„Integrierten Energie- und Klimaprogramms“ der Bun-
desregierung vom August 2007 (Meseberg-Programm) bis 
zum Jahr 2020 brutto, d. h. vor Gegenrechnung möglicher 
Arbeitsplatzverluste in anderen Branchen, etwa 500.000 
neue Arbeitsplätze schaffen könnte. Wenn es Deutschland 
gelänge, auf dem Weltmarkt einen klaren Wettbewerbsvor-
teil als Vorreiter bei Klimaschutztechnologien zu erzielen, 
könnten zwischen 2015 und 2025 weitere 200.000 Arbeits-
plätze hinzukommen. McKinsey (2009a) rechnet brutto 
sogar mit 850.000 neuen Arbeitsplätzen bis zum Jahr 2020, 
falls Deutschland seine Vorrangstellung in den Branchen 
„Erneuerbare Energien“ und „Energieeffizienz“ behaup-
ten bzw. weiter ausbauen kann. Eine Studie des BMU geht 
davon aus, dass allein durch einen forcierten Ausbau erneu-
erbarer Energien in Deutschland brutto mehr als 130.000 
Arbeitsplätze bis 2020 geschaffen werden können, von 
denen netto etwa 70.000 zusätzliche Arbeitsplätze übrig 
bleiben (BMU, 2006). 

Kammen et al. (2004) schätzen für die USA, dass der 
Umstieg auf erneuerbare Energien netto ebenfalls höhere 
Zuwächse an Arbeitsplätzen bringt als die fortgesetz-
ten Investitionen in die Nutzung fossiler Energien. Eine 
gleichzeitige Förderung von erneuerbaren Energien und 
Energieeffizienz würde die Schaffung neuer Arbeitsplätze 
sogar beschleunigen. Zu ähnlichen Ergebnissen gelangen 
auch Houser et al. (2009) und Pollin et al. (2008), die für 
die USA jeweils vergleichende Schätzungen bezüglich der 
Arbeitsplatzwirkungen von „konventionellen“ und „kli-
maverträglichen“ Konjunkturpaketen vornehmen. Über 
einen relativ kurzen Betrachtungszeitraum von ein bis 
zwei Jahren kommen diese Studien für Investitionen in den 
Bereichen „erneuerbare Energien“, „nachhaltiger Infra-
strukturausbau“ und „Energieeffizienz“ auf ca. 20 % mehr 
neue Arbeitsplätze als in Vergleichsszenarien, die auf der 
Fortschreibung der derzeitigen Energienutzung basieren.
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6.1-4) erfüllen. Der Aufbau solcher hochmodernen 
Strukturen ist nach Ansicht des WBGU die wich-
tigste Voraussetzung für die beschleunigte Nutzung 
der erneuerbaren Energien, aber auch für die umfas-
sende Implementierung effizienzsteigernder Inno-
vationen und Maßnahmen. Beispiele im letzteren 
Zusammenhang sind die schon mehrfach erwähnte 
Elektromobilität, aber auch die Kraft-Wärme-Kopp-
lung oder Wärmepumpen. Der Aufbau so neuarti-
ger und umfassender Infrastrukturen wird sicherlich 
nicht allein über marktwirtschaftliche Mechanismen 
gelingen. Er erfordert auch strategisches und proak-
tives Handeln auf der Regierungsebene sowie die 
Schaffung eines entsprechenden rechtlich-institutio-
nellen Ordnungsrahmens. 

Effizienzsteigerungen
Ohne ordnungs- und förderpolitische Maßnahmen 
wird die Nachfrage nach Elektrizität in manchen 
Regionen der Erde rascher wachsen als die Kapa-
zitäten der erneuerbaren Energiequellen. Wie bei 
technologischen Diffusionsprozessen allgemein der 
Fall, wird auch der nachhaltige Umbau des Ener-
giesystems das Resultat exponentieller Dynamiken 
sein, die also in der Anfangsphase nur relativ kleine 
Beiträge liefern, welche aber später extrem schnell 
zunehmen. Die Anstrengungen zur klimaverträg-
lichen Umgestaltung des Primärenergieangebots 
müssen deshalb gerade zu Beginn nachfrageseitig 
ergänzt werden. Dies sollte durch eine umfassende 
Strategie zur Effizienzsteigerung in der Energienut-
zung über alle Sektoren von Wirtschaft und Gesell-
schaft hinweg geschehen. Viele der daraus resultie-
renden Investitionen in Endnutzereffizienz werden 
auch positive Arbeitsmarkteffekte sowie andere Vor-

Erneuerbare Energien
Als vom WBGU bevorzugte Option stehen die 
erneuerbaren Energien zur Verfügung. Sie haben 
das Potenzial, den globalen Energiebedarf heute und 
auch in Zukunft zu decken. Sie können kostensei-
tig teilweise bereits jetzt mit konventionellen Kraft-
werken konkurrieren (z. B. Windenergie an guten 
Standorten) und lassen sich derzeit noch mit sehr 
hohen Wachstumsraten (über 20 % jährlich) einfüh-
ren, wenn geeignete Anreizstrukturen gegeben sind. 
In den kommenden Jahrzehnten können sowohl die 
nachhaltige Bioenergienutzung als auch die Wind-
energie auf Grund ihrer robusten Wettbewerbsfä-
higkeit und der heute schon vorhandenen Kapazi-
täten die größten Beiträge zur Transformation der 
Energiesysteme leisten. Die Solarenergie mit ihrem 
praktisch unbegrenzten Potenzial wird dann gegen 
Mitte des Jahrhunderts zur dominierenden Techno-
logie werden, auch weil vor allem die Nutzung der 
Bioenergie an Nachhaltigkeitsgrenzen stoßen dürfte 
(WBGU, 2009).

Eine unabdingbare Voraussetzung für einen 
Stromverbund, der im Wesentlichen aus erneuer-
baren Energiequellen schöpft, sind erheblich ver-
besserte Netzstrukturen, die Transport und Integ-
ration über weite Distanzen ermöglichen („Super-
Grids“). Diese Netze müssen nicht nur flexibel auf 
die fluktuierende und dezentrale Einspeisung, son-
dern auch auf geänderte Nutzungsbedingungen (z. B. 
durch die massive Ausweitung der Elektromobilität) 
reagieren und deshalb mit Unterstützung von fort-
geschrittenen Informations- und Kommunikations-
technologien „intelligent“ gemacht werden („Smart-
Grids“, „Inter-Grids“). Beide Anforderungen sol-
len die sogenannten „Super-Smart-Grids“ (Kasten 

Kasten 6.1-2

Technologie-, Politik- und Wissenstransfer im 
WBGU-Budgetansatz

Der Budgetansatz des WBGU schafft Anreize für den in-
ternationalen Technologietransfer (Kap. 5.4 und 5.5). Die 
schnelle Einführung emissionsarmer Verfahren in Schwel-
len- und Entwicklungsländern ist für die Einhaltung der 
2 °C-Leitplanke unerlässlich und sollte durch intensive 
Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd beschleunigt wer-
den. Dabei ist der Schutz geistigen Eigentums zu berück-
sichtigen. 

Flexible Mechanismen wie der Emissionshandel und 
Joint Implementation können zur Finanzierung von Tech-
nologie- und Wissensaustausch beitragen und die globale 
Verbreitung klimaverträglicher Verfahren und Systeme 
unterstützen (Kap. 5). Technologie- und Wissenstransfer ist 
an eine Reihe von Erfolgsbedingungen geknüpft. Technolo-
gietransfer muss sowohl die Technologie als auch das erfor-
derliche Wissen für Betrieb und Wartung beinhalten. Für 
den effizienten Betrieb emissionsarmer Technologien muss 

der Technologieempfänger weiterhin in die Lage versetzt 
werden, die Technologien an die lokalen Gegebenheiten 
anzupassen (inkrementelle Innovation). Zur Kostensen-
kung müssen lokale Produktionskapazitäten aufgebaut 
werden. Um die langfristige, breite und schnelle Anwen-
dung von emissionsarmen Technologien zu gewährleisten, 
muss die Diffusion durch die Implementierung geeigneter 
nationaler Umwelt- und Energiepolitiken unterstützt wer-
den.

Ein Beispiel für Energiepolitik, mit der die wettbewerb-
liche Entwicklung und Diffusion klimaverträglicher Tech-
nologien unterstützt wird, ist der „Top-Runner-Ansatz“, 
wie er in Japan entwickelt worden ist (Kikkawa, 2009). Er 
zielt auf die Steigerung der Energieeffizienz, indem das effi-
zienteste Gerät zum Standard einer bestimmten Branche 
erhoben wird. 

Ein weiteres Element der verstärkten Zusammenar-
beit sollte in der Schaffung gemeinsamer Forschungs- und 
Bildungseinrichtungen bestehen. Auf diese Art wird die 
gemeinsame Weiterentwicklung und Anpassung bestehen-
der Technologien an die Rahmenbedingungen des jeweili-
gen Partnerlandes möglich. 
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Kosten
Konsequent und intelligent umgesetzt, erlaubt die 
Kombination der skizzierten Strategien nicht nur 
den nachhaltigen Umbau der globalen Energiesys-
teme, sondern ist über längere Zeiträume betrachtet 
auch eine kostengünstigere Option als „Energy Busi-
ness As Usual“: Die zwischen 2010 und 2050 notwen-
digen Investitionen zur globalen Stromerzeugung 
mit klimaverträglichen Energien, einschließlich der 
zu erstellenden Super-Smart-Grids, belaufen sich in 
der Summe auf etwa 21.000 bis 34.000 Mrd. US-$, je 
nach weltweiter Entwicklung der Bevölkerungszah-

teile mit sich bringen (Kasten 6.1-1). Diese Effizienz-
revolution kann im ersten Jahrzehnt der „Großen 
Transformation“ sogar den Hauptbeitrag zur Emis-
sionsreduktion liefern. Forschungs- und Förderpro-
gramme, insbesondere die „Hightech-Strategie für 
Deutschland“ der Bundesregierung (BMBF, 2006), 
sind dafür unabdingbar. Parallel dazu schaffen Inves-
titionen in erneuerbare Energiesysteme die langfris-
tigen Grundlagen der Dekarbonisierung. 

Kasten 6.1-3 

Beispiel Politiktransfer: Eine weltweite 
Einspeisevergütung für Erneuerbare Energien

Das in Deutschland erfolgreiche Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) hat nicht nur dort eine starke Innovationsdy-
namik ausgelöst: Über 30 Staaten weltweit setzen inzwischen 
dieses Förderinstrument ein, darunter auch Entwicklungs- 
und Schwellenländer wie Brasilien, Südafrika, Indonesien 
und China (REN21, 2009). Allerdings unterstützt das EEG 
überall ausschließlich die nationale Energiebereitstellung. 
Strom aus Regionen außerhalb einer Staatsgrenze kann 
nicht gefördert werden, auch wenn dort günstigere Ver-
hältnisse zur Nutzung von Wind- und Sonnen energie herr-
schen. Die Schaffung eines transnationalen EEG über die 
nationalen Grenzen hinaus, angewandt auf Großregionen 

wie die EU oder den Nahen und Mittleren Osten, könnte 
diesen Nachteil beheben und einen enormen Innovations-
schub bewirken. Zusätzlich hätte eine Geltungsbereichs-
erweiterung den Vorteil, dass mit dem Wachsen der nach 
einheitlichen Maßstäben geförderten Fläche immer mehr 
erneuerbare Quellen ins Netz einspeisen würden, was die 
Fluktuationen beim Stromangebot immer weiter glätten 
könnte. Im Rahmen eines solchen institutionell-technolo-
gischen Integrationsansatzes ergäben sich ausgezeichnete 
Perspektiven für Partnerschaften vieler Länder. Die resul-
tierende Vernetzung der Volkswirtschaften wäre zugleich 
eine friedenssichernde Maßnahme. Die mit der Einführung 
des transnationalen oder gar globalen EEG verbundenen 
Kosten könnten entweder, wie in Deutschland, von allen 
Stromverbrauchern gemeinsam getragen werden, oder aber 
durch eine internationale Finanzierung.

Kasten 6.1-4 

Beispiel Technologietransfer: transnationale 
„Super-Smart-Grids“

„Super-Smart-Grids“ reagieren flexibel auf die oftmals rasch 
und stark schwankende Stromeinspeisung durch Wind- und 
Solarenergieanlagen. Zusätzlich beziehen sie aber auch 
Verbraucher in das gesamte Energiemanagement mit ein 
und gestatten daher die Berücksichtung von Spitzenlasten 
beim Abgleich von Angebot und Nachfrage für Elektrizi-
tät. Solche Netztechnologien und -strukturen sowie eine 

viel weiterreichende räumliche Integration sind wichtige 
Voraussetzungen für die unbeschränkte Einbeziehung fluk-
tuierender Quellen in die künftigen Erzeugungsportfolien. 
Anders als die erneuerbaren Energien selbst, die natürli-
cherweise dezentral verteilt sind, stellen Grids der Zukunft 
strategische Infrastrukturen dar, die zentral geplant und 
realisiert werden müssen. Auch in dieser Hinsicht sind sie 
vergleichbar mit Straßen- oder Eisenbahnnetzen, ebenso in 
Bezug auf ihren Betrieb. Die Leistungsfähigkeit moderner 
Super-Smart Grids für den Stromtransport würde bei einem 
Vielfachen der Transportkapazität heutiger Netze liegen. 

Kasten 6.1-5

Beispiel Wissenstransfer: Gemeinsame 
Forschung und Ausbildung

In Ergänzung zum Transfer existierender Verfahren kön-
nen durch Forschungskooperationen zwischen Industrie-, 
Schwellen-, und Entwicklungsländern auch Technologien 
neu bzw. weiterentwickelt werden. Die gemeinsamen For-
schungsergebnisse sollten dann der Industrie zur freien 
Nutzung überlassen werden. Partnerschaftliche Forschung 
ist auch notwendig, um die Aus- und Weiterbildung in 
Schwellen- und Entwicklungsländern auf dem aktuell sten 

Niveau von Wissenschaft und Technik durchzuführen. Die 
Zusammenarbeit sollte deshalb insgesamt Ausbildung, 
Forschung und Industriekooperation umfassen. Dabei 
muss gewährleistet sein, dass Informations- und Wissens-
austausch sowohl zwischen Lehre, Wissenschaft und Wirt-
schaft einerseits als auch zwischen den beteiligten Ländern 
andererseits stattfindet. Als Forschungsthemen kämen ins-
besondere Systemanalysen in Frage (Gewinnung, Speiche-
rung und Verteilung erneuerbarer Energien; Stromnetze 
der Zukunft; elektrische Verkehrsantriebe; Gebäudeklima-
tisierung; energetische Nutzung von Biomasse usw.). Die 
Ausbildung sollte Masterstudiengänge und Doktoranden-
ausbildung umfassen. 
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len Energieträgern immer unabhängigeren Energie-
systems, internationale Strategien zum Aufbau kli-
maverträglicher Städte, internationale Energie- und 
Kohlenstoffeffizienzstandards und eine Unterstüt-
zung der Entwicklungsländer bei der Anpassung an 
den Klimawandel. Es muss eine „Klimaweltinnenpo-
litik“ entwickelt werden, um den Ausstieg aus dem 
Zeitalter der fossilen Energieträger einzuleiten und 
zu steuern.

Normalmodus internationaler Politik nicht 
ausreichend
Der „Normalmodus“ internationaler Kooperation 
ist dafür zu langsam, denn er tendiert zu Einigungen 
auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner und folgt 
der Logik nationaler Interessen sowie des Wettbe-
werbs zwischen Nationen (Chasek, 2001; Newman 
et al., 2006). Auch die bisherigen Versuche, natio-
nale und internationale Interessen zu bündeln, sind 
zu langsam verlaufen; Beispiele hierfür sind die 
ergebnisarmen Verhandlungsrunden der Welthan-
delsorganisation (WTO), die weitgehend rhetorisch 
gebliebenen Millenniumsentwicklungsziele (Millen-
nium Development Goals, MDG) und selbst Poli-
tikprozesse innerhalb der am weitesten fortgeschrit-
tenen Arena grenzüberschreitender Kooperation, 
der Europäischen Union. Das bedeutet: Die bei vie-
len politischen Entscheidungsträgern durchaus ver-
breitete Überzeugung, in einer eng vernetzten Welt 
sei die zunehmende Zahl von Weltproblemen nur 
durch Global Governance zu lösen, übersetzte sich 
bisher nicht in die wünschenswerte Beschleunigung 
und Routinierung internationaler Zusammenar-
beit. Überkommene Machtstrukturen, unübersichtli-
che Interessengeflechte und -divergenzen sowie die 
Komplexität von Verhandlungsprozessen standen 
auch dem Kioto-Prozess (mit bis zu 192 Staaten) ent-
gegen (Victor, 2007). 

Eine erfolgreiche Klimapolitik, die sich an der 
2 °C-Leitplanke orientiert, ist daher auf eine inhalt-
liche und institutionelle Neuausrichtung der interna-
tionalen Kooperation angewiesen. In der Geschichte 
gibt es dafür kaum Beispiele, mit Ausnahme der 
seinerzeit völlig unerwarteten Reformpolitik von 
Michail Gorbatschow. Der damalige sowje tische 
Staatspräsident hatte sich eingestanden, dass das 
realsozialistische Modell bankrott war und eine Auf-
rechterhaltung des starren Konfrontationsmusters 
zwischen Ost und West den ökonomischen sowie 
politischen Niedergang der Sowjetunion und ihrer 
Verbündeten beschleunigen und die Gefahr inter-
nationaler Konfrontation erhöhen würde (Wass-
mund, 1993; Checkel, 1997). Damit wurde der Weg 
frei für das Ende des atomaren Ost-West-Konfliktes. 
Das Problem des globalen Klimawandels weist dazu 
gewisse Parallelen auf: Das auf der Nutzung fossiler 

len und des Wirtschaftsverlaufs. Diese Summe liegt 
lediglich um 10–39 % höher als die Investitionskos-
ten in den konventionellen Szenarien (IIASA, 2009). 
Einsparungen durch Effizienzverbesserung, rationel-
lere Energienutzung und entfallende Ausgaben für 
fossile Energieträger (insbesondere bei Nutzung von 
Sonne, Wind und Wasserkraft) würden diese Zusatz-
investitionskosten jedoch weitgehend kompensie-
ren. In einigen plausiblen Umbauszenarien entste-
hen langfristig betrachtet sogar geringere Kosten als 
im fossilen Referenzszenario.

6.2
Internationale Kooperationsrevolution

Globale Herkulesaufgabe steht an
Wenn die Nationen ihren Verbrauch an fossilen 
Energieträgern fortsetzen, drohen sie das Erdsys-
tem irreversibel zu beschädigen und die Menschheit 
in eine instabile, konfliktgeladene Zukunft zu führen 
(WBGU, 2008; Messner und Rahmstorf, 2009). Die 
wichtigsten Emittenten verfügen durchaus über das 
Potenzial, die Klimakrise durch Kooperationsver-
weigerung zu beschleunigen; dies gilt für die haupt-
verantwortlichen Industrieländer, aber auch für 
bevölkerungsreiche Wachstumsländer wie China 
und Indien sowie für Nationen, die über große Wäl-
der mit momentan hohen Entwaldungsraten verfü-
gen, wie Brasilien, Indonesien, Malaysia, Myanmar 
und die DR Kongo (Bauer und Richerzhagen, 2007). 
Die Verhandlungsblockaden auf dem Weg nach 
Kopenhagen demonstrieren diese Gemengelage. 
Das Ergebnis ist eine Art „Mikado-Spiel“: Wer sich 
zuerst bewegt, scheint verloren zu haben (Depledge, 
2005; Ott et al., 2008).

Die internationale Klimapolitik muss diesen gor-
dischen Knoten durchschlagen und im Dezember 
2009 in Kopenhagen die „Kohlenstoffabrüstung“ 
auf breiter Front einleiten. Die Anerkennung der 
Bedeutung der 2 °C-Leitplanke beim G8-Gipfel in 
L’Aquila im Juli 2009 durch die 16 führenden Wirt-
schaftsmächte (Major Economies Forum on Energy 
and Climate, zum dem auch die G8 gehört) war ein 
beachtlicher Fortschritt, der nun in konkrete Reduk-
tionsschritte übertragen werden muss. Da das Maxi-
mum der globalen Emissionen 2015–2020 erreicht 
sein sollte, muss sich die Zusammenarbeit in der glo-
balen Klimapolitik ab sofort und in den kommenden 
Jahrzehnten erheblich beschleunigen und vertiefen, 
um einen Durchbruch in Richtung einer klimaver-
träglichen Weltwirtschaft zu erreichen. 

Eine globale Herkulesaufgabe deutet sich an: Es 
geht um die Etablierung eines Emissionshandels für 
alle Länder, den Aufbau einer Weltklimabank, glo-
bale Anstrengungen zur Schaffung eines von fossi-



48 6 Übergang zur klimaverträglichen Gesellschaft

messene Reduktionsverpflichtungen durchzuset-
zen, müssen zugleich die Weichen in Richtung einer 
klimaverträglichen Weltwirtschaft gestellt werden. 
Unabdingbar sind dazu das koordinierte Vorgehen 
der „großen Drei“ (USA, Europäische Union und 
China), der Einbau der klimapolitischen Agenda in 
die Reformbemühungen multilateraler Mehrebe-
nenpolitik (etwa im Rahmen der G20) sowie eine kli-
maverträgliche Neuausrichtung der internationalen 
Entwicklungskooperation (Bauer, 2008; Scholz, 
2009). Um eine vertrauensvolle finanzielle, techno-
logische, politische und wissenschaftliche Zusam-
menarbeit auf einem bisher ungekanntem Niveau zu 
erreichen, geht es darum, ein Entwicklungsstadium 
internationaler Politik zu überwinden, das primär auf 
nationalen Interessen und deren machtvoller Durch-
setzung beruhte (Müller, 2008). Dazu sind Wille und 
Führungsfähigkeit der zentralen Entscheidungsträ-
ger gefordert. 

Die Herausforderung Klimawandel ist mit dem 
überkommenen Muster internationaler Politik nicht 
zu lösen, die sich an der Teilung von Risiken und 
der Umverteilung von Leistungen orientiert hat. 
Weil ein ungebremster Klimawandel eine globale, 
kollektive Bedrohung darstellt, müssen zukünftig 
Menschheitsinter essen absoluten Vorrang gegenüber 
kurzsichtigen nationalen Interessen haben. Ansätze 
dazu zeigen sich bereits im gegenwärtigen Umbau 
der globalen Governance-Strukturen, die durch eine 
Koexistenz alter und neuer Agenden sowie hege-
monialer und multilateraler Entscheidungsprozesse 
gekennzeichnet sind (Cooper und Antkiewicz, 2008; 
Nuscheler und Messner, 2009). Inhaltlich zeichnet 
sich globale Klimapolitik dadurch aus, dass sie nicht 
auf sektorale Lösungen ausgerichtet bleiben kann, 
sondern organisch mit der Reorganisation von Welt-
finanzsystem, Welthandel und Entwicklungszusam-
menarbeit verbunden ist. 

Institutionell bedeutet der Beschluss von L’Aquila 
zum einen, die 2 °C-Leitplanke zum Weltmaßstab der 
Klimapolitik zu erheben und zum anderen, dass neue 
Formationen globalen Regierens notwendig werden. 
Dazu gehört die Konsolidierung von „auf Augen-
höhe“ stattfindenden Verhandlungen zwischen den 
alten (z. B. USA, EU, Japan) und den neuen Hege-
monialmächten (China), die im Weltsicherheitsrat 
als Vetomächte auftreten. In diese Verhandlungen 
sind aber auch die weiteren aufstrebenden Nationen 
(Brasilien, Russland, Indien) mit einzubeziehen und 
fallweise Regionalmächte wie Mexiko, Ägypten, die 
Türkei und Indonesien einzubinden.

Die alte G7/G8 betätigt sich in dieser erweiterten 
Arena nicht länger als ein hegemoniales Zentrum, 
sondern eher als eine Art Relaisstation und Vorbe-
reitungsgremium. Zugleich bestehen in einer varia-
blen Verhandlungsarchitektur Verbindungen zu den 

Energieträger beruhende Entwicklungsmodell steht 
ebenfalls vor einer tiefgreifenden Krise. Käme es zu 
einer „Realitätsverweigerung“ der Entscheidungs-
träger und nicht zu dem nötigen Umbau des auf fos-
siler Energie beruhenden Wirtschaftssystems, dann 
wäre früher oder später eine Destabilisierung der 
Weltwirtschaft sehr wahrscheinlich. Eine weiterhin 
auf kurzfristige Interessendurchsetzung orientierte 
internationale Verhandlungstaktik kann zu gefähr-
lichen Klimaänderungen führen und so immense 
internationale Spannungen und Konflikte fördern 
(WBGU, 2008; Homer-Dixon, 2009). Analog zum 
Ende des Kalten Krieges kommt es daher aus Sicht 
des WBGU jetzt darauf an, diese Realität anzuer-
kennen und klimapolitisch entschlossen zu handeln. 

Für die zur Einhaltung der 2 °C-Leitplanke not-
wendige globale Kooperation gibt es keine histori-
schen Präzedenzfälle. Anführen könnte man höchs-
tens (in Anlehnung an Al Gore) das 1960 gestartete 
Apollo-Programm der US-Regierung, in dem ein 
klares, anfangs genauso utopisch erscheinendes Ziel 
(der Mensch auf dem Mond) vorgegeben wurde, das 
binnen zehn Jahren zu realisieren war. Um das zu 
erreichen, wurden in einem bis dahin unbekannten 
Umfang Ressourcen (25 Mrd. US-$) und Humanka-
pital (400.000 Menschen) eingesetzt; ebenso wichtig 
war das Engagement der damaligen Kennedy-Regie-
rung, die klare Ziele und Zeitkorridore setzte. Unter 
den völlig anderen Prämissen der Klimapolitik ist 
jedoch eine räumlich und inhaltlich viel weitreichen-
dere Kombination politischer Führungskraft, techni-
scher Innovationskraft und politischer Dynamik not-
wendig. Das Programm der weltweiten Dekarboni-
sierung ist begründet durch eine existenzielle Bedro-
hung der Menschheit in Gestalt eines gefährlichen 
Klimawandels und die dargelegte Dringlichkeit poli-
tischen Handelns. So setzt die Abkehr von der fos-
silen Wirtschafts- und Energiepolitik in historischer 
Dimension einen analogen politisch-moralischen 
Willensakt voraus, wie die Abschaffung der Sklave-
rei oder der Kinderarbeit im 19. Jahrhundert. Motor 
dieser Initiativen waren nicht technisch-ökonomi-
sche Vorteile, die sich erst im weiteren Verlauf der 
Industriellen Revolution herausstellten, sondern der 
gewollte Bruch mit einer unhaltbaren Gewohnheit.

Der Paradigmenwechsel von L’Aquila
Die Staats- und Regierungschefs der G8-Staaten 
und das Forum der 16 führenden Wirtschaftsmächte 
(Major Economies Forum on Energy and Climate, 
MEF) – darunter neben der G8 auch Indien, Brasi-
lien und China – haben im Juli 2009 im italienischen 
L’Aquila die Bedeutung der 2 °C-Leitplanke zur 
Vermeidung eines gefährlichen Klimawandels aner-
kannt. Jetzt kommt es darauf an, diese Leitplanke 
völkerrechtlich verbindlich zu verankern. Um ange-
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höherer Kosten verbunden sind oder zu sein schei-
nen. Die Ursachen für die mangelnde Langfristorien-
tierung und die Verlust aversion einzelner Entschei-
dungsträger sind vielfältig. Eine besonders wichtige 
Rolle spielen mangelndes Wissen und Unsicherheit 
über die künftigen Kosten und Nutzen der gegebe-
nen Handlungsoptionen. Je höher die Unsicherheit 
ist, desto stärker werden Entscheidungsträger und 
Verbraucher künftige Gewinne abdiskontieren und 
sich schwerlich auf Projekte einlassen, für die man 
„einen langen Atem“ braucht. Je später der Nutzen 
einer Handlung auftritt, je weniger dieser für den 
Einzelnen erkennbar ist und je früher Kosten ent-
stehen, desto größer wird die Verlustgefahr einge-
schätzt. Auch ist weniger damit zu rechnen, dass indi-
viduelle Akteure sich für solche Handlungsmöglich-
keiten begeistern und einsetzen werden. Kurzfristig 
orientiertes Handeln und das Vermeiden von Verlus-
ten sind um so stärker verbreitet, je niedriger die ver-
fügbaren Einkommen bzw. der Lebensstandard der 
Entscheidenden sind (Lorenzoni et al., 2007). Poli-
tische Innovationen sind zum Scheitern verurteilt, 
wenn ihnen Akteure widersprechen, deren Zustim-
mung verfassungsrechtlich oder realpolitisch unab-
dingbar ist (Vetospieler). Je mehr kollektive oder 
eigenständige Vetospieler auftreten und je inhomo-
gener und kompetitiver sie agieren, desto unwahr-
scheinlicher wird die Veränderung des Status quo 
(Tsebelis, 2002). 

Innovation durch Pioniere des Wandels
Um diese Stagnation zu überwinden, kommt 
„Change Agents“ oder Pionieren des Wandels eine 
zentrale Bedeutung zu – das sind strategische Grup-
pen, die beim sozialen Wandel vorangehen und ein 
Bewusstsein seiner Chancen verbreiten. Perioden 
„großer Transformation“ waren historisch geprägt 
durch neue Technologien und Leitsektoren der Wirt-
schaft, aber mehr noch von aufstrebenden sozialen 
Klassen, die den Wandel von Institutionen und Men-
talitäten vorantrieben (Rogers, 2003). Strategische 
Gruppen und Allianzen wirkten gesellschaftsweit 
und über nationale Grenzen hinweg als Rollenmo-
delle und Trendsetter; so verschafften sie isolierten 
(oder zunächst chancenlos wirkenden) Innovations-
impulsen kulturelle Hegemonie. 

Pioniere des Wandels verbreiten Innovationen, 
indem sie Weltbilder in Frage stellen, eingefleischte 
Einstellungs- und Verhaltensmuster herausfordern 
und bei potenziellen Mitstreitern Motivation zum 
Wandel schaffen. Pioniere des Wandels finden sich 
heute in zahlreichen gesellschaftlichen Bereichen, in 
der Politik und in der Verwaltung. Dazu gehören etwa 
Nichtregierungsorganisationen, wie etwa Umwelt- 
und Bürgerinitiativen, Kirchen, Stiftungen, die Wis-
senschaft, Parteien, Fachressorts von Kommunalver-

zahlreichen Konferenzinstitutionen der UN-Fami-
lie, die weiterhin das ganze Gewicht aller G192-Staa-
ten einbringen (Schechter, 2005; Bauer, 2008). Ver-
netzungen bestehen ferner mit politisch-wirtschaft-
lichen Regional- und Kontinentalverbünden wie der 
EU, dem Mercosur oder der Afrikanischen Union 
(Debiel, 2009). Zudem wird die globale Klimapolitik 
künftig im Rahmen des Emissionsrechtehandels der 
Klimarahmenkonvention auch von bilateralen Part-
nerschaften bestimmt sein. Diese flexible, aber auch 
fragile Verhandlungsarchitektur in einem verschach-
telten Mehrebenensystem kann nur funktionieren, 
wenn sie sich an klaren Handlungsprämissen orien-
tiert und genügend demokratische Legitimation und 
Partizipation in nationalen und lokalen Handlungsa-
renen erfährt.

6.3
Globales Regieren und lokales Handeln: Ein 
Bündnis von Pionieren des Wandels

Eine wesentliche Barriere globalen Regierens besteht 
in der Pfadabhängigkeit von Politik, Wirtschaft und 
Technologien (Pierson, 2004). Die bestehenden 
Gefüge an Institutionen (Normen, Verträge, Ver-
handlungs- und Entscheidungsmodi usw.), aber auch 
an Technik und Infrastrukturen behindern tiefge-
hende gesellschaftliche Veränderungen. Pfadabhän-
gige Entwicklungen führen in Politik und Wirtschaft 
häufig dazu, dass sich Fehler verfestigen und Lern-
effekte ausbleiben. Ein grundlegender Pfadwechsel, 
hier der Übergang in eine klima- und ressourcenver-
trägliche Wirtschaft und Gesellschaft, erfordert kom-
plexe Lernprozesse und grundlegende Innovatio-
nen. Das bedeutet auch, Ressorts und Kompetenzen 
innerhalb von Regierung und Verwaltung neu zuzu-
schneiden. Seit den 1970er Jahren sind in den meis-
ten OECD-Ländern und darüber hinaus Umwelt-
ministerien und -verwaltungen entstanden, die auf 
neue Herausforderungen reagiert haben. Heute geht 
es darum, die Politik in den Bereichen Energie, Wirt-
schaft, Bildung, Forschung, Finanzen und Arbeit von 
vornherein unter dem Primat klimaverträglichen 
Wirtschaftens zusammenzuführen. In diesem Sinne 
sind Nachhaltigkeits- und Klimaeffekte bei Geset-
zesvorhaben grundsätzlich zu berücksichtigen und 
„Zukunftsverträglichkeitsprüfungen“ vorzunehmen.

Die Transformation von Gesellschaften in Rich-
tung Nachhaltigkeit und Klimaverträglichkeit kann 
aber nicht allein durch politische Vorgaben „von 
oben“ gelingen. Auch Konsumentinnen und Konsu-
menten sowie Wählerinnen und Wähler müssen ihre 
Entscheidungen so treffen, dass ihr langfristiger Nut-
zen optimiert wird. Sie müssen dies auch dann tun, 
wenn damit kurzfristig Nutzeneinbußen in Form 
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tungsbewusstsein über Generationen hinweg entwi-
ckelt werden. Klimapolitik „von unten“ muss des-
halb selbstreflexive und partizipative Komponenten 
beinhalten, also die Zielgruppen und „Laien“ selbst 
als Wissensgenerierende, Akteure, Verstärker und 
Multiplikatoren einbeziehen. 

Kultur der Teilhabe fördern
Im Zusammenwirken der Befürworter eines „Glo-
bal Green Deal“ aus den verschiedenen gesellschaft-
lichen Bereichen kann eine neue, positive Kultur der 
Teilhabe entstehen, die sich auf allen Ebenen politi-
schen Engagements artikuliert: bei Wahlen, in Ver-
einen, Verbänden, Parteien, in Nichtregierungsorga-
nisationen sowie in außerparlamentarischen Kam-
pagnen und Aktionen für Klimaschutz, Energie-
wende und Nachhaltigkeit. In Betracht kommt hier 
die wachsende Gruppe strategischer Konsumenten, 
die nicht nur klimabewusst einkaufen, sich ernähren 
und fortbewegen, bauen und heizen, sondern Kon-
summuster selbst in Frage stellen und sie unter Nach-
haltigkeitsgesichtspunkten verändern (Lamla und 
Neckel, 2006). 

Eine Hauptmotivation für nachhaltige Energie-
nutzung und Energiesparen ist sicher ein spürba-
rer finanzieller Anreiz, unterstützt durch öffentliche 
Subventionen. Doch eine beachtliche Zahl an Ver-
brauchern verändert das Konsumverhalten auch auf 
der Grundlage allgemeiner Normen von Nachhaltig-
keit, also dann, wenn zum Ergebnisnutzen durch die 
Mitwirkung an einem breiteren bürgergesellschaftli-
chen Projekt ein zusätzlicher Prozessnutzen kommt. 
Gemeint ist das Selbstbewusstsein, etwas Nützliches 
und Gutes für die Um- und Nachwelt getan zu haben 
und dafür von anderen anerkannt zu werden (Frey 
und Stutzer, 2002). In diesem Fall bekommt die indi-
viduelle „rationale Wahl“ eine Dimension kollekti-
ver Identität. 

Klimapolitische Notwendigkeiten sollten nicht 
als Verzichtsleistungen definiert und kommuniziert 
werden, sondern als Chancen für den Einstieg in 
eine klimaverträgliche Weltgesellschaft. Das Leitbild 
der klimaverträglichen Gesellschaft (Low Carbon 
Society) ist kein Krisenszenario, sondern die Vision 
einer Befreiung von einem energiewirtschaftlichen 
und energiepolitischen Pfad, der teuer, riskant und 
krisenhaft ist. Die Zukunft liegt in einem Pfad, der 
weniger Ressourcenkonflikte, mehr Sicherheit, mehr 
Umweltqualität und Zukunftschancen für unsere 
Kinder und Enkel verspricht und auf dem sich viele 
Gesellschaftsmitglieder als individuelle Transforma-
tionspioniere längst bewegen. Den politischen Füh-
rungseliten wird es erheblich leichter fallen, „große“ 
Kooperationsziele anzusteuern, wenn sie auf der 
nationalen Ebene durch zivilgesellschaftliche Mobi-
lisierung und breit getragene, positive Zukunftsvisi-

waltungen, Bundes- und Landesministerien sowie 
die Generaldirektionen der Europäischen Kommis-
sion. Man trifft solche Pioniere des Wandels auch 
in Unternehmen der Energiebranche, autonomen 
Energiegenossenschaften, Pilotprojekten und in der 
anwendungsorientierten Forschung sowie den unter-
schiedlichsten Berufsgruppen an (z. B. Ingenieure, 
Stadtplaner, Architekten). Diese Akteure verbindet, 
dass sie in der Dekarbonisierung der Wirtschaft, der 
Städte und der Mobilität enorme Chancen und kre-
ative Herausforderungen sehen. Oft arbeiten solche 
Akteure isoliert und verstreut; es fehlt zunächst ein 
Bewusstsein für die Möglichkeiten, politische Alli-
anzen bilden zu können. Oft wissen aber auch die 
Führungseliten nicht, dass sie unter diesen Pionieren 
potenzielle Bündnispartner für die Kommunikation 
und Durchsetzung vermeintlich unpopulärer Politi-
ken besitzen.

Die Verhandlungen zum globalen Klimaschutz 
werden scheitern, wenn „die Menschen“ nur die 
technischen Termini und diplomatischen Formel-
kompromisse in Abschlusskommuniqués wahrneh-
men und Klimaschutz als rein staatliche Veranstal-
tung „von oben“ missverstehen. Momentan werden 
die Verhandlungen von der Mehrzahl der Menschen 
kaum noch verstanden und die klimapolitischen 
Unterhändler besitzen für die Bürgerinnen und Bür-
ger eine nur noch schwer nachvollziehbare demo-
kratische Legitimität. Zwar fordert Klimaschutz ent-
schlossenes nationalstaatliches und supranationa-
les Handeln, eine erfolgreiche Klimaschutzpolitik 
ist aber nur möglich, wenn die Bevölkerungen der 
Hauptverursacherländer sich selbst als Verantwort-
liche begreifen. Das erfordert eine für Bürger ver-
ständliche Regionalisierung der Klimaschutzziele 
bis auf die Ebene der Stadtteile und Gemeinden und 
eine interaktive Rückkopplung der Klimapolitik bis 
auf höchste Ebenen staatlichen sowie unternehme-
rischen Handelns. Nicht zuletzt kommt es auf eine 
gelungene Einbettung der Thematik an: Energieeffi-
ziente und klimafreundliche Handlungen von Kon-
sumentinnen und Konsumenten werden wahrschein-
licher, wenn es gelingt, die kurzfristig zu erwartenden 
Kosten und Zumutungen gegenüber dem mittel- bis 
langfristig eintretenden Nutzen in den Hintergrund 
treten zu lassen. 

Deshalb müssen die Bevölkerungen auf die tief 
greifenden Konsequenzen hingewiesen werden, die 
zu Vermeidung eines gefährlichen Klimawandels 
erforderlich sind; parlamentarische Debatten und 
Stellungnahmen von Nichtregierungsorganisatio-
nen sind hier ebenso wichtig wie Aktions- und Bil-
dungsprogramme zum Verbraucherverhalten und 
allgemeinere politisch-kulturelle Informations- und 
Bildungsangebote. Wegen der extrem langen Dauer 
von Klimaprozessen muss ein zeitliches Verantwor-
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onen unterstützt werden. Der Mut der Politik, den 
gordischen Knoten der Klimapolitik zu durchschla-
gen, wird dann durch ihre Entlastung von der „All-
zuständigkeit“ für die gesellschaftliche Transforma-
tion belohnt.





mend interventionistische Notstandsregime ange-
ordnet und durchgesetzt. Die aus diesen Entwick-
lungen resultierenden Sicherheits- und Notstands-
staaten beschneiden die Freiheitsräume in liberalen 
Gesellschaften und führen, vermittelt über transna-
tionale Regime, zu einer autoritären, undemokrati-
schen Konsolidierung. 

Doch dieses Szenario muss nicht Wirklichkeit wer-
den, denn die Geschichte einer alternativen klima-
verträglichen Weltpolitik hat längst begonnen. In die-
sem klimaverträglichen Szenario war nur ein kleiner, 
aber entscheidender Perspektivwechsel notwendig, 
nämlich den Klimawandel als Menschheitsheraus-
forderung aus Sicht der am verwundbarsten Staaten 
bzw. Bevölkerungsgruppen zu betrachten: Beispiels-
weise bot Indonesien im Juni 2009 den Bewohnern 
der Solomon Inseln, die dem Anstieg des Meeres-
spiegels bald zum Opfer fallen könnten, Zuflucht an. 
Die Bedeutung dieser Entwicklung liegt darin, dass 
die Weltgemeinschaft die Perspektive eines kleinen 
Inselstaates, also eine kosmopolitische Empathie für 
das schwächste Glied einnimmt. 

In den Augen der AOSIS-Staaten, einem Bündnis 
aus 43 kleinen Insel- und niedrig liegenden Küsten-
staaten ist die Herausforderung offensichtlich: Der 
Rest der Welt, vor den Folgen gefährlichen Klima-
wandels nur scheinbar besser geschützt, muss akzep-
tieren, dass die globale Erwärmung die Menschheit 
als Ganzes bedroht, dass die Zeit zum Gegensteu-
ern ausläuft und nur eine wahre Herkulesanstren-
gung die Existenzgrundlagen der gesamten Mensch-
heit sichern kann. Dazu muss sie sich als globale Inte-
ressengemeinschaft zu verstehen beginnen und ver-
halten.

Epilog 7

Der vom WBGU gezeichnete Transformationspfad 
mag in den Ohren von „Realisten“, die das Den-
ken über die internationalen Beziehungen lange 
beherrscht haben, naiv und weltfremd klingen. Des-
halb ist es angebracht, abschließend noch einmal in 
Erinnerung zu rufen, wohin der „vorherrschende 
Realismus“, das Weiter-so-wie-bisher, unweigerlich 
führen würde: 

In einem solchen Szenario wachsen Volkswirt-
schaften und Verkehrssysteme auf Basis fossiler 
Energieträger mit entsprechend steigenden Treib-
hausgasemissionen global ungebremst weiter. Die 
2 °C-Leitplanke kann nicht eingehalten werden, was 
zunehmend deutliche, teure und teils sogar katas-
trophale Folgen des Klimawandels mit sich bringt. 
Gemeinsam mit der Verteuerung fossiler Energie-
träger beschleunigen diese Trends eine verspätete 
Umstellung auf „saubere“ Großtechnologien (Koh-
lenstoffsabscheidung und Speicherung, Ausbau der 
Kernkraftwerke) und andere Technologien (wie das 
Geoengineering, mit den damit verbundenen Risi-
ken unkontrollierbarer Veränderungen des Erdsys-
tems), deren Durchsetzung und Kontrolle verstärkte 
Sicherheitsaktivitäten der Staatsapparate nach sich 
ziehen. 

Beispielsweise würde die Proliferation von nuklear-
waffentauglichen Materialien die internationale Poli-
tik vor erhebliche Probleme stellen. Zugleich müs-
sen Staaten und supranationale Regime den Katast-
rophenschutz massiv ausbauen, um gegen die zuneh-
menden Klimawirkungen gewappnet zu sein. Durch 
vermehrte extreme Wetterereignisse, fortschreitende 
Desertifikation und die Verknappung von Trinkwas-
ser nehmen Versorgungs- und Ernährungskrisen 
weltweit zu. In vielen Staaten und Gesellschaften ver-
schärfen sich hierdurch bereits bestehende Konflikte, 
während gleichzeitig neue Konflikte um die Verfüg-
barkeit der knapper werdenden fossilen Brennstoffe 
entstehen. Als Reaktion auf das Anwachsen inner-
staatlicher sowie zwischenstaatlicher Flüchtlingsbe-
wegungen setzt sich im „Norden“ der Trend einer 
zunehmend restriktiven Flüchtlings- und Migrations-
politik weiter fort. Die notwendigen Maßnahmen zur 
Vermeidung und Anpassung werden durch zuneh-
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